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Dieter Mohrhart

Zwischenbilanz der Gesamthochschul-Diskussion

Wer heute die „Zwischenbilanz der Gesamt- 
hodischul-Diskussion" zieht, sieht sich vor drei 
Schwierigkeiten: dem Informationsreichtum 
einer in den letzten Jahren zunehmend inten-
sivierten Diskussion um die Hochschulreform; 
der Tatsache, daß die „Gesamthochschule" 
noch ein programmatisches Ziel ist und das 
Stadium der Modellplanung kaum verlassen 
hat; und schließlich dem Problem einer distan-
zierten (und dennoch nur vorläufigen) Einord-
nung der Vorgänge und Tendenzen. In diesem

Vorbemerkung

Versuch soll zunächst skizziert werden, was 
man den „bildungspolitischen Aufbruch der 
sechziger Jahre" nennen könnte, dann die Ge-
schichte der westdeutschen Universität nach 
dem Zweiten Weltkrieg, schließlich die Gene-
sis der Gesamthochschule. Daran schließt sich 
die Erörterung einiger Probleme an. Zahlreiche 
offene Fragen — wie die künftige Struktur 
des Lehrkörpers, die Rolle der Forschung und 
die quantitativen Dimensionen der Gesamt-
hochschule — werden nicht angesprochen.

I. Der bildungspolitische Aufbruch der sechziger Jahre

Spätestens seit Georg Pichts Kassandrarufen 
von der „deutschen Bildungskatastrophe

1

" ist 
Bildungspolitik ein allgemein diskutiertes 
Thema. Picht war der erste, der in publizistisch 
wirksamer Form ) die Planungsmängel und 
Disproportionen des westdeutschen Bildungs-
wesens ins öffentliche Bewußtsein rückte. 
Seine Thesen fanden erhebliche Resonanz2), 
vor allem die Forderung nach einer soforti-
gen energischen Steigerung der Abiturienten-
quote. Schulentwicklungspläne wurden aufge-
stellt3); staatliche Instanzen und private Orga-
nisationen warben mit gezielten Aktionen für 
den Besuch weiterführender Schulen. Das Ziel 
war die Erschließung von „Begabungsreser-
ven" vor allem bei den unteren Sozialschich- 
ten. Zwei Beispiele: die Freiburger Studenten-
schaft sprach im Rahmen der Aktion „Student 
aufs Land" 1965/66 in nahezu 500 Informa-
tionsvorträgen rund 24 000 Personen im länd-
lichen Gebiet Südwestdeutschlands an. Im sel-
ben Zeitraum führte die „Aktion Gemeinsinn" 
eine sorgfältig vorbereitete Bildungskampagne 

4) Helmut Bilstein, Bildungswerbung — ein Beispiel 
studentischer Reformpolitik, in: Gegenwartskunde 
18 (1969), S. 357.
5) Vgl. die Auswahlbibliographie bei Wolfgang 
Klafki, Integrierte Gesamtschule — ein notwendi-
ger Schulversuch, in: W. Klafki/A. Rang/H. Röhrs, 
Integrierte Gesamtschule und Comprehensive 
School — Motive, Diagnose, Aspekte, Braunschweig 
1970, S. 166 ff. (Anm.).

durch, die sich in erster Lnie an die Eltern der 
schulpflichtigen Kinder mittlerer Sozialschich-
ten wandte. So wurde z. B. die Broschüre 
„Lernt Eure Schulen besser kennen" in weit 
über 100 000 Exemplaren verteilt. Dem glei-
chen Ziel dienten eine gestaffelte Plakatwer-
bung, Anzeigen in Tageszeitungen, Hinweise 
in Rundfunk und Fernsehen 4).
Mit dem Interesse für die Bildungspolitik ge-
rieten auch Bildungssystem und Bildungspro-
zeß stärker in den Blickpunkt. Die Bildungsfor-

schung 5) diagnostizierte die Beziehung zwi-
schen „Bildungsprozessen" und ihren sozialen 
Determinanten, den
— sozio-ökonomischen Faktoren (z. B. Beruf 
und Einkommensverhältnisse der Eltern)

1) Erstveröffentlichung in „Christ und Welt", Fe-
bruar 1964, unter dem Titel „Die deutsche Bildungs-
katastrophe "; die Artikelserie erschien in Buch-
form, Olten-Freiburg 1964.
2) Vgl. die Dokumentation bei Picht, a. a. O., 
S. 101 ff.
3) Vgl. Schulentwicklungsplan Baden-Württemberg. 
Bildung in neuer Sicht — Schriftenreihe des Kultus-
ministeriums Baden-Württemberg A 1, Villingen 



— institutioneilen Faktoren (z. B. die formale 
Organisation des Bildungssystems; Lehrpläne; 
Zeitpunkt und Struktur von Prüfungen)
— sozio-ökologischen Faktoren (z. B. die In-
formationsdistanz bestimmter Sozialgruppen; 
die verkehrsgeographische Situation, d. h. 
Lage des Wohnorts und örtliches „Bildungs"- 
Angebot)
— sozio-kulturellen Faktoren (z. B. das So-
zialklima der Familie; das Bildungsniveau der 
Eltern; Konfession; Geschlecht; die affektive 
Distanz der Eltern zur „höheren Bildung"; das 
Selbstverständnis der Lehrer, ihre Vorurteile 
und Attitüden).
Helge Pross hat die Relevanz sozialer Daten 
an einem Extrembeispiel deutlich gemacht: „In 
der Situation der Arbeitertöchter kumulieren 
sich . . . alle Widerstände gegen die theore-
tische Bildung, die in der Bundesrepublik über-
haupt bestehen. Wohnt das Mädchen überdies 
noch auf dem Land, gar in Bayern oder Rhein-
land-Pfalz, und gehört es einer katholischen 
Familie an, so grenzt es ans Wunderbare, 
wenn es zum Abitur gelangt. Völlig unabhän-
gig von der Begabung ist sein Bildungsweg 
von vornherein durch die Gesc

6
hlechts- und 

Schichtzugehörigkeit determiniert." ) Damit 
zeigte sich, daß von der vielberufenen (oder 
doch unterstellten) Bildungsunwilligkeit unte-
rer Sozialschichten nur in Einzelfällen die Rede 
sein kann, daß vielmehr der Mangel an Selbst-
vertrauen, die Unterschätzung des Leistungs-
vermögens der Kinder und die Furcht vor der 
Blamage für das Bildungsverhalten ausschlag-
gebend sind — daß also eher vom Nicht- 
Wagen als vom Nicht-Wollen gesprochen wer-
den muß7). Hand in Hand mit diesen Einsich-
ten ging die endgültige Revision des Bega-
bungsbegriffs, deren gesellschafts- und sozial-
politische Bedeutung kaum zu überschätzen 
ist: „Begabung" ersc

8

heint nicht mehr primär 
als genetisch fixiertes (und damit konstantes) 
Datum, sondern zum guten Teil ) als sozial 

6) Helge Pross, Uber die Bildungschancen von 
Mädchen in der Bundesrepublik, Frankfurt/M. 
19703, S. 65.

7) Vgl. Susanne Grimm, Die Bildungsabstinenz des
Arbeiters. Eine soziologische Studie, München 1966.
8) Offen ist, in welchem Ausmaß „Begabung" die 
Funktion sozialer Variabler ist: . alle empiri-
schen Versuche, Erb- und Umweltwirkungen hin-
sichtlich der Schulleistung in ein Zahlenverhältnis 
zu bringen, (bleiben) fragwürdig . . . Wir müssen 
uns mit der allgemeinen Erkenntnis begnügen, daß 
Umwelteinflüsse auf die Schulleistung nur inner-
halb der Reaktionsnorm des Individuums, d. h. 
innerhalb der Schwankungsbreite seiner Erbanlagen 
wirksam werden, womit freilich das Ausmaß dieser 
Einwirkungsmöglichkeit solange offen bleibt, als

vermittelte (und damit veränderbare) Größe 
Daß die Bildungsforscher mit dieser Einsicht 
keineswegs offene Türen einrannten, wird 
deutlich, wenn man sich daran erinnert, daß 
etwa noch 1959 der Hauptsprecher des Philolo. 
gen-Verbandes, Karl Valentin Müller, auf der 
12. Jahreshauptversammlung des Landesver-
bandes Niedersachsen „mit aller Entschieden-
heit und mit dem Recht einer sicher gegründe-
ten Naturwissenschaft" erklärte, „die Herren 
Soziologen werden sich daran gewöhnen müs-
sen, daß Begabung eine biologische Kategorie � 
ist“, daß Begabung „unabdingbar auf Erban-
lagen beruht" 9). Vom Schrifttum zur Bega-
bungsforschung ist vor allem das Gutachten 
des Deu 10tschen Bildungsrats )  zu nennen, in 
dem Psychologen, Soziologen und Pädagogen 
einen dynamischen Begabungsbegriff explizie-
ren. Begabung wird als eine innerhalb be-
stimmter Grenzen beeinflußbare Disposition 
verstanden, als ein „Potential, das ohne an-
gemessene Impulse und Anforderungen ver-
kümmern, umgekehrt aber durch pädagogisch 
positive Anregungen und Aufgaben, durch 
Vermittlung von Erfolgserlebnissen und Stif-
tung von Interessen verstärkt

11
 werden 

kann“ ). Begabung ist nicht nur Vorausset-
zung des Lernens, sondern auch dessen Ergeb-
nis. Begabung ist dem Bildungssystem also nur 
bedingt vorgegeben; seine Aufgabe ist es viel-
mehr, den Schüler „zu begaben".
Zweierlei markiert damit den bildungspoliti-
schen Aufbruch der sechziger Jahre: der Hin-
weis auf die Funktionsmängel des Bildungs-
systems und die Ergebnisse der Bildungsfor-
schung, die auf ideologische und soziale Bar-
rieren und eklatanten Ungerechtigkeiten im 
Bildungsprozeß aufmerksam machten. Vor dem 
Hintergrund dieser Entwicklung muß die Dis-
kussion über die Gesamthochschule gesehen 
werden.

die Grenzen dieser Reaktionsnorm unbekannt 
sind". Hans-Dieter Rösler, Leistungshemmende 
Faktoren in der Umwelt des Kindes — ver-
gleichende Untersuchung zum Problem des Schul- 
Versagers, Leipzig 1967 (Habilitationsschrift), zit. 
nach Klaus Gloy, Der Einfluß der Sozialfaktoren 
auf den Bildungsprozeß —- Bildung und soziale 
Mobilität, in: Neue Sammlung 9 (1969), S. 161.
9) Karl Valentin Müller, Umfang, Standort und 
Nutzung unseres Begabungsnachwuchses, in: Die 
höhere Schule in der technisch-industriellen Arbeits-
welt. Vorträge und Diskussionen zur 12. Jahres-
hauptversammlung des Philologenverbandes Nie-
dersachsen, Goslar 1959, S. 7, zit. nach Gloy, 
a. a. O„ S. 160.
10) Begabung und Lernen, Hrsg. Heinrich Roth, 
Stuttgart 1969 (— Gutachten und Studien der Bil-
dungskommission 4).
11) Klafki, a. a. O., S. 119.



II. Die westdeutsche Universität seit 1945

Die „Krise der deutschen Universität", seit 
1966/67 in aller Munde, war seit 1945 Thema 
unzähliger Tagungen, Denkschriften, Gutach-
ten, konkreter Empfehlungen und kulturkriti-
scher Essays 12) . Betrachtet man die hochschul- 
politische Reformliteratur, „so gibt es eigent-
lich nichts an der deutschen Universität, was 
nicht reformiert werden sollte" 132). Doch trotz 
aller Kritik galt den Reformern der berühmte 
Satz des preußischen Kultusministers Carl 
Heinrich Becker aus den Anfängen der Wei-
marer Republik: „Der Kern unserer Universi-
täten ist gesund" 14 ), — ein Satz, den eines der 
bekanntesten Nachkriegsgutachten, das im 
Auftrage der britischen Militärregierung 1948 
erstellte „Blaue Gutachten", aufnahm15 ). Be-
freit vom Kuratel des Nationalsozialismus, 
griff die Universität auf die Tradition der Zeit 
vor 1933 mit ihrer Orientierung an der Univer-
sitätsidee Wilhelm von Humboldts zurück. In 
seiner berühmten Schrift „über die innere und 
äußere Organisation der höheren wissenschaft-
lichen Anstalten in Berlin" schrieb Humboldt 
1809: „Da diese Anstalten ihren Zweck ... nur 
erreichen können, wenn jede, soviel als immer 
möglich, der reinen Idee der Wissenschaft ge-
genübersteht, so sind Einsamkeit und Freiheit 
die in ihrem Kreis vorwaltenden Principien. Da 
aber auch das geistige Wirken in der Mensch-
heit nur als Zusammenwirken gedeiht, ... so 
muß die innere Organisation dieser Anstalten 
ein ununterbrochenes, sich immer selbst wie-
der belebendes, aber ungezwungenes und ab-

12) Die Nachkriegsgeschichte der deutschen Uni-
versität ist noch nicht geschrieben. Wichtige An-
sätze finden sich u. a. bei Wilhelm Schümm, Kritik 
der Hochschulreform. Eine soziologische Studie zur 
hochschulpolitischen Entwicklung in der Bundes-
republik Deutschland, München 1969; Wilhelm Hen-
nis, Die deutsche Unruhe. Studien zur Hochschul-
politik, Hamburg 1969; bes. Helmut Schelsky, Ein-
samkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deut-
schen Universität und ihrer Reformen, Reinbek 
bei Hamburg 1963, S. 244 ff.; ders., Abschied von 
der Hochschulpolitik oder Die Universität im 
Fadenkreuz des Versagens, Bielefeld 1969. Dieses 
Buch ist wohl die scharfsinnigste Analyse der 
realen und ideologischen Schwierigkeiten der west-
deutschen Universität. Vgl. auch die Zusammen-
stellung soziologischer Materialien bei Wolfgang 
Nitsch, Hochschule. Heidelberg 1967 (= Gesell-
schaft und Erziehung VIII).
12 Schelsky, Einsamkeit, a. a. O., S. 244.

14) C. H. Becker, Gedanken zur Hochschulreform, 
Leipzig 1919, S. 17.
15) Rolf Neuhaus (Hrsg.), Dokumente zur Hoch-
schulreform 1945—1959, Wiesbaden 1961, S. 291.
Dieser Band vereint die wichtigsten Reformgutach-
ten der Nachkriegszeit (bis 1959).

sichtsloses Zusammenwirken hervorbringen 
und unterhalten. Es ist ferner eine Eigentüm-
lichkeit der höheren wissenschaftlichen An-
stalten, daß sie die Wissenschaft immer als ein

noch nicht ganz aufgelöstes Problem behan-
deln und daher immer im Forschen bleiben, da 
die Schule es nur mit fertigen und abgemach-
ten Kenntnissen zu tun hat und lernt. Das Ver-
hältnis zwischen Lehrer und Schüler wird da-
her durchaus ein anderes als vorher. Der er-
stere ist nicht für die letzteren, beide sind für 
die Wissenschaft da; sein Geschäft hängt mit 
an ihrer Gegenwart und würde, ohne sie, nicht 



gleich glücklich vo 16n statten gehen.“ )  In Hum-
boldts „höheren wissenschaftlichen Anstalten“ 
tritt die Aufgabe der (berufsbezogenen) Lehre 
hinter die Suche nach der Wahrheit in der For-
schung zurück; innerhalb der Universität do-
miniert die Philosophische Fakultät.
Ein entscheidendes und für das Selbstverständ-
nis der deutschen Universität auch nach 1945 
kennzeichnendes Merkmal ist eben dieser Ge-
gensatz von „praktischer Tüchtigkeit“ und der 
„Universitätsidee". Die Fachhochschule mit 
ihrer Erziehung zur „unmittelbaren praktischen 
Nützlichkeit“ ist das Gegenbild dieser Univer-
sität: „Die Idee einer wissenschaftlichen Hoch-
schule als Berufsausbildungsstätte stellt ... 
das dauerhafte Gegenbild der deutschen Uni-
versität dar." 17)  Diese „Idee“ wurde bald 
d

18
urch die sozial- und wirtschaftsgeschichtliche 

Entwicklung in Frage gestellt ).

Im Zusammenhang mit der Industri
19

alisierung 
traten in der zweiten Hälfte des .  Jahrhun-
derts neben die Universitäten die Technischen 
Hochschulen (in der Regel durch Privilegierung 
bestehender Real- und Gewerbeschulen und 
polytechnischer Anstalten) und eine Reihe von 
Spezialhochschulen (Bergakademien, Tierärzt-
liche Hochschulen u. ä.). Die Studiengänge die-
ser Institutionen waren auf die spätere Berufs-
tätigkeit ihrer Absolventen ausgerichtet; von 
da aus wurde die Bezeichnung „Hochschule" 
geradezu zum Ausdruck des Unterschieds ge-
genüber der Universität. In der Folgezeit ge-
wannen eine Reihe von Spezialhochschulen 
und die Technischen Hochschulen allmählich 
denselben Status und dieselben Privilegien 
wie die Universität; eine Reihe weiterer Ein-
richtungen wurden zu Hochschulen erklärt — 
so die Musik-, Kunst- und Sporthochschulen —, 
ohne daß sie den Status der Universitäten und 
Technischen Hochschulen erhielten.

Damit war eine neue Differenzierung im Hoch-
schulsektor eingeleitet: die Unterscheidung 
zwischen „wissenschaftlichen" und sonstigen 
Hochschulen19). Wie fließend die Grenzen

schulen in der Bundesrepublik Deutschland und im 
Lande Berlin, Berlin/Köln 1956, S. 2 ff.
20) Vgl. Dieter Sterzel, Technokratische Universitäts-
reform? — Zum gegenwärtigen Stand der Hoch- 
schuldiskussion, in: RdJB 16 (1969), S. 161 f.

21) Wissenschaftsrat: Empfehlungen des Wissen-
schaftsrats zum Ausbau der wissenschaftlichen Ein-
richtungen, Teil 1, Bonn 1960, S. 21.
22) Vgl. Karl Japers, Die Idee der Universität, 
Heidelberg 1946, (Vorwort).
23) Sterzel, a. a. O., S. 161.

16) In: Die Idee der deutschen Universität. Die 
fünf Grundschriften aus der Zeit ihrer Neubegrün-
dung durch klassischen Idealismus und romanti-
schen Realismus, Hrsg. E. Anrich, Darmstadt 1956, 
S. 377 f.
17) Schelsky, Einsamkeit, a. a. O., S. 69.
18) Zum Folgenden s. Gerhard Wehle, Schul- und 
Hochschulwesen, in: Handbuch der pädagogischen 
Grundbegriffe II, München 1970, S. 423—450, bes. 
439 ff.
19) Zum Begriff der „Wissenschaftlichen Hoch-
schule“ s. Werner Thieme, Deutsches Hochschul-
recht. Das Recht der wissenschaftlichen Hoch-

sind, zeigt das Beispiel der Pädagogischen 
Hochschulen. Mit dem Rückgriff auf die spezi-
fisch deutsche Universitätsidee nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde diese Differenzierung im 
Hochschulbereich ignoriert.
Im Rückblick auf die Entwicklung seit 1945 
lassen sich heute sehr vereinfacht drei Ab-
schnitte unterscheiden20 ): die Phase der Re-
stauration und der Konsolidierung des Uni-
versitätsbetriebes; die Phase des Ausbaus und 
teilweisen Neubaus, die bis in die zweite 
Hälfte der sechziger Jahre reichte; schließlich 
die jüngste Entwicklung, die auf die struktu-
relle Reorganisation des Tertiärbereichs21 ) 
zielt.

1. Die erste Phase:
Restauration und Konsolidierung

Unmittelbar nach der Kapitulation begannen 
die Universitäten mit ihrem Wiederaufbau. 
Schon im Wintersemester 1945/46 wurden re-
gelmäßige Vorlesungen an verschiedenen Hoch-
schulen gehalten. Die Bedingungen des Neuan-
fangs waren allerdings denkbar schlecht: 60 0/ 
des Baubestandes von 1939 war zerstört21), 
der Lehrkörper durch den Nationalsozialismus, 
durch Krieg und Entnazifizierung erheblich de-
zimiert. So wurde die praktische Arbeit dieser 
Phase, ähnlich wie beim Aufbau der Städte, 
vom „Wiederaufbau-Denken" bestimmt. Wie 
man mit der Wiederaufnahme des Universitäts-
betriebes die Hoffnung auf eine Erneuerung 
im Sinne Humboldts verband22 ), so griff man 
organisatorisch auf die von der nationalsoziali-
stischen Kulturpolitik zerschlagene überlieferte 
Hochschulverfassung zurück. Damit wurde eine 
Universitätsverfassung restituiert, die auf dem 
Dualismus von staatlicher und hochschulauto-
nomer akademischer Verwaltung beruht. Rek-
tor, Senat und Fakultäten — die Selbstverwal-
tungsorgane —■ wurden wieder in ihre Rechte 
eingesetzt. Der staatliche Verwaltungsan-
spruch hinsichtlich der Wirtschafts- und Per-
sonalangelegenheiten blieb hingegen ge-
wahrt23 ). Strukturelle Reformen, etwa der



Selbstverwaltung, wie sie vor allem die ameri-
kanische Reeducation-Politik anstrebte, kamen 
nicht zum Zuge. So stieß der Vorschlag, einen 
Aufsichtsrat ähnlich dem der US-Universitäten 
einzurichten, der „zwischen Universität, den 
staatlichen Dienststellen und der allgemeinen 
Öffentlichkeit, die er repräsentiert, vermit-
telt“ 24 ), auf den Widerstand der deutschen 
Professoren, die dieses Konzept mit dem aus 
der deutschen Hochschultradition begründete

25

n 
Argument ablehnten, „that the mission of the 
university is to serve truth and truth alone, 
and that any outside interference or control 
would prevent them from achieving such a 
purpose“ ). Trotz der Marburger Hochschul-
gespräche und der Schwalbacher Richtlinien in 
der US-Zone und trotz des „Blauen Gutach-
tens" der britischen Militärregierung kam es 
nicht zu Hochschulreformen. Es zeigte die Re-
signation der Amerikaner vor dieser Aufgabe, 
als 1949 am Ende der Militärregierung folgen-
des Resümee gezogen wurde: „Buth on the 
whole, the Militar

26

y Government period closed 
with the university reform a matter of future 
accomplishment." )

2. Zweite Phase: Ausbau statt Neubau

Mitte der fünfziger Jahre setzte die Phase des 
verstärkten Ausbaus der Hochschulen ein. 
Ging es zunächst darum, „zu retten, wieder-
aufzubauen und wiederherzustellen", wie der 
Wissenschaftsrat 1960 feststellte27 ), so rückten 
in der Folgezeit angesichts der steigenden 
Studentenzahlen zunächst Fragen der Studien-
reform und der Kapazitätserweiterung in den 
Vordergrund. 1955 studierten an den Wissen-
schaftlichen Hochschulen 130 0

28
00 Studenten; 

1960 waren es bereits 206 000 ).  Diese Ent-
wicklung führte zu einer Reihe von Vorschlä-
gen, die auf die Bewältigung des Massen-
problems und auf die Wahrung der „Universi-
tätsidee" zielten: die wissenschaftlichen, For-
schung und Lehre — jedenfalls dem Anspruch 
nach — verbindenden Hochschulen sollten 29) K. F. Scheidemann, Überfüllung der Hochschulen. 

Eine Studie über Studentenzahlen und Fassungs-
vermögen der deutschen Hochschulen, Bonn 1959, 
S. 18; zit. nach Günter Lachmann, Zur Konzeption 
der Fachhochschulen, in: Deutsche Universitäts-
zeitung 22/1969, S. 1.
30) Siegfried Flügge, Gedanken zur Hochschul-
reform, Bad Homburg/Berlin/Zürich 1959 (= Schrif-
tenreihe des Forschungsrats des Landes Hessen). 
31) Wissenschaftsrat: Anregungen zur Gesalt neuer 
Hochschulen (1962), in: Dokumente zur Gründung 
neuer Hochschulen, Hrsg. R. Neuhaus, Wiesbaden 
1968, S. 7 f.
32) Ebenda, S. 6.
33) Ebenda, S. 8.
34) Ebenda.

24) Office of Military Government (U.S.) — Report, 
Education, No. 34, S. 37; zit. nach Karl-Ernst 
Bungenstab, Umerziehung zur Demokratie? Re-
education-Politik im Bildungswesen der US-Zone 
1945—49, Düsseldorf 1970, S. 121 f.
25) Zit. nach Bungenstab, a. a. O., S. 122.
26) Zit. nach Bungenstab, a. a. O., S. 116.

27 Wissenschaftsrat (1960), a. a. O„ S. 24.
28) Quelle: Bildungsbericht '70. Die bildungspoli-
tische Konzeption der Bundesregierung, Bonn 1970, 
Tabelle 24. Der Bericht wurde dem Bundestag als 
Drucksache VI/925 vorgelegt. 

durch ausbildungsintensive Einrichtungen ent-
lastet werden.
So stellte der damalige Ministerialrat im Bun-
desinnenministerium, Karl Friedrich Scheide-
mann, die Frage, ob „alle Studenten wirklich 
studieren müssen oder etwa ihre Ausbildung 
für den Beruf an Fachschulen erhalten sollen, 
die den Hochschulen zugeordnet werden müß-
ten" 29).  In die gleiche Richtung ging der 
Flügge-Plan. Um die meist nur noch- fiktive 
Einheit von Forschung und Lehre wiederherzu-
stellen, solle man die durchschnittlich Begabten 
auf ein Schulsystem verweisen und nur noch 
eine Elite von etwa 10 0/0 der Gesamtstuden-
tenschaft in die Forschung einführen" 30). Diese 
Vorschläge wurden vom Wissenschaftsrat ab-
gelehnt, auch solche, die „Studienhochschulen" 
im Sinne der französischen Grandes Ecoles 
oder die horizontale Funktionsteilung der 
Universität (Grund- und Hauptstudium) im 
Auge hatten. Sie liefen, so der Wissenschafts-
rat, darauf hinaus, entweder die Hochschulen 
als „esoterische Einrichtungen zu isolieren" 
oder sie in ihrem Unterbau zu „bloßen Aus-
bildungsstätten zu denaturieren" oder — beim 
System der „Studienhochschulen" — die Uni-
versitäten auf den zweiten Platz zu verwei-
sen31 ). Der Wissenschaftsrat selbst verzichtete 
auf die Empfehlung organisatorischer Maßnah-
men zur Bewältigung des Massenproblems, 
„um den Organen der akademischen Selbstver-
waltung nicht vorzugreifen" 32).  Statt dessen 
richtung von zusätzlichen Professuren, durch die 
richtung von zusätzlichen Professuren durch die 
Verstärkung des personellen Mittelbaus und 
durch die Gründung neuer Hochschulen zu be-
gegnen33 ). Faktisch meinte dies: Ausbau statt 
Neubau. Damit setzte der Wissenschaftsrat 
seine Politik fort, die er 196
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0 in seinen 

„Empfehlungen" )  eingeschlagen hatte, in 
denen er für den räumlichen, personellen und 
materiellen Ausbau und erst an zweiter Stelle 
für den Neubau von Universitäten plädierte.



Wilhelm Hennis hat überzeugend nachgewie-
sen, daß die Alternative „Ausbau statt Neu-
bau" nicht erst durch die Ausbauempfehlungen 
von 1960 entschieden wurde, sondern daß 
diese Entscheidung nur die Nachkriegspolitik 
der „Westdeutschen Rektorenkonferenz“ 
(WRK) ratifizierte, die sich

3
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5

 als „Politik der 
Besitzstandswahrung" charakterisierte. So 
warnte die Rektorenkonferenz etwa „vor einer 
Inflation auf dem Gebiet des eigentlichen 
Hochschulwesens" (1951) ) und nahm ein Jahr 
später „mit großer Besorgnis zur Kenntnis, daß 
die Promotionsmöglichkeiten in einzelnen 
Ländern der Bundesrepublik vermehrt werden 
sollen" ). Der Widerstand gegen die Politik 
des Neubaus und das Plädoyer für die Be-
schränkung des Habilitationsrechts entsprang, 
so Henn
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is, der standespolitisch motivierten 
„Tendenz, innerhalb der Universitäten unter 
allen Umständen au pair zu bleiben" ).
Diese Politik erwies sich als ebenso einfluß-
reich wie verhängnisvoll. Die Zahl der Univer-
sitäten und Technischen Hochschulen wurde im 
Vergleich zum Anstieg der Studentenzahlen 
(1960: 206 000; 1968: 288 000) nur ungenügend 
erhöht, nähmlich von 31 (1960) auf 39 (1968) ’8).

35) Zit. nach Hennis, a. a. O., S. 18.
36) Ebenda, S. 20.
37) Ebenda.
38) Deutscher Hochschulführer, Bonn 1960/61, S. 53 ff.;
1969, S. 7 ff.
39) Die Zahlen beziehen sich nur auf die Absol-
venten des 1. Bildungswegs (Gymnasium); s. Bil-
dungsbericht '70, Tabelle 22.
40) Zum Folgenden, auch zu den Zahlen, s. Hans 
Peter Widmaier, Analysen zur Gesamthochschule, 
in: Jahrbuch für Sozialwissenschaft 20 (1969), 
S. 295—309.

41) Nadi einer vom Generalsekretariat der WRK 
vorgelegten Übersicht über die Zulassungs-
beschränkungen im Wintersemester 1970/71 gab es 
an 37(1) Wissenschaftlichen Hochschulen Zulassungs-
beschränkungen, insbesondere in den Fächern 
Medizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin, Psycho-
logie, Pharmazie, Architektur.

3. Dritte Phase: Umbau st t Ausbau — 
der Weg zur Gesamthochschule

Pichts Warnung vor der „Bildungskata-
strophe" hatte zunächst nur auf die Mängel 
im Sekundarbereich aufmerksam gemacht; die 
hochschulischen Folgeprobleme der expansiven 
Bildungspolitik gerieten zunächst nicht ins 
Blickfeld. Das bildungspolitische Reformklima 
führte zum raschen Aufschwung der Abiturien-
tenzahlen: von 47 848 im Jahre 1965 auf 73 264 
im Jahre 196839).
Neben dem rapiden Zuwachs an Studienanfän-
gern verschärften zusätzliche

40
 Faktoren das 

Massenproblem der Hochschulen, nämlich )
— die Erhöhung der Mindeststudiendauer: in 

den fünfziger Jahren wurde für einzelne 
stark besetzte Studienrichtungen wie Hu-

manmedizin, Rechtswissenschaft, Volks, 
und Betriebswirtschaftslehre und Philologie 
die Mindeststudiendauer erhöht;

— die Erhöhung der effektiven Studiendauer 
aufgrund mangelnder Studienberatung, der 
Disparität zwischen Studierenden und Do-
zenten etc., ferner der Vermehrung des 
Wissenstoffs und damit der Prüfungsanfor-
derungen;

— Strukturverschiebungen innerhalb der Ge-
samtzahl der Studierenden von kürzeren 
Studiengängen zu Studienrichtungen länge-
rer Dauer;

— die Zunahme der Verweildauer an Hoch- 
schulen: zwischen 1959 und 1965 stieg die 
mittlere Studiendauer erfolgreicher Absol-
venten von etwa 9 (männliche Studierende) 
bzw. 10 (weibliche Studierende) auf knapp 
12 (männliche Studierende) bzw. 10,5 (weib-
liche Studierende) Semester. Erhöht wird 
diese generelle Verweildauer ferner da-
durch, daß die Studierenden, die ohne Exa-
men die Hochschule verlassen, die Aufgabe 
des Studiums sehr oft. in die höheren Seme-
ster verlegen (die durchschnittliche Erfolgs-
quote liegt zwischen 60 und 61 % bei den 
Studenten % und zwischen 54 und 57 °/  bei 
den Studentinnen mit allerdings beträchtli-
chen Unterschieden des Studienerfolgs in 
den einzelnen Studienrichtungen).

Diese Faktoren führten zusammen mit der Ex-
pansion des Sekundarbereichs zur hoffnungs-
losen Überfüllung der Hochschulen. Die zu-
nehmende Verengung der Hochschulkapazitä- 
ten erwies sich als das eigentliche (oder doch 
handgreiflichste) Politikum in der Hochschul-
reformdiskussion, die spätestens mit den Stu-
dentenunruhen zum Tagesgespräch wurde; 
Politikum deshalb, weil in erheblichem Um-
fang die Anwendung des Numerus clausus als 
Instrument der Zulassungsbeschränkung not-
wendig wurde41 ). Damit sah sich die Bil-
dungspolitik mit der drängenden Aufgabe kon-
frontiert, die .positive Bildungskatastrophe' in 
den Griff zu bekommen. Hier setzte sich er-
staunlich rasch die Einsicht durch, daß dies die 
strukturelle Reorganisation des Tertiärbe-
reichs in Richtung von Hochschulverbundsy-
stemen notwendig macht.



a) Der ,Dahrendori‘-Plan
Das erste Konzept eines solchen Verbundsy-
stems legte im Juli 1967 der „Arbeitskreis 
Hochschulgesamtplan" des Kultusministeriums 
von Baden-Württemberg unter dem Vorsitz 
Ralf Dahrendorfs vor. Das entscheidende Mo-
tiv für die Erarbeitung des Hochschulgesamt-
plans42 ) war die Bewältigung des „Massen-
problems": in Baden-Württemberg als dem 
hochschulreichsten Land der Bundesrepublik 
h
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atten sich die Abiturientenzahlen innerhalb 
von zehn Jahren nahezu verdoppelt, nämlich 
von 26 800 im Wintersemester 1956/57 auf 
beinahe  000 im WS 1966/67 43 ). Ziel des 
Plans war es, „die großen Zahlen von Studien-
anfängern ... in überschaubarer Zeit zu sinn-
vollen Absch 44lüssen" zu führen ).

45) Gemeint sind Einrichtungen wie Ingenieur-
schulen, Höhere Wirtschaftsfachschulen, Werkkunst-
schulen, Fachschulen für Sozialpädagogen etc.
46) Das Problem, daß mit dieser neuen Eingangs-
voraussetzung der zweite Bildungsweg der In-
genieurschulen verschwinden würde, wurde vom 
Arbeitskreis Hochschulgesamtplan mit dem Hin-
weis auf die Notwendigkeit einer „neuartigen, an-
gehobenen Technikerausbildung" ausgeklammert 
(Bergedorfer Gesprächskreis, a. a. O., S. 25).
47) Wissenschaftsrat (1960), a. a. O.
48) Anregungen (1962), a. a. O., S. 7.
40) Zum Folgenden Lachmann, a. a. O., S. 1 ff., und 
Herbert Enderwitz, Fachhochschulen: Änderung der 
Fassade oder Neubau?, in: Gesamtschule 1 (1969) 
H. 4, S. 1 f.
50) Das Abkommen ist veröffentlicht u. a. in: Vor-
schlag zur Neuordnung des technischen Bildungs-
wesens. Arbeitsergebnisse der Kommission für 
Ingenieurausbildung beim Kultusministerium 
Baden-Württemberg. Bildung in neuer Sicht — 
Schriftenreihe des Kultusministeriums Baden- 
Württemberg, Villingen 1969, S. 29 ff.

Der „Dahrendorf"-Plan der „differenzierten Ge-
samthochschule" faßt Wissenschaftliche Hoch-
schulen, Pädagogische und Kunsthochschu-
len, Studienseminare, Ingenieurschulen und 
Höhere Fachschulen in einem Verbund zusam-
men. Er bietet unterschiedliche Studiengänge 
an, nämlich berufsorientierte Kurzstudien-
gänge (3 Jahre) und wissenschaftsorientierte 
Langstudiengänge (4 Jahre), an die für einen 
begrenzten Teil der Absolventen ein for- 
schungsbezogenes Aufbaustudium anschließen 
kann. Diese Kurzstudiengänge werden einmal 
im sogenannten „allgemeinen Hochschulbe- 
reich", den bisherigen „wissenschaftlichen 
Hochschulen", angeboten und sollen hier mehr 
theorieorientiert sein, zum anderen im „Fach- 
hochschulbereich", wo sie stärker praxisbezo-
gen sind. Damit geht der Vorschlag der Kom-
mission von zwei Überlegungen aus: zum 
einen wird der Rang (und damit das Prestige) 
der nichtwissenschaftlichen Hochschule ange-
hoben (Hoffnung: viel mehr Abiturienten als 
bisher werden vom Universitätsstudium abse-
hen und Fachhochschulen besuchen); zum an-
deren wird innerhalb der bisherigen Universi-
täten durch das Angebot der Kurzstudien — 
bis zum Bakkalaureat — die Durchlauffrist 
verringert (Hoffnung: Studenten und Abneh-
mergruppen werden zu einem größeren Teil — 
,ä) Hochschulgesamtplan Baden-Württemberg: Emp-
fehlungen zur Reform von Struktur und Organisa-
tion. Bildung in neuer Sicht — Schriftenreihe des 
Kultusministeriums Baden-Württemberg A 5, Vil- 
lingen 1967. Eine kurze Zusammenfassung findet 
sich bei Ralf Dahrendorf, Von der Universität zur 
Gesamthochschule, in: Bildung — Grundlage un-
serer Zukunft, München 1968, S. 125—136; vgl. auch 
das SPIEGEL-Gespräch mit Dahrendorf (Nr. 42/ 
9.10.1967) und die Diskussion des „Bergedorfer 
Gesprächskreises" (Protokoll Nr. 26/24. 7. 1967). 
ö) Hochschulgesamtplan, a. a. O., S. 15 f.
“) Kultusminister Hahn im Vorwort (ebd. S. 16). 

etwa 55 % — mit diesem Kurzstudium zufrie-
den sein).

b) Das Problem der Fachhochschulen
Der Hochschulgesamtplan Baden-Württem-
bergs sah die Einbeziehung geeigneter Höhe-
rer Fachschulen 45 ) als Fachhochschulen in den 
Hochschulbereich vor. Eingangsvoraussetzung 
sollte das Abitur sein46). Eine andere Konzep-
tion für die Zukunft der Höheren Fachschulen, 
die zunächst von den übrigen Bundesländern 
(mit Ausnahme Berlins) bevorzugt wurde, sah 
die Umwandlung der Fachschulen in Akade-
mien vor; die Fachschulen sollten in ihrer Aus-
bildungsfunktion neben die Hochschulen tre-
ten, dabei aber ihre Stellung gegenüber den 
Hochschulen behalten.
Ein wesentlicher Aspekt der Fach(hoch)schul- 
Diskussion betraf die Entlastung Wissenschaft-
licher Hochschulen. Bereits in seinen ersten 
„Empfehlungen" von 1960 hatte der Wissen-
schaftsrat die Gründung einer Reihe Höherer 
Fachschulen gefordert47 ) und 1962 dafür plä-
diert, „solche mittleren Ausbildungsgänge und 
ihre Abschlußdiplome so auszugestalten, daß 
sie sinnvolle und sozial attraktive Berufsmög-
lichkeiten bieten" 48 ). Die Entscheidung — 
Akademie oder Fachhochschule? — brachte ne-
ben dem Drängen der Studierenden und ihrer 
Leh 49rer die Entwicklung im EWG-Bereich ): 
die graduierten Ingenieure der Höheren Fach-
schulen sollten in der EWG Technikern gleich-
gesetzt und ihnen die selbständige Niederlas-
sung verwehrt werden. Dies gab den Aus-
schlag: die Entscheidung der Ministerpräsiden-
ten vom 31. Oktober 1968 ordnete die Inge-
nieurschulen etc. dem Hochschulbereich zu50); 
das Akademie-Konzept wurde fallengelassen.



Die neuen Fachhochschulen wurden als „eigen-
ständige Einrichtungen des Bildungswesens im 
Hochschulbereich" bezeichnet; die volle Fach-
aufsicht behielten sich die Kultusbehörden 
allerdings vor.
Mit der Entscheidung für die Fachhochschule 
war die formelle Voraussetzung für die Ein-

beziehung dieser Einrichtungen in ein Hoch, 
schulgesamtsystem gegeben; die praktischen 
Fragen — etwa das Qualifikationsgefälle zwi-
schen den Hochschulen, das heute die Fach-
hochschulen zu den neuralgischen Punkten der 
praktischen Diskussion macht — wurden aller-
dings nicht beantwortet.

III. Die Gesamthochschule als bildungspolitische Grundentscheidung

Im Bundesbericht Forschung II (1967) ging die 
Regierung der Großen Koalition davon aus, 
daß 1970 etwa 280 000 Studenten an den west-
deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen im-
matrikuliert sein würden; für 1980 wurde mit 
einer Verdoppelung dieser Zahl gerechnet51 ). 
Da es nicht möglich sein würde, selbst bei For-
cierung des Hochschulneubaus die Kapazitäten 
auch nur annähernd zu verdoppeln, die Dros-
selung der „Bildungsexpansion" aber vermie-
den werden sollte, schlug die Regierung vor, 
die Wissenschaftlichen Hochschulen von ihren 
Ausbildungsaufgaben zu entlasten: „Eine mög-
liche Lösung besteht darin, daß (etwa im Rah-
men von Gesamthochschulen) neben die Aus-
bildungsgänge, die vorwiegend auf die Gewin-
nung wissenschaftlichen Nachwuchses gerichtet 
sind, andere treten, die eine spezialisierte Aus-
bildung zu nichtwissenschaftlichen Berufen und 
eine erweiterte Allgemeinbildung vermitteln. 
In Wirtschaft und Verwaltung besteht ein 
wachsender Bedarf an vielseitig verwendbaren 
jungen Hochschulabsolventen, die in der Lage 
sind, sich die für ihre Arbeit erforderlichen 
Spezialkenntnisse am Arbeitsplatz rasch an-
zueignen." Und weiter: „Durch diese Art der 
Ausbildung kann zudem eine erhebliche Sen-
kung der Ausbildungskosten erreicht werden: 
An Fachhochschulen, wo die Studenten rascher 
zum Abschluß geführt werden, weniger Stu-
denten das Studium ohne Examen abbrechen 
und keine kostspielige Forschung betrieben 
wird, kostet ein Absolvent die öffentliche 
Hand nur etwa den fünften Teil dessen, was 
der Absolvent einer Wissenschaftlichen Hoch-
schule kostet. Die wachsende Studentenzahl 
und die Bedürfnisse von Staat und Wirtschaft 
werden es notwendig machen, daß ein immer 
größerer Teil der Studenten derartige Ausbil-
dungsg 52änge durchläuft." )

51) Bundesbericht Forschung II. Deutscher Bundes-
tag, Drucksache V/2054, S. 13.
52) Ebenda, S. 14.

53) Soweit ich sehe, taucht der Begriff „Gesamt-
hochschule" erstmals in den „Anregungen“ des 
Wissenschaftsrat (a. a. O., S. 15) auf, hier allerdings 
verstanden als Summe der in der Selbstverwal-
tungskörperschaft Universität zusammengefaßten 
Fakultäten.
54) Die Bundestagsfraktion der SPD lehnte in ihrem 
Schwerpunktprogramm die Pläne Stoltenbergs ab, 
„einen großen Teil der Abiturienten auf Fachhoch- 
schulen abzudrängen, auf diese Weise die Des-
integration des Gesamthochschulbereichs zu zemen-
tieren und die Ausbildungsziele junger Menschen 
zu manipulieren"; zit. nach Lachmann, a. a. O., S. 2
55) Bundesbericht Forschung III. Deutscher Bundes-
tag, Drucksache V/4335, S. 14.
56) A. a. O., S. 100. Vgl. dazu die zustimmenden
Bemerkungen von CDU-MdB Georg Göltner in: Das 
Parlament 35/36 v. 29.8.70, S. 21; ferner das 
Hearing über die 14 Thesen zum Hochschulrahmen-
gesetz („Leussink-Thesen"): Stenographisches Pro

„Gesamthochschule“ 53)  meint hier ein Hoch- 
schulverbundsystem, in dem ausbildungsin- 
tensive Fachhochschulen die Universitäten 
entlasten; es wird dabei primär unter kosten-
sparendem Effekt gesehen. Die Gesamthoch-
schule erscheint als Antwort auf die quantita-
tiven Folgeprobleme der aktiven Bildungspo-
litik, nicht auf die pädagogischen und gesell-
schaftspolitischen Fragen der Hochschule.
Wenn auch das Konzept des damaligen Wis-
senschaftsministers Stoltenberg auf Wider-
stand stieß54 ), schnell „erhebliche neue Aus-
bildungskapazitäten in Fachhochschulen“ zu 
schaffen, da nur so „bis 1975 ein größerer Teil 
der Absolventen weiterführender Schulen den 
Zugang zu einer qualifizierten Ausbildung ne-
ben den Wissenschaftlichen Hochschulen fin-
den" könne55 ), zeichnete sich doch ein deutli-
cher Konsens für Gesamthochschulsysteme ab. 
Der „Bildungsbericht '70“: „Die Aufteilung des 
tertiären Bereichs in formal getrennte und 
hierarchisch geordnete Institutionen wird weit-
gehend abgelehnt und statt dessen ein Ver-
bund aller Einrichtungen des Hochschulbe- 
reichs, wenn auch mit unterschiedlichen Me-
thoden und unterschiedlichen Stufen, ange-
strebt." 56 ) Dieser Konsens muß den überra-



sehen, der sich an die zähe und langwierige 
Debatte über die künftige Organisation des 
Sekundarbereichs erinnert. Er mag ihn sich, 
wie dies kürzlich ein Kritiker der Integrierten 
Gesamthochschule (IGH) tat, damit erklären, 

daß er die Gesamthochschule (GHS) mit einer 
leeren Projektionswand vergleicht, „auf die 
von Projektionsständen verschiedenster Rich-
tung die jeweilige Wunschvorstellung proji-
ziert wird" 57),  daß sich also mit der GHS die 
unterschiedlichsten Erwartungen der verschie-
denen Gruppen verbinden.
Auch wer sich nicht auf das undankbare Ge-
schäft der Motivforschung einläßt, kann nicht 
übersehen, daß sich mit der GHS handfeste 
Interessen verbinden, etwa status- und stan- 
despolitische Hoffnungen, am Sozialpromoter- 
Effekt der Universität teilzuhaben. Im Folgen-
den sollen die drei wichtigsten Argumente für 
die GHS skizziert werden, nämlich das norma-
tive, das bildungsökonomische und das Argu-
ment der internen Effizienz. Diesen Argumen-
ten stimmen prinzipiell alle Befürworter dif-
ferenzierter Gesamthochschulbereiche zu, wo-
bei sie je nach politischem Couleur und takti-
scher Zweckmäßigkeit Schwerpunkte setzen.

1. Das normative Argument

Das normative Argument muß vor dem Hinter-
grund des bildungspolitischen Aufbruchs der 
sechziger Jahre gesehen werden. Es betont 
zweierlei: das „Bürgerrecht auf Bildung" (Dah-
rendorf) als .individual demand' und den so-
zialethischen Gesichtspunkt der Egalisierung 
der Chancen58 ). Das Bürgerrecht auf Bildung 
meint für Dahrendorf dreierlei:

50) Dahrendorf, a. a. O., S. 23 ff.
60) Condorcet: Bericht über die allgemeine Organi-
sation des öffentlichen Unterrichtswesens, in: Er-
ziehungsprogramme der Französischen Revolution, 
Hrsg. R. Alt, Berlin/Leipzig 1949.
61) Ralf Dahrendorf, Arbeiterkinder an deutschen 
Universitäten, Tübingen 1965. In jüngster Zeit läßt 
sich bei den Studienanfängern eine gewisse Um-
strukturierung hinsichtlich der sozialen Schichtung 
des Elternhauses feststellen. Nach Mitteilung des 
Statistischen Bundesamtes stieg der Anteil der 
Arbeiter bei den Familienvätern der Studien-
anfänger von 6,5 °/o im Wintersemester 1966/67 auf 
10,5% im Wintersemester 1969/70. Im selben Zeit-
raum sank der Anteil der Arbeiter an der Gesamt-
zahl der männlichen Erwerbstätigen von 55,1 % auf 
53,9 °/o; s. Deutsche Universitäts-Zeitung 3/1971, 
S. 83.

— „Ein soziales Grundrecht (jedes Menschen) 
auf eine intensive Grundausbildung, die 
ihn befähigt, von seinen staatsbürgerlichen 
Rechten und Pflichten wirksamen Gebrauch 
zu machen";

tokoli über die öffentliche Informationssitzung des 
Ausschusses für Bildung und Wissenschaft VI/Nr. 
9—15.
”) Heinz Heckhausen, Die „Integrierte Gesamt-
hochschule". Ein neues Luftschloß am Planungs-
horizont der deutschen Hochschulpolitik, in: 
Deutsche Universitäts-Zeitung 7/1971, S. 197.
“) Ralf Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht. 
Plädoyer für eine aktive Bildungspolitik, Hamburg 
1966; zur Problemdiskussion der „Chancengleich-
heit" vgl. Hartmut v. Hentig, Systemzwang und 
Selbstbestimmung, über die Bedingungen der Ge-
samtschule in der Industriegesellschaft, Stuttgart 
1968, S. 81 ff.

— „Chancengleichheit in jenem rechtlichen 
Sinne, in dem dieser Begriff gemeint ist. Es 
darf keine systematischen Bevorzugungen 
oder Benachteiligungen bestimmter Grup-
pen aufgrund leistungsfremder Merkmale 
wie Herkunft oder wirtschaftlicher Lage 
geben."

— „Es ist die Pflicht der staatlichen Instanzen, 
dafür Sorge zu tragen, daß diese Rechte 
ausgeübt werden können . .. Mit der Be-
reitschaft zu einer Bildungspolitik für die 
Verwirklichung des Rechtes auf volle Teil-
nahme aller Bürger am Leben der Gesell-
schaft entscheidet sich für Deutschland 
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mit 
dem Weg in die Modernität auch der in die 
Freiheit." )

Bildung als Bedingung der Möglichkeit von 
Mündigkeit wird in dreifacher Weise als Poli-
tikum begriffen a) als Bürgerrecht, b) als In-
strument, politische Gleichheit herzustellen, 
die formale Gleichheit zur galit de fait, zur 
realen Chancengleichheit zu machen, c) als 
politische Bildung, die zur Wahrnehmung ge-
sellschaftlicher und politischer Funktionen be-
fähigen soll. Bildung als Politikum — eben 
dies hat Condorcet 60 ) in seinem „Bericht über 
die allgemeine Organisation des öffentlichen 
Unterrichtswesens" vor nahezu zweihundert 
Jahren betont; daß Dahrendorf dies erneut 
und mit erheblicher Resonanz thematisieren 
mußte, zeigt eben jenen „Mangel an Moderni-
tät" der westdeutschen Gesellschaft, den Dah-
rendorf selbst des öfteren lebhaft beklagte. Die 
Bildungsforscher, deren Ergebnisse u. a. Dah-
rendorf popularisierte, hatten auf die sozial-
konservative Funktion des Bildungssystems 
aufmerksam gemacht, daß die bestehende So-
zialstruktur reproduziert und das soziale Ge-
fälle sta 61bilisiert ). *



Die GHS, insbesondere in ihrer integrierten 
Form, soll durch erhöhte Flexibilität und 
Durchlässigkeit im Tertiärbereich die vertikale 
Mobilität begünstigen und damit einen wich-
tigen Beitrag zur Egalisierung der Sozialchan-
cen leisten. Sie kann in der Tat Fehlent-
scheidungen des vorgelagerten Bildungsbe-
reichs teilweise revidieren und partielle Fehl-
entscheidungen korrigieren. Doch kann das 
Teilsystem Hochschule mit Sicherheit nicht die 
von der Bildungsforschung aufgewiesenen 
Milieu- und Lerndefizite ausgleichen. Dies 
könnte nur (soweit heute übersehbar) lang-
fristig durch eine Totalrevision des Bildungs-
systems von der (kompensatorischen) Vor-
schulerziehung über die Primär- und Sekundar-
stufe bis zur Oberstufe geleistet werden.

In der jüngsten bildungspolitischen Diskussion 
ist die Inflation des Arguments von der Chan-
cengleichheit unübersehbar; es dient als Legi-
timationskonzept nahezu jeder bildungs- und 
hochschulpolitischen Maßnahme. Diese Infla-
tion mag sich daraus erklären, daß „Chancen-
gleichheit" in zwei Richtungen als Alibi dienen 
muß: zum einen gegen den Vorwurf, man 
orientiere die Ausbildungsmöglichkeiten ein-
seitig am wirtschaftlichen Bedarf, zum anderen 
gegen den konservativen Hinweis, die expan-
sive Bildungspolitik verrate die deutsche Bil-
dungstradition. Gegenüber beiden Vorwürfen 
kann darauf hingewiesen werden, daß eine 
Bildungspolitik, die den Bedarf an qualifizier-
ten Arbeitskräften im Auge hat, das Verfas-
sungsrecht auf Chancengleichheit in weit hö-
herem Maße realisiert als dies die bisherige 
Bildungspolitik tat, ein Recht, das doch wohl 
in seiner Legitimität auch von der Bildungs-
tradition u 62nbestritten sei ).

Auf einen betont egalitären Aspekt der norma-
tiven Diskussion weist schließlich die Bundes- 
Assistenten-Konferenz (BAK) hin, wenn sie 
mit der Neustrukturierung des Tertiärbereichs 
die Hoffnung verbindet, „daß (dann) ein je-
weils verschiedener Status in der Gesellschaft 
aufgrund der Absolvierung von best
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immten 
Bildungseinrichtungen mit klassifizierenden, 
Anrecht begründenden Abschlüssen nicht mehr 
entsteht" ).  Hier wird erwartet, daß die IGH 
den „Akademikerdünkel", die elitären An-
sprüche akademischer Ausbildung reduziere. 
In der Tat muß die enge Koppelung zwischen

62) Günther Eigier, Planung des Erziehungswesens, 
in: Die Gesellschaft in der Bundesrepublik, Ana-
lysen I., Hrsg. H. Steffen, Göttingen 1970, S. 1
63)

33 f. 
M  Überlegungen zur Gesamthochschule, Bonn 1969 
(= Materialien der BAK 4). 

akademischer Ausbildung und Status-Erwar-
tungen angesichts der politisch gewünschten 
akademischen Massenausbildung aufgebro-
chen, d. h. die Ansprüche, die sich mit der aka-
demischen Ausbildung verbinden, herunterge-
schraubt werden.

2. Das bildungsökonomische Argument

Das bildungsökonomische Argument bietet die 
GHS als organisatorische Lösung des „Massen-
problems" an: Nur die strukturelle Reform im 
Hochschulbereich sei geeignet, die Disparität 
zwischen Studienbewerbern und Studienplät-
zen auszugleichen und so den Bedarf an Hoch- 
schulabsolventen zu befriedigen. Hatten in den 
sechziger Jahren die Bildungsforscher auf die 
sozialen und regionalen Disproportionalitäten 
hingewiesen, so hoben die Bildungsökonomen 
die wirtschaftliche Problematik hervor.
„Bildungsnotstand heißt wirtschaftlicher Not-
stand", schrieb Picht64 ), der zusammen mit 
Bestsell
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er-Autoren wie Klaus Mehnert und 

Karl Steinbuch )  die Einsicht in die Abhän-
gigkeit zwischen dem Wachstum der hochtech- 
nisierten Industrie von einer ausreichenden 
Zahl qualifizierter Arbeitskräfte populari-
sierte; „Bildung" erschien als dritter Faktor 
an der Seite der traditionellen Investitions-
faktoren .Kapital' und .Arbeit'. Damit ergab 
sich die Frage nach dem „Bedarf" des Marktes 
an Hochschulabsolventen, zugleich auch die Be-
fürchtung e 66ines .Akademiker-Proletariats  6).

64) A. a. O., S. 17. Picht stützte sich vor allem auf 
die Arbeiten Friedrich Eddings, der in der BRD im 
Bereich der Bildungsökonomie Pionierarbeit ge-
leistet hatte (F. Edding, Ökonomie des Bildungs-
wesens, Freiburg 1963). Edding scheute die apoka-
lyptische Sprache Pichts, aber er hat anerkannt, daß 
Pichts Interpretation den Zahlen, die aus seinen 
und OECD-Arbeiten stammten, seiner, Eddings, 
Betrachtungsweise eine zusätzliche politische Inter-
pretation verliehen haben (Hellmut Becker, Frie-
drich Eddings Beitrag zur Bildungsökonomie und 
Bildungsforschung, in: Bildungsökonomie — eine 
Zwischenbilanz. Festschrift für F. Edding, Hrsg. 
Klaus Hüfner/Jens Naumann, Stuttgart 1969, S. 12). 
65) K. Mehnert, Der deutsche Standort, Stuttgart 
1967; K. Steinbruch, Falsch programmiert, Stuttgart 
1968.
66) Diese Befürchtung ist nicht neu; sie wurde 
gelegentlich bereits in der Weimarer Republik 
geäußert. Schon Theodor Geiger wies darauf hin, 
daß ein Überschuß an Akademikern nicht nur 
soziale Kosten, sondern auch sozialen Nutzen brin-
gen kann. So verschärfe etwa ein Überschuß von 
Ärzten die Konkurrenz: „Vorübergehende Über-
füllung kann geradezu allgemeinnützig wirken, in-
dem sie junge Ärzte dazu zwingt, eine Landpraxis 
zu begründen. In Deutschland z. B. war um 1930 
viel Geschrei über drohende Proletarisierung des 



Riese und seine Mitarbeiter erstellten im Auf-
trag des Wissenschaftsrats eine Arbeit über die
Entwicklung des Bedarfs an Hochschulabsol-

venten in der Bundesrepublik" 67 ),  Widmaier 
und seine Mitarbeiter für das baden-württem-
bergische Kultusministerium eine „Modell-
studie zur Bil 68dungsplanung" ). Diese Bedarfs-
berechnungen versuchten, Bedarf und Nach-
frage zu ermitteln: ein Nachfragemodell wurde 
mit einem Angebotsmodell konfrontiert und 
beide Seiten in einer sog. Bildungsbilanz ver-
rechnet, die sichere Orientierungsdaten für die 
Bildungsplanung liefern, also die Nachfrage 
der privaten Haushalte, des Staates, der Wirt-
schaft und die Eigennachfrage des Bildungssy-
stems quantifizieren sollte.
Diesen methodischen Ansatz, der erhebliche 
Schwächen zeigt, stellt die Bildungsökonomie 
heute in Frage. Zum einen versucht die be- 
darfsorientierte Bildungsplanung den künfti- 
gen Arbeitskräftebedarf aus dem heutigen Ist- 
Zustand zu errechnen, ohne Modelle dafür zü 
haben, wie sich durch vermehrte (oder ver-
minderte) Qualifikation das Arbeitsplatzge-
füge selbst verändert. Sie geht davon aus, daß 
Güter Und Dienstleistungen in der gleichen 
Faktorenkombination wie heute auch in der 
Zukunft erstellt werden. Tatsächlich aber er-
geben sich aus dem proportionalen oder 
überproportionalen Einsatz hochqualifizierter 
Kräfte unterschiedliche Wachstums- und Ren-
tabilitätschancen. Zum anderen zeigt der be- 
darfsorientierte Ansatz eine deutlich konset- 
vative Tendenz, da er sich auf die ökonomi-
sche Fragestellung beschränkt und nicht in 
der Lage ist, soziale und gesellschaftliche Be-
dürfnisse zu berücksichtigen. Ferner erscheint 
hier der Bedarf ausschließlich als Funktion 
ökonomischer Entwicklungen, während er tat-
sächlich in erheblichem Maße durch politi-
sche Entscheidungen beeinflußt wird, z. B. der 
Lehrerbedarf durch die Veränderung der 
Klassenfrequenzen, der Arztebedarf durch die 
Veränderung der Zahlenrelätion zwischen Ge- 
samtbevölkefung und praktizierenden Ärz-

Ärztestandes, während nachweislich für junge 
Ärzte ausgezeichnete, aber ungenutzte Erwerbs- 
diancen auf dem Lande bestanden. Der ärztliche 
Nachwuchs zog es aber vor, sich in den Städten 
gegenseitig auf die Zehen zu treten ünd sich über 
Proletarisierung zu beklagen" (Th. Geiger, Aufgaben 
und Stellung der Intelligenz in der Gesellschaft, 
Stuttgart 1949, S. 117 f.).
82 Wiesbaden 1967.
65) Bildung und Wirtschaftswachstum. Modellstudie 
zur Bildungsplanung. Bildung in neuer Sicht — 
Schriftenreihe des Kultusministeriums Baden- 
Württemberg A 3, Villingen 1966. 

ten 69).  H. Riese, der oft zitiert wird, um eine 
mögliche Inflation an Akademikern nachzu-
weisen, betont, daß eine „Bildungspolitik, die 
die Zahl der Abiturienten ausschließlich an 
ökonomischen Notwendigkeiten mißt, ... in 
ihrem Grundton nur konservativ sein" kann. 
Und: „Insofern beruht meine Studie über den 
Akademikerbedarf auf einer zu engen Frage-
stellung: anstatt nach dem notwendigen Bil-
dungssystem zu fragen, also die notwendigen 
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Reformen anzuvisieren, ist allein die Frage 
nach dem Wieviel gestellt worden" ).

3. Das Argument der Effizienz

Die Bildungsökonomie hat es nicht nur mit 
der ökonomischen Beziehung zwischen Bil- 
dungs- und Beschäftigungssystem zu tun, son-
dern auch mit der Rentabilität und internen 
Ökonomie der Bildungseinrichtungen. Wäh-
rend die Bildungsökonomie auf der einen 
Seite nachweist, daß die Expansion der 
Hochschulabsolventen notwendig sei, fragt sie 
also auf der anderen, welche Organisa- 
tiohsform am geeignetsten sei, die Studenten-
expansion wirtschaftlich optimal zu bewälti-
gen. In der Bundesrepublik hat sich die Über-
zeugung durchgesetzt, daß nur Hochschulver-
bundsysteme den optimalen Einsatz materiel-
ler und personeller Mittel gestatten. Im ein-
zelnen werden unter dem Gesichtspunkt der 
ökonomischen Effizienz vor allem drei Punkte 
angeführt:
— die Rationalisierung der Verwaltung durch 

die Bildung gemeinsamer Zentralverwal-
tungen mit Datenverarbeitungsanlagen zur 
technischen Abwicklung von Verwaltungs-
vorgängen (z. B. Immatrikulationen),

—. die gemeinsame Benutzung zentraler An-
lagen (z. B. Rechenzentren, Zentralbiblio-
theken) bzw. die gemeinsame Nutzung von 
Einrichtungen (z. B. Hörsäle, Labors, Stu-
dienplätze),

69) Hans Leussink, Überlegungen zum tertiären 
Bildungsbereich, in: Politik — Wissenschaft — Er-
ziehung. Festschrift für E. Schütte, Frankfurt/M. 
1969, S. 86 f.
70) H. Riese, Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften 
und Struktur des Bildungswesens, in: Institut für 
Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesellschaft 
(Hrsg,): Internationales Seminar über Bildungs-
planung. Referate und Diskussionen (hekt. Manu-
skript), Berlin 1967, S. 54; zit. nach Hans-G. Rolff, 
Bildungsexpansion und Gesamthochschulen, in: 
C.-H. Evets/J. Rau (Hrsg.), Oberstufenreform und 
Gesamthochschule, Frankfurt/Berlin/München 1970, 
S. 118.



— die optimale Auslastung des Lehrpoten-
tials: die Verbindung verschiedener Hoch-
schultypen erlaubt, „das in sich selbst dif-
ferenzierte Lehrpersonal der Hochschulen 
in verschiedenen Teilen des Hochschulbe-
reichs zu beschäftigen" und so „fruchtba-
rer wirksam w 71erden zu lassen" ).

Überlegungen dieser Art tragen naturgemäß 
den Charakter des Vorläufigen, solange GHS 
nur ein theoretisches Programm darstellen 

und genaue Kostenanalysen deshalb nicht 
durchgeführt werden können. Offen ist, in 
welchem Umfang die Rationalisierung und 
Straffung der Studiengänge (z. B. durch die 
Vermeidung von Mehrfachangeboten) die bes-
sere Ausnutzung vorhandener Kapazitäten er-
laubt. Andererseits verlangt die GHS zugun-
sten der propagierten Ziele einen erheblichen 
Aufwand an „Innovations-Investitionen“ im 
Bereich der Curriculum-Entwicklung, des pro-
grammierten Unterrichts etc.

IV. Die differenzierte Gesamthochschule

„Differenzierte Gesamthochschule", der von 
Dahrendorf in die hochschulpolitische Diskus-
sion gebrachte Terminus, meint das gesamte 
Spektrum möglicher Verbundsysteme, dessen 
Extreme die kooperativen bzw. integrierten 
Gesamthochschulen sind. Zwei Überlegungen 
liegen der GSH zugrunde: Zum einen verbie-
ten die personellen und finanziellen Zwänge 
der einzelnen Hochschule, die gesamte .Uni-
versitas' der Wissenschaften anzubieten; Voll-
ständigkeit im Lehr- und Forschungsangebot 
kann nur noch im Rahmen arbeitsteiliger Ver-
bundsysteme erreicht werden, die die Bildung 
von Schwerpunkten erlauben. Die andere 
Überlegung — der strukturelle Leitgedanke 
aller GHS-Pläne — zielt auf den Abbau der 
starren Grenzen zwischen den Hochschultypen 
und auf die Zusammenfassung aller Institu-
tionstypen des Tertiärbereichs in einem GHS- 
System. Für die Realisierung dieses Systems 
bieten sich prinzipiell zwei Modelle an: die 
kooperative und die integrierte GHS.

1. Die kooperative Gesamthochschule72)

71) Vgl. etwa: Rahmenplan für einen differenzierten 
Hochschulbereich: Hochschulgesamtplan I der Lan-
desregierung Baden-Württemberg. Bildung in 
neuer Sicht, Schriftenreihe des Kultusministeriums 
Baden-Württemberg A 18, Villingen 1969, S. 23 ff., 
und: Universität Kassel: Gesamthochschule — die 
erste in der Bundesrepublik, Kassel 1970, S. 8.
72) Für das Modell der kooperativen Gesamthoch-
schule plädieren die CDU/CSU: „Die Hochschulen 
eines Landes sollen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu Gesamthochschulen zusammengefaßt werden" 
(§ 7, 1. Hochschulrahmengesetz: Gesetzentwurf der 
Fraktion der CDU/CSU, Deutscher Bundestag, 
6. Wahlperiode). Die Erprobung und Entwicklung 
„integrierter Formen der Gesamthochschule", „wo

sie sich vom Fachgebiet her anbieten", läßt der 
Entwurf offen (§ -7,4). Demgegenüber lehnt der 
(3.) Entwurf eines Hochschulrahmengesetzes (Bun-
desratsdrucksache 689/70; künftig zit. als: EHschR), 
der für die integrierte Gesamthochschule (IGH) 
plädiert, den Terminus „kooperative Gesamthoch-
schule" ab. „Die verschiedenen Formen der Zu-
sammenarbeit von Hochschulen, die in der bildungs-
politischen Diskussion mit dem Begriff .kooperative 
Gesamthochschule' bezeichnet werden, werden durch 
§ 59 erfaßt. Da in diesen Fällen jedoch keine neue 
Hochschule entsteht, vielmehr die rechtliche Selb-
ständigkeit der beteiligten Hochschulen erhalten 
bleibt, ist die Bezeichnung .kooperative Gesamt-
hochschule' irreführend" (Begründung zu § 4 
EHschR).
73) Schelsky spricht vom „Hochschulverbund“. Der 
Terminus „kooperative Gesamthochschule" er-
scheint erstmals im Hochschulgesamtplan I Baden- 
Württembergs, a. a. O.
74) Helmut Schelsky, Schwerpunktbildung der For-
schung in einem Lande, in: Deutsche Universitäts-
Zeitung 3/1967, S. 17. Dabei lehnt Schelsky inte-
grierte Formen, wie sie heute diskutiert werden, ab
(vgl. S. 16).

Helmut Schelsky, der allerdings die Forschung 
im Blick hatte, während heute die Lehre im 
Vordergrund steht, war der erste, der einen 

Aspekt der kooperativen GHS 73 ) formulierte: 
„Die Einführung eines Hochschulverbundes 
mehrerer Hochschulen in Forschung und Lehre 
erscheint mir als das beste Mittel, den institu-
tionellen Egoismus der Einzelhochschulen und 
Einzelfakultäten zugunsten einer Koopera-
tionsform zu überwinden, . . . die geeignet ist, 
den unaufhörlich steigenden finanziellen und 
personellen Anforderungen der Wissenschaft 
in Forschung und Lehre mit einer Form der 
Rationalisierung, d. h. einer optimalen Aus-
nützung von Begabungen und Geld, zu be-
geg 74nen." )
Das Modell der kooperativen GHS geht von 
der prinzipiellen Selbständigkeit der ver-
schiedenen Einrichtungen innerhalb des Ver-
bundes aus; alle Hochschulen verstehen sich 
als Teile einer „funktionalen Einheit". Die Zu-
sammenarbeit bezieht sich auf die gegensei-
tige Abstimmung der Studiengänge und Prü-



fungsordnungen, die Bildung von Schwer-
punkten in Forschung und Lehre, die Koordi-
nierung von Forschungsprogrammen, den 
Austausch wissenschaftlichen Personals und 
die gemeinschaftliche Nutzung wissenschaft-
licher Einric 75htungen ).  Die Kooperation in-
nerhalb des Verbundes wird durch ein Koor-
dinationsorgan organisiert76 ). Seine Aufgabe 
ist es, die „Realisierbarkeit, Zweckmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit" einer möglichen Zu-
sammenarbeit zu prüfen. Die Arbeitsorgane 
dieses Koordinierungsgremiums sind die „stän-
dige Geschäftsstelle" (Sekretariat) und die 
Fachausschüsse, die die Aufgabe haben, „die 
Empfehlungen für das gemeinsame Koordinie-
rungsgremium" zu erarbeiten und die Be-
schlüsse sachlich vorzubereiten. Die Verpflich-
tung zur Zusammenarbeit beeinträchtigt „we-
der die organisatorische Selbständigkeit noch 
das Selbstverwaltungsrecht der Hochschule", 
da jede Hochschule grundsätzlich selbst ent-
scheidet, „ob die Beschlüsse und Empfehlun-
gen des gemeinsamen Koordinierungsgremi-
ums in ihrem Bereic

77
h verwirklicht werden 

sollen" ).

79) Hochschulgesamtplan von Baden-Württemberg 
(1967), a. a. O„ S. 67.
80) Die IGH wird von den bildungspolitischen Pro-
grammen der SPD — s. „Modell für ein demokra-
tisches Bildungswesen" (abgedruckt im Anhang: 
Evers Rau, a. a O.) — und der FDP vertreten (zum 
FDP-Programm s. die Programmsynopse in: Die 
Welt v. 21. 2. 1969).
81) Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Struktur 
und zum Ausbau des Bildungswesens im Hochschul- 
bereich nach 1970. Bd. I—III, 1970; Alternativthesen 
der Westdeutschen Rektorenkonferenz zu den The-
sen für ein Hochschulrahmengesetz des Bundes. 
WRK: Dokumente zur Hochschulreform, 1970; Bil-
dungsbericht ’70, a a. O
82) Carl-Heinz Evers war bis Anfang März 1970 
Berliner Schulsenator. Sein Plan stellt in erweiter-
ter Form das Bildungsprogramm der SPD dar. Zum 
Evers-Plan s. C.-H. Evers, Das Neue Gymnasium 
und die Gestufte Gesamthochschule, in: Evers, 
Modelle moderner Bildungspolitik, Frankfurt/M. 
1969, S. 93—106.

Dieses Modell macht nicht deutlich, wie die 
bloße Assoziierung der Hochschulen die auch 
für die kooperative GHS propagierte Durch-
lässigkeit erlauben soll 78 ). Dieses Problem 
wird bereits im „Dahrendorf-Plan" sichtbar, 
der — in der heutigen Terminologie gespro-
chen — das Modell der kooperativen GHS ver-
tritt: „Entscheidend für das Modell der diffe-
renzierten GHS ist, daß ihre Bestandteile 
nicht bloß formell aneinandergereiht, etwa 
rechtlich verbunden oder auf ein Verwaltungs-

75) Vgl. CDU/CSU-Entwurf § 7,2.
76)  Zum Folgenden s. Hochschulgesamtplan I Baden- 

Württemberg, a. a. O. S. 26 ff. Dieser Plan sieht das 
Modell einer kooperativen Gesamthochschule für 
den Raum Stuttgart vor, das einer IGH für Kon-
stanz.
77) Hochschulgesamtplan I, S 29; vgl. aber: „Für 
den Fall, daß eine Hochschule den Vollzug der 
vom Kultusministerium gebilligten Empfehlungen 
und Beschlüsse verweigert oder unterläßt, muß das 
Kultusministerium die Möglichkeit haben, ,aus 
wichtigen Gründen' die Realisierung der gemeinsa-
men Reformmaßnahmen zu verlangen" (ebd.).
78) Der Hamburger Erziehungswissenschaftler Gott-
fried Hausmann urteilt im Blick auf Berliner Expe-
rimente mit der sog. additiven Gesamtschule, die 
Durchlässigkeit habe sich als „ineffektiv und nicht 
operabel" erwiesen. Im Hinblick auf die Gesamt-
hochschuldiskussion kommt er zu dem Schluß: „Die 
Modellvorstellung von der gegliederten Hochschule 
halte ich nicht für eine weiter diskutable" (Gesamt-
hochschule oder Fachhochschule eine Aufgabe der 
Bildungsplanung, in: Gesamthochschule oder Fach-
hochschule? Loccumer Protokolle 18/1969, S. 104.) 

Zentrum bezogen, sondern, wo immer dies 
sinnvoll möglich ist, effektiv verschränkt wer-
den, ohne daß die Eigenart der Bestandteile 
damit zerstört wird"79 ). Die offene Frage für 
die kooperative GHS ist, wie sie die „effektive 
Verschränkung" mit der Wahrung der „Eigen-
art der Bestandteile" vereinbaren will.

2. Die integrie 80rte Gesamthochschule (IGH) )

Die radikale Antwort auf diese Frage ist das 
Strukturmodell der IGH. In der aktuellen Dis-
kussion steht der Begriff „Integration" für die 
verschiedenartigsten Maßnahmen: von der 
Abstimmung einzelner Studiengänge und -ab- 
schlüsse über die Kooperation benachbarter 
Einrichtungen bis zum Projekt der IGH, wie es 
im Hochschulgesamtplan I (neben der koope-
rativen GHS), vom Wissenschaftsrat, dem Bil- 
gungsbericht der Bundesregierung und der 

WRK gefordert wird 81 ). In der IGH werden 
die unterschiedlichen Hochschulen in einer or-
ganisatorisch einheitlichen Einrichtung unter 
einer gemeinsamen Leitung und mit gemein-
samen Entscheidungsorganen zusammenge-
faßt. In einem „Vermaschungsprozeß", dessen 
Verlauf und Struktur in starkem Maße von 
der regionalen bzw. lokalen Situation be-
stimmt wird, werden die Institutionstypen in-
tegriert; am Ende des Prozesses steht ein 
aliud — die IGH, in die die Hochschulen ver-
schmolzen sind. Für die IGH zeichnen sich, je 
nach räumlicher Situation, zwei organisatori-
sche Alternativen ab: ein dezentralisiertes 
System von Teilhochschulen in Flächenstaa-
ten und das Modell der zentralisierten, d. h. 
räumlich zusammenliegenden GHS, das auch 
der Verschmelzung der örtlichen Einrichtun-



gen des Tertiärbereichs hervorgegangen ist. 
Im Folgenden rollen mit dem „Evers"- und 
dem „Weizsäcker"-Plan zwei Strukturmodelle 
für den IGH-Bereich beschrieben werden, wo-
bei beide gleichzeitig den Charakter von Stu-
dienreformmodellen haben.

a) Der „Evers“-Plan

Anders als der „Dahrendorf"-Plan beschränkt 
sich Evers nicht auf den Tertiärbereich, son-
dern bezieht auch den Sekundarbereich in 
seine Strukturreform ein (s. Exkurs). Evers' 
Plan der „Gestuften GHS" faßt regional die 
bestehenden Hochschulen in Teilhochschulen 
zusammen. An diesen Teilhochschulen werden 
arbeitsteilig vierfach gestufte Studiengänge 
angeboten, wobei nach erfolgreichem Besuch 
auf jeder Stufe ein berufsqualifizierender Ab-
schluß mit einem akademischen Grad möglich 
ist:
— die zweijährige College-Stufe (Grundstu-

dium); sie soll die Orientierung in der ge-
wählten Disziplin erlauben und mit Hilfe 
intensiver Studienberatung die Entschei-
dung über den weiteren Verlauf oder Ab-
schluß des Studiums geben;

— das praxisorientierte einjährige Abschluß-
studium oder

— das stärker theoretisch orientierte zwei-
jährige Hauptstudium;

— das (in der Regel) zweijährige Aufbaustu-
dium (Abschluß: Promotion).

In diesem Modell sind die Fachhochschulen 
etc. keine selbständigen Einrichtungen mehr, 
doch sollen ausbildungsintensive Grundstu-
dien größtenteils an den „unvollständigen Teil-
hochschulen“ (den heutigen Pädagogischen 
und Fachhochschulen) absolviert werden, wäh-
rend den herkömmlichen wissenschaftlichen 
Hochschulen in erster Linie (nicht ausschließ-
lich) die forschungsintensiven Haupt- und 
vor allem Aufbaustudien vorbehalten blei-
ben. Die einzelnen Teile der Gesamthoch-
schule bieten also arbeitsteilig die verschie-
denen Stufen und Abschlüsse in allen Diszipli-
nen an. Hier tritt freilich das Problem auf, daß 
Lehrende und Lernende vermutlich die „voll-
ständigen Teilhochschulen" (also die heutigen 
Wissenschaftlichen Hochschulen) den „unvoll-
ständigen Teilhochschulen" vorziehen werden 
und damit die Verteilung auf die Hochschulen 
zum Zwecke der optimalen Kapazitätsaus-
lastung unmöglich wird. Dieser Gefahr soll 
dadurch begegnet werden, daß innerhalb der 
„Gestuften GSH alle materiellen und immate-

riellen „Diskriminierungen und Differenzie-
rungen" ausgeräumt werden83 ). Ulrich Loh-
mar, der bildungspolitische Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion, zählt denn auch zu 
den Zielen der IGH die „Egalisierung vorge-
prägter Unterschiede zwischen Universitäten 
Hochschulen und Fachhochschulen im Hinblick 
auf Bauausstattung, Haushaltsmittel und Per-
sonal" 84).  Sollte sich „der prestigebedingte 
Zustrom der Studienbewerber zum Grundstu-
dium an die alten Universitäten" trotz quali-
tativ gleicher Ausstattung der Teilhoch-
schulen nicht vermeiden lassen, wird sich 
„die Verteilung der Studenten des Grundstu-
diums nach dem Losverfahren nicht vermei-
den la 85ssen" ).

83) Hubert Raupach, „Neues Gymnasium", Gestufte 
Gesamthochschule und Hochschulreform, in; Evers,' 
Rau, a. a. O., S. 101.
84) In: Deutsche Universitätszeitung 7/71, S. 200.
85) Raupach, a. a. O., S. 101.
86) „Entwurf einer Baukasten-Gesamthochschule", 
Hrsg. SPD-Landesverband Baden-Württemberg, 0. 
O., o. J. [1969], Ernst v. Weizsäcker war Vorsitzen-
der der vom Landesverband eingesetzten Arbeit«- 
gruppe „Unkonventionelle Möglichkeiten der Stu-
dienplatzvermehrung“, deren Plan sich als Alter-
native zum Hochschulgesamtplan der Landesre-
gierung verstand. Eine knappe Zusammenfassung 
des Plans findet sidi im „Loccumer Protokoll', 
a. a. O., S. 1—7. Vgl. auch v. Weizsäcker/J. Bopp, 
Heraus aus dem Korsett/Entwurf zu einer Gesamt-
hochschule nach dem Baukastenprinzip, in: Christ 
und Welt v. 19. 12. 1970, ferner v. Weizsäcker, 
Studium im Baukastensystem, in: Die Zeit v. 26. 3. 
1971; und die Kontroverse zwischen den Professo-
ren Karl Oettle und Hans Maier zum Weizsäcker- 
Plan in der Stuttgarter Zeitung v. 18. 2. bzw. 1. 4. 
1970.
87) Ein ähnlicher, damals (1964) nicht beachteter 
Vorschlag findet sich bei Gustav Thuro, Die Uni-
versalschule, Geesthacht 1964; ders., Die Univer-
salschule — Ausweg aus dem Bildungsnotstand, 
in: Geesthachter Zeitung (Sonderdruck 1965).
88) „Entwurf", a. a. O., S. 10.

b) Der „Weizsäcker“-Plan
Origineller, aber auch anspruchsvoller als der 
Plan von Evers und seinen Mitarbeitern ist das 
Baukastensystem Ernst von Weizsäckers86 ). 
Der Plan empfiehlt die Aufgliederung des ge-
samten Lehrangebots einer GHS in Studien-
einheiten87), den sog. „Bausteinen", und weit-
gehend freie Wahl der Bausteine: „Eine Ein-
heit ist ein relativ abgeschlossenes Lehrgebiet, 
das durch Praktika, Kolloquien, Selbstbeschäfti-
gung mit Fachliteratur und Fernstudienbriefen 
sowie Vorlesungen erabeitet wird, wobei Rei-
henfolge und Gewicht der jeweiligen Aktivi-
täten je nach Fach und Ziel der Einheit didak-
tisch vorteilhaf 88t festgelegt werden können. ) 



Pro Semester sollen etwa zwei solcher Kom-
pakteinheiten belegt werden können, die je-
weils zwischen fünf und zehn Wochen in An-
spruch nehmen. Durch die Zusammenstellung 
frei gewählter Einheiten — etwa die Hälfte in 
einem Fach, der Rest möglichst fachübergrei- 
fend — soll der Studierende die Möglichkeit 
haben, sein Studium transparenter und ökono-
mischer zu gestalten.

Kennzeichnend für den Weizsäcker-Plan ist 
das sog. Tutorensystem. Dess
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en Grundgedanke 
ist, „das in der Studentenschaft selbst liegende 
intellektuelle und pädagogische Potential" ) 
zu aktivieren. „Ein Studierender kann die Auf-
gabe eines Tutors bereits übernehmen, wenn 
er e

90
rst einige Semester in dem betreffenden 

Fach studiert." ) Aufgabe des Tutors ist ne-
ben der Anfängerberatung u. a. die Hilfestel-
lung bei Lektürekursen, Arbeits- und Diskus-

sionsgruppen, was im Sinne des „Durch-Leh- 
ren-lernen" durchaus als Gewinn für das Stu-
dium des Tutors gesehen werden kann. Der 
Zugang zur ersten Einheit dieser Baukasten-
hochschule steht jedermann offen. „Personen 
ohne Abitur müssen vorher mit einem eigens 
hierfür angestellten, psychologisch vorgebilde-
ten Studien- und Arbeitsmarkt-Berater spre-
chen," der ihnen empfehlen kann, vor dem 
Eintritt in die Einheit zunächst noch bestimmte 
Abend- oder Fernkurse zu belegen91 ). Die 
„Hochschulreife" hat, wer drei Einheiten er-
folgreich absolviert bzw. das Abiturzeugnis 
besitzt. Sie berechtigt zum sechssemestrigen 
Studium. Der Student erhält einen akademi-
schen Titel, der ihn — je nach Wahl — beruf-
lich qualifiziert oder zum Weiterstudium be-
rechtigt, wenn er mindestens zehn Einheiten, 
davon die Hälfte in einem Hauptfach, erfolg-
reich absolviert hat.

Regel konkrete Angaben zur Verwaltungsorgani-
sation fehlen.
93) Vgl. Rolff, a. a. O„ S. 124 ff.
94) Wissenschaftsrat (1970) I, S. 115.

V. Die integrierte Gesamthochschule als Organisationsproblem

Probleme der organisatorischen Konkretisie-
rung der IGH werden in der aktuellen Diskus-
sion weitgehend als Restgröße behandelt. Da-
bei treten eine Reihe organisationstechnischer 
und — soziologischer Probleme auf. Es liegt 
auf der Hand, daß eine Großorganisation mit 
Arbeitsteilung in horizontaler und Dezentra-
lisierung mit vertikaler Differenzierung ein 
hohes Maß an Koordination erfordert. In er-
heblichem Maße erschwert wird diese Koordi-
nation durch die räumliche Trennung der 
(Teil-)Hochschulen. Wie die IGH, die durch 
funktionelle Einheit und wechselseitige Kom-
munikation der Fachbereiche ein Höchstmaß 
an Durchlässigkeit, also Wechselmöglichkeit 
für Studierende, ermöglichen soll, organisato-
risch bewältigt werden kann, ist heute eine 
weitgehend ungelöste Frage. Angesichts der 
voraussehbaren Schwierigkeiten spricht wenig 
für die Behauptung, „durch Vereinfachung der 
Gesamtstruktur der künftigen Hochschulen 
werden sämtliche Entscheidungs- und Verwal-
tungsvorgän 92ge durchschaubarer sein" ).

89) Ebenda, S. 24.
90) Ebenda.
91) Ebenda, S. 91.
92) Ulrich Lohmar/Ferdinand Wiebecke, Modell der 
Reform: Die Integrierte Gesamthochschule, in: 
Deutsche Universitätszeitung 9/71, S. 261. Eine Pro-
jektgruppe am Seminar für Verwaltungslehre der 
Universität Hamburg arbeitet z. Z. am Modell einer 
Gesamthochschulverwaltung, da, wie angemerkt, in 
den politischen Zielvorstellungen zur GSH in der

1. Die Makrostruktur
der integrierten Gesamthochschule

Es liegt nahe, in den Stadtstaaten und den 
kleineren Flächenstaaten die bestehenden und 
neu zu errichtenden Institutionen des Tertiär-
bereichs zu einer GHS mit entsprechend vielen 
Teilhochschulen zusammenzufassen. Für die 
großen Bundesländer bieten sich dagegen je-
weils mehrere GHS auf regionaler Ebene 
an93 ). Im einzelnen stellt die Integration die 
Frage, welche Ausbildungsstätten bzw. -gänge 
aus dem Bereich der Fachhochschulen (Höhe-
ren Fachschulen) für die Einbeziehung in den 
GHS-Bereich in Betracht kommen. Dabei macht 
die Beurteilung der Fachhochschulen beson-
dere Schwierigkeiten, weil diese sich
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 in vieler 
Hinsicht mit dem Bereich der Fachschulen 
überschneiden ).

Zu den Kriterien für die Prüfung der Integra-
tion zählt der Wissenschaftsrat u. a.
— Ausbildungsziel
— Inhalt des Studiengangs
— Beziehung zu anderen Studiengängen
— Beziehung des Ausbildungsganges zur 

Forschung



— Zweckmäßigkeit 
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einer organisatorischen 
Zusammenführung ).

Es liegt auf der Hand, daß eine nähere Präzi-
sierung — vor allem des Kriteriums der 
„Zweckmäßigkeit einer organisatorischen Zu- 
sammenführung" — erst vor Ort' erreicht wer-
den kann, d. h. dann, wenn die regionalen, 
baulichen, curricularen etc. Faktoren im ein-
zelnen berücksichtigt werden können. Hier 
fordert der Wissenschaftsrat ein Instrumen-
tarium für die Entscheidung über die Integra-
tion. Dies muß „einer Einrichtung übertragen 
werden, in der Bund und Länder Zusammen-
wirken" 96),  Nur so könnten überregionale 
Gesichtspunkte und die notwendige Konzen-
tration der Mittel berücksichtigt werden. In 
manchen Fällen verbieten die regionalen Ver-
hältnisse die Einrichtung von IGHs. So ist es 
etwa in Gebieten mit geringer Bevölkerungs-
dichte im Interesse eines ausreichenden Bil-
dungsangebots nützlich, vorhandene Hoch-
schuleinrichtungen beizubehalten, die wegen 
ihrer räumlichen Lage in absehbarer Zeit 
nicht in IGHs einbezogen werden können. 
Auch wäre es wenig sinnvoll, Hochschulen zu-
sammenzuschließen, die räumlich weit ausein-
anderliegen oder die fachlich völlig verschie-
dene Auf 97gaben haben ),

2. Die Binnenstruktur
der integrierten Gesamthochschule

Mangelnde Effizienz der Universitätsverwal-
tung, Immobilismus der akademischen Ent-
scheidungsgremien, hierarchische Verfesti-
gung der Autoritätsstrukturen — auf diese 
Punkte läßt sich, formelhaft verkürzt, die Kri-
tik an der traditionellen Universitätsstruktur 
reduzieren. Die Phase der Hochschulgesetze, 
die mit der Verabschiedung des Hochschulge-
setzes in Hessen im Jahre 1966 begann und 
die keine umfassende Reform des Hochschul-
rechts, sondern vor allem Neuregelungen im 
Organisationsbereich der Universität brachte, 
leitete die Reorganisation der universitären 
Binnenstruktur ein, deren Notwendigkeit all-
gemein bejaht wurde98 ). Auch der Wissen-
schaftsrat fordert in seinen 
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„Empfehlungen" 

für die Organisationsstruktur der IGH );

100) Schon Max Weber hatte die „Lage der wech-
selnden Rektoren" beklagt; „Nur der autonom für 
längeren Termin gekorene Universitätspräsident 
(amerikanischen Typs) könnte — von Ausnahme-
naturen abgesehen — eine nicht nur aus Phrasen 
und Wichtigtuerei bestehende .Selbstverwaltung 
der Universitäten schaffen, und nur die Eitelkeit 
der akademischen Kollegien einerseits, das Macht: 
interesse der Bureaukratie andereseits sträubt 
sich gegen das Ziehen solcher Konsequenzen.' 
Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe, Hrsg. 
J. Winckelmann, 1. Halbband, Köln/Berlin 1964, 
S. 216 f.
101) Sterzel, a. a. O„ S. 165.
,M) Z. B. Gesetz über die Universität Hamburg V.
25. 4. 1969 § 25 (3).

95) Ebenda, S. 116.
’96) Ebenda, S. 117.
97) EHschR, Begründung zu § 5.

°98) Vgl. die Dokumentation in: L. Sehmidt/D. The-
len, Hochschulrefor -m  Gefahr im Verzüge?, 
Frankfurt/M. 1969.
99) Wissenschaftsrat (1970) I, S. 118.

— für die Leitung der Hochschule einen Prä- 
sidenten; für die Ablösung
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 der herkömmlichen 

Honoratiorenspitzen )  sprachen wichtige 
Gründe, u. a. die diskontinuierliche und des. 
halb schleppende Amtsführung, Überforde-
rung der nebenamtlich tätigen Rektoren, die 
aus Zeitmangel nur schwer das Informations. 
niveau erarbeiten konnten, das für die Füh-
rung des Großbetriebes Hochschule notwen-
dig ist 101 ). Der Präsident ist Integrations- und 
Repräsentationsfigur. Als .Vertreter' der ge-
samten der Universität zugeschriebenen Haus-
haltsmittel steht er in doppelter Frontstellung: 
einmal gegenüber dem Staat in der Auseinan-
dersetzung über die Höhe der Mittel, zum an-
deren gegenüber den Fachbereichen, die mit 
Sicherheit plausible Gründe aufführen kön-
nen, warum gerade sie mehr Geld bzw. Stellen 
haben müssen, als für sie vorgesehen ist. Zur 
starken Stellung des vom Konzil gewählten 
Präsidenten trägt bei, daß in fast allen Uni-
versitätsgeset 102zen ) der staatlichen Rechts-
aufsicht eine Rechtsaufsicht des Präsidenten 
(oder Rektorats) vorgeschaltet ist, die sich 
auf die Beschlüsse und Maßnahmen aller Stel-
len der Hochschule, auch der Fachbereiche er-
streckt;
— eine genügend starke Verwaltungs- und 
Entscheidungsbefugnis der kochschule in Per-
sonal- und Haushaltsfragen;
— die Zusammenfassung der „akademischen" 
und „allgemeinen" (oder Wirtschafts- und 
Personalverwaltung) zu einer Einheitsverwal-
tung, d. h. die bisher von staatlichen Dienst-
stellen wahrgenommene Wirtschafts- und Per-
sonalverwaltung geht als Auftragsverwaltung 
an die Hochschule, wobei sie der staatlichen 
Fachaufsicht unterliegt;

— die Einrichtung von Fachbereichen als or-
ganisatorischen Grundeinheiten der Hoch-
schulen. In diesen „neu zu bildenden Fach- 100



bereichen" werden „die Angehörigen der je-
weiligen Fachrichtung sowohl aus den jetzi-
gen Wissenschaftlichen Hochschulen wie aus 
den anderen Ausbildungsstätten des Hoch-
schulbereichs zusammenzuführen sein. Diese 
neuen Einrichtungen übernehmen die bisher 
in getrennten Einrichtungen wahrgenomme-
nen sowie sich der GSH
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 neu zu stellenden 

Aufgaben" ).

Zu den wichtigsten Schritten einer stufen-
weisen Integration gehört die Konstruktion 
eigener Organe wie Präsident, kollegiale Zen-
tralorgane und gemeinsame Vertretungen in 
den Fachinstanzen. Erleichtert wird diese In-
tegration durch die Angleichung der Verfas-
sungen der Fachhochschulen etc. an die der 
Wissenschaftlichen Hochschulen, d. h. durch 
Schaffung von Parallelorganen wie Präsident, 
Konzil, Senat etc. Die Zentralorgane werden 
im Aufbaustadium der IGH erhebliche Ent-
scheidungsbefugnisse haben müssen, um den 
zu erwartenden partikularen und auseinan-
derstrebenden Tendenzen und Interessen der 

Einzelhochschulen und
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 ihrer Teile begegnen 
zu können ).
Generell läßt sich sagen, daß die Frage nach 
der institutionellen Ausgestaltung der Integra-
tion durch ein Bündel organisatorischer, fach-
spezifischer, lokaler und personeller Faktoren 
in einer Weise kompliziert wird, daß spezi-
fische Aussagen über den optimalen Zentrali-
sierungsgrad der IGH, die Aufgabenvertei-
lung und Kompetenzabgrenzung zwischen 
den Fach- und Zentralinstanzen, die Schaffung 
zentraler Einrichtungen, die Koordination der 
in (Flächenstaaten notwendigen) Abteilungen 
etc. nicht möglich sind. Eine Detailbeschrei-
bung der künftigen Organisationsstruktur — 
vor allem auf der Ebene der Fachinstanzen — 
wird zudem dadurch erschwert, daß der Inte-
grationsprozeß zum einen zur Konzessionsbe-
reitschaft gegenüber einbeziehbaren Struktur-
elementen des herkömmlichen Systems nötigt, 
zum anderen, weil die Auswirkungen, die die 
jeweiligen Studiengänge auf die formale Or-
ganisation haben werden, nicht abzusehen 
sind.

VI. Die integrierte Gesamthochschule als bildungstheoretisches Problem

„Die integrierte Gesamthochschule ist die or-
ganisatorische Folgerung aus der Reform 
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der 
Studiengänge", heißt es im „Bildungsbericht 
70" ).  Und der Regierungsentwurf des Hoch-
schulrahmengesetzes betont: „Ziel (der IGH) 
... ist die Schaffung eines differenzierten An-
gebots von abgestuften und aufeinander bezo-
genen Studiengängen und Studienbeschlüssen. 
Die dadurch erzielte Verbesserung des Stu-
diensystems ist ... der entscheidende Aspekt 
der Gesamthochschule." 106) Entscheidend ist 
also die .innere Reform': die Entwicklung eines 
Studiensystems, in dem es keine vertikal un-
terschiedenen Studienkategorien gibt, sondern 
(im wesentlichen) horizontale Differenzierun-
gen, die frühere Studienentscheidungen in 
möglichst weitem Maße korrigierbar machen.

1. Studienreform

Die Studienreform hat es mit der inneren und 
äußeren Organisation des Studiums zu tun, 
also mit der Reform der Lernziele und Lehr-

Inhalte (s. Curriculum) und der Studien- und 
Prüfungsordnungen. Vor allem drei Studien-
reformmodelle werden im Zusammenhang mit 
der IGH diskutiert: das „Baukastensystem“; 
das „Projektstudium"; das „Stufenmodell".
Das „Baukastensystem" als konsequentes 
.Freiwahlsystem' sieht komprimierte Studien-
einheiten vor, die interdisziplinär gestaltbare 
individuelle Studiengänge anbieten sollen. Zu 
fragen ist, ob (abgesehen von dem Aufwand 
bei der Entwicklung von „Bausteinen") alles 
Grundwissen und die methodischen Kennt-
nisse in themengebundene Projekte einge-
bracht werden können; ferner, ob Einzelprü-
fungen nach dem Kumulationsverfahren aus-
reichen und nicht doch eine Abschlußprüfung 
o. ä. zur Integration der Teilziele und zur 
übergreifendenOrientierung notwendig ist* ); 
schließlich, ob die für das Modell .lebens-
wichtige' Beratungshilfe („Welche Bausteine 
nehme ich, um welches Ziel zu erreichen?") 
wirklich von den .Tutoren' in Weizsäckers 
Sinne geleistet werden kann.

103) Wissenschaftsrat (1970) I, S. 114.
104) Raupach, a. a. O., S. 104.
105) A. a. O., S. 104.

106) EHschR, Begründung zu § 4.

107) Dieter Baacke, Baukasten gegen Systemzwänge. 
— Rezension von Weizsäcker/Dohmen/Jüditer
u. a., Baukasten gegen Systemzwänge: Der Weiz-
säcker-Hodisdiulplan; München 1970; in: Merkur
25 (1971), S. 286—289.



Eine Variante des „Baukastensystems" ist das 
Block- oder Kompaktstudium, bei dem im 
Mehrwochenrhythmus ein präzis umrissenes 
Thema im kleinen Kreis behandelt wird.
Das „Projektstudium" ist im Vergleich zum 
„Baukastensystem" weniger abgeschlossen 
und standardisiert. Die in Kleingruppen orga-
nisierte Projektarbeit soll in Bremen, insbe-
sondere in der Lehrerbildung, die vorherr-
schende Studienform sein 108 ). Projektbereiche 
werden nach den bislang entwickelten Vorstel-
lungen als zeitlich befristete Einrichtung der 
Fachbereiche für die Dauer von ein bis zwei 
Semestern (u. U. auch länger) durch eine über-
greifende Thematik definiert. In ihnen sollen 
eine größere Anzahl von Studenten, Tutoren 
und Hochschullehrern in kleinen Gruppen ver-
schiedene Arbeitsvorhaben im Sinne des „for-
schenden Lerne 109ns" durchführen ). Als Krite-
rium eines Projektes werden der Bezug auf die 
zukünftige Berufspraxis des Studenten und auf 
ein gesellschaftlich relevantes Problem ge-
nannt. Das Modell des „Projektstudiums" stellt 
beträchtliche Ansprüche an die Flexibilität und 
Kooperationsbereitschaft bei Lehrenden und 
Lernenden. Nicht zuletzt vom Ergebnis dieses 
Experiments wird es abhängen, ob Bremen den 
Namen einer .Reformuniversität' verdient.
Das für die Studienorganisation der IGH vor-
herrschende Modell dürfte das „Stufenmodell" 
sein. Seine Vorzüge hat Carl-Heinz Evers an 
einem Beispiel deutlich gemacht: „Heute legt 
sich der Student zu Beginn des Studiums auf 
sein Studienziel fest — graduierter Ingenieur 
etwa oder diplomierter Ingenieur. In der Ge-
samthochschule würde der Student nur die 
Marschrichtung haben, Elektrotechnik etwa, 
und erst einmal ein Grundstudium absolvieren 
— ganz gleich, ob im GSH-Teilbereich TU oder 
im Teilbereich Ingenieurschule. Und je nach 
Leistung und Neigung kann er auf diesem 
Weg weitermarschieren: nach dem Grundstu-
dium ein Fachst 110udium" ) etc. Allerdings wer-
den sich nicht in allen Disziplinen „Grundstu-
dien" abgrenzen und integrierte Studiengänge 
einrichten lassen. Hier wird die Möglichkeit ge-
meinsamer Studienabschnitte oder konsekuti-
ver Studiengänge von Fach zu Fach geprüft 
werden müssen. Prinzipiell bieten sich je nach 
Fachrichtung bzw. Studienziel für die Studien-

108) Bericht über den Aufbau der Universität Bre-
men. Stand: Dezember 1970 (Ms.).
109) Der Begriff wurde von der BAK in die Dis-
kussion gebracht; s. „Forschendes Lernen — Wis-
senschaftliches Prüfen", Bonn 1970 (= Schriften-
reihe der BAK 5), bes. S. 14 ff.
110) SPIEGEL-Gespräch (42/13. 10. 1969), S. 105.

Integration zwei Möglichkeiten: die Studien-
gänge einer Hochschule werden zu fachglei. 
chen bzw. fachanalogen Studiengängen einer 
anderen Hochschule ausgelagert oder neue ge-
meinsame Studiengänge bzw. -einheiten wer-
den in einer Hochschule geschaffen.

Im ganzen steht die Diskussion über die künf-
tige Studienorganisation der IGH noch am An-
fang. Mit Sicherheit werden die unterschied-
lichen Fachrichtungen nicht zu einheitlichen 
Lösungen kommen; vielmehr dürfte die künf-
tige Studienorganisation der IGH eine jeweils 
fachspezifisch konkretisierte Mischung der 
heute erörterten Modelle sein.

In naher Zukunft müßten Modell-Studiengänge 
entwickelt werden, die dann während der Ex-
perimentalphase modifiziert werden könnten. 
Maßstab für die Beurteilung des Studienmo-
dells bzw. der konkreten Studienordnung muß 
dabei die größtmögliche vertikale und horizon-
tale Durchlässigkeit sein, also die Chance zur 
optimalen Individualisierung des Studiums. 
Dabei zählt die Entwicklung von Kurzstudien-
gängen zu den didaktischen Schlüsselproble-
men der IGH. Der Wissenschaftsrat plädierte 
dafür, überall dort, wo es das Ausbildungsziel 
zuläßt, Studiengänge anzubieten, die einen 
Abschluß nach zweieinhalb bis drei Jahren er-
lauben. Der Wissenschaftsrat schätzt, daß 1980 
von den 25 bis 30 % eines Geburtsjahrgangs, 
die eine Hochschulausbildung erhalten sollen, 
15 bis 18°/o ein zwei- bis dreijähriges Studium 
absolvieren werden, nämlich — in absoluten 
Zahlen ausgedrückt — 375 000 bis 450 000 Stu-
denten 1).

Der Gedanke der Kurzstudiengänge geht da-
von aus, daß heute in einer Vielzahl von Be-
rufen — etwa im Bereich der Sozialberufe, der 
Rechtspflege, der öffentlichen Verwaltung etc. 
— Personen tätig sind bzw. ein Bedarf an Per-
sonen besteht, deren Qualifikationen nach In-
halt und Niveau oder nach beiden differenziert 
sind, deren Ausbildung jedoch bei aller Ver-
schiedenheit der Qualifikationen für deren Er-
werb nicht auf Wissenschaftsorientierung ver-
zichten kann. Allerdings sind diese Kurzstu-
diengänge nicht unumstritten. Bereits Dahren-
dorfs (vertikale) Unterscheidung von Kurz- 
und Langstudiengängen war auf erhebliche 
Kritik gestoßen112; ähnliches gilt für die 
Vorschläge des Hochschulrahmengesetzes und 

111) Wissenschaftsrat (1970) I, S. 137 ff.
112) Z. B. Stephan Leibfried, Die angepaßte Univer-
sität. Zur Situation der Hochschulen in der Bundes-
republik und den USA, Frankfurt/M. 1969’, S. 86 ff.



des Wissenschaftsrats 113).  So kritisierte eine 
Studentenorganisation das sechssemestrige 
Studium, hinter dessen „Regelzeit“ sich nichts 
anderes verberge als die effektive Möglich-
keit, Studenten zu disziplinieren und sie zu 
„bornierten, in fachlicher Enge befangenen 
Teilen eines Produktionsablaufs zu degradie-
ren“ 114 ). Eine solche Argumentation klammert 
sich zu sehr an die Studiendauer; politisches 
Verständnis und kritische Einsichten entwik- 
kein sich nicht proportional zur Länge des Stu-
diums, sondern sind (neben anderem) die 
Funktion des Studieninhalts und seiner Prä-
sentation.

Die „Verwissenschaftlichung“ dieser Kurzstu-
diengänge ist eine der schwierigsten Aufgaben 
der .inneren Studienreform'. Dabei dürften 
sich bei der Erprobung der Kurzstudiengänge 
eine Reihe der Schwierigkeiten ergeben, die 
Giesecke am Beispiel des Übergangs von den 
„Lehrerbildungsanstalten“ zur „Wissenschaft-
lichen Lehrerbildung" beschrieben hat 115 ). Die 
Kritiker, die die Kürze der Ausbildungszeit 
monieren, werden sich fragen müssen, ob 
die Liberalität eines Bildungssystems nicht 
auch daran gemessen werden muß, ob es kür-
zere Bildungsgänge bereitstellt, also seine Ab-
solventen nicht zwingt, rund fünf oder mehr 
Jahre zu studieren, bevor sie einen berufs-
qualifizierenden Berechtigungsschein erwer-
ben können. Richtig erscheint die Kritik da-
gegen dort, wo sie auf einen verkürzten Praxis- 
Begriff in der hochschulpolitischen Diskussion 
aufmerksam macht, wenn das Argument der 
„praxisnahen Ausbildung" angeführt wird, das 
übersieht, daß eine Ausbildung nicht „prak-
tisch" sein kann, die nicht eine wissenschaft-
liche ist, die den Menschen also nicht lehrt, 
ständig sich verändernde Probleme immer 
wieder begrifflich zu strukturieren, rational 
zu argumentier
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en, sich selbst und die eigene 
Praxis methodisch zu problematisieren und 
gezielt Informationen zu verschaffen ). Zu 
beachten ist die Kritik ferner dort, wo sie 
auf die Gefahren einer engen Koppelung von 
Ausbildungsgang und starrem Berufsbild hin- *

,113) Vgl. etwa die VDS-Kritik am EHschR, in: WRK: 
Dokumente zur Hochschulreform 1971, S. 56 ff.
114) So das „Präsidium des Cartell-Verbandes der 
katholischen deutschen Studentenverbindungen“
(CV), zit. in: Publik v. 28. 5. 1971.
115) Hermann Giesecke, Kritik des verwalteten 
Lernens: über einige didaktische Probleme der
„wissenschaftlichen Lehrerbildung", in: Neue
Sammlung 9 (1969), S. 331—347.
116) Ebenda, S. 336.

weist. Eine solche Koppelung stände zum 
einen möglichen Innovationen im Beschäfti-
gungssystem im Wege, zum anderen, wie 
Riese kürzlich in einem instruktiven Auf-
satz gezeigt hat, der „Substituierbarkeit“. Un-
ter Substituierbarkeit ist „die Möglichkeit 
einer reibungslosen Anpassung des Angebots 
an Bedarfsschwankungen für einzelne Qualifi-
kationen“ zu verstehen. Um dies zu gewähr-
leisten, muß das Bildungswesen so konzipiert 
sein, daß die Berufswahl ... möglichst spät er-
folgt. Geringe Differenzierung auf der Gym- 
nasialstufe, Betonung der Allgemeinbildung 
und der generellen Abstraktionsfähigkeit beim 
Studium sind die Voraussetzungen. Die Denk-
schulung steht vor dem Lernen praktischer 
Anwendungsmöglichkeiten. Die Spezialausbil-
dung erfolgt weitg
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ehend im Beruf (on-the-job- 

training)." )

Neben der Einrichtung von Kurzstudiengän-
gen (bzw. integrierter Elementarstudiengän-
gen) erscheint die sinnvolle Verbindung von 
Prüfungsanforderungen und Studienordnungen 
als zweites didaktisches Schlüsselproblem der 
IGH. Wie Prüfungsordnungen Studiengänge 
zementieren können, zeigt das Beispiel der 
Lehrerbildung. Hier nimmt das Prüfungsrecht 
eine deutliche Trennung zwischen Gymna-
siallehrern einerseits und Volks- und Real-
schullehrern andererseits vor. Die einheitliche 
Lehrerbildung („Stufenlehrer") setzt also die 
Revision des Prüfungsrechts voraus. Neben 
der Korrektur der akademischen und staat-
lichen Prüfungsordnungen bzw. ihrer Neufor-
mulierung im Hinblick auf differenzierte Ab-
schlüsse und multidisziplinäre Studiengänge 
ist die Revision der Laufbahnvorschriften im 
öffentlichen Dienst notwendig. Hier wird deut-
lich, daß die Absicht, mit der IGH ein System 
differenzierter Abschlüsse für Tätigkeitsfelder 
bereitzustellen, die vom heutigen Ausbildungs-
system nicht oder nur unzulänglich abgedeckt 
werden, die Kooperation von Hochschule, 
Praxis und Berufsforschung in einem bislang 
unbekannten Umfang verlangt.

117) H. Riese, Theorie der Bildungsplanung und 
Struktur des Bildungswesens, in: Konjunkturpoli-
tik, 5./6. Heft 1968, S. 281; zit. nach Hasso v. Recum, 
Probleme der Bildungsplanung, in: Einführung in 
die Soziologie der Erziehung, Hrsg. K. Kippert, 
Freiburc/Basel/Wien 1970, S. 264. Vgl. auch: D. 
Hartung/P. Nuthmann/W. D. Winterhager, Polito-
logen im Beruf. Zur Aufnahme und Durchsetzung 
neuer Qualifikationen im Beschäftigungssystem, 
Stuttgart 1970, S. 6 f. (= Texte und Dokumente 
zur Bildungsforschung, hrsg. v. Institut für Bil-
dungsforschung in der Max-Planck-Gesellschaft).



Exkurs: Gesamthochschule und 
Oberstufenreform

Erschwert wird die Studienreform durch die 
unbeantwortete Frage der Zugangsvorausset-
zungen zur GHS. Sicher ist, daß das traditio-
nelle Abitur des Gymnasiums als Aditur (sic!) 
zur Hochschule abgelöst wird. Umstritten ist es 
nicht erst seit heute — schon 1959 schrieb Wil-
helm Flitner von der „Krisis der Maturi-
tät" 118).  Die vorliegenden Oberstufenreform-
pläne zielen darauf ab, die Kluft zwischen der 
Schule, die es „nur mit fertigen und abgemach-
ten Kenntnissen" zu tun hat, und der Wissen-
schaft „als ein(em) noch nicht ganz gelöste(n) 
Problem" (Humboldt) zu verringern. So schlägt 
v. Hentig ein Oberstufenkolleg vor, das die 
bisherige Oberstufe des Gymnasiums mit dem 
Grundstudium der Universität verbindet und 
Studierende des 11.—14. Ausbildungsjahres 
aufnimmt. Damit wird einer „spezialisierten 
Einrichtung“ der „schwierige Übergang von 
notwendiger Allgemeinbildung zu notwendi-
ger Spezialausbildung 
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(verbunden obendrein 

mit der Berufswahl)" ) übertragen.

Auch der von Carl-Heinz Evers vorgetra-
gene Reformplan schaltet einen Übergang zwi-
schen die zehnjährige Gesamtschule und die 
Hochschule ein. Diese Zwischenstufe besteht 
aus einem zweijährigen Teil, der als „Neues 
Gymnasium" die Oberstufe bildet, und aus 
einer zweijährigen Kolleg-Ausbildung, die die 
Eingangs- und Orientierungsstufe eines Ge-
samthochschulsystems darstellt („Grundstu-
dium"). Das „Neue Gymnasium" kombiniert 
in drei parallelen Ausbildungsvorgängen 
theoretische mit berufsbildenden Kursen
— Vollzeitunterricht mit allgemeinen und be-

ruflichen Kursen
— Schulunterricht und betriebliche Ausbil-

dung zu gleichen Teilen — etwa ein Drittel 
Schulunterricht und zwei Drittel betrieb-
liche Ausbildung.

Damit würde die zweijährige Oberstufe nicht 
nur die Vorbereitungskurse für ein Hochschul-
studium umfassen, sondern in den beiden an-
deren Zügen auch das heutige Berufs- und 
Fachschulwesen in die Gesamthochschule mit-
einbeziehen. Je nach Leistung und Kombina-
tion der Wahlkurse würde der erfolgreiche

118) Wilhelm Flitner, Hochschulreife und Gymna-
sium, Heidelberg 1959.
119) Hartmut v. Hentig, Schule ohne Abschluß — 
Universität ohne Anfang, in: Merkur 22 (1968), 
S. 1013.

Besuch dieser Oberstufe dann entweder zu 
einer praktischen Berufsausbildung oder zu 
den weiterführenden Bildungseinrichtungen 
des Fachschul- oder Hochschulbereiches füh-
ren 120 ). Von besonderem Interesse ist schließ-
lich der auf der 27. Sitzung der Bildungskoni- 
mission des „Deutschen Bildungsrats“ am 
13. Februar 1970 verabschiedete „Strukturplan 
für das Bildungswesen", auf den sich die Stel-
lungnahme des „Bildungsberichts '70“ zur Re-
form des Sekundarbereichs stützt. An eine 
„zehnjährige Vollzeitschule" schließt sich (in 
der Regel mit dem 16. Lebensjahr) der Über-
gang auf die Sekundarstufe II an. Dieser Se- 
kundarbereich II vereint in sich Aufgaben, die 
heute auf so unterschiedliche Institutionen wie 
die gymnasiale Oberstufe, die Berufsschule 
und die verschiedenen Fachschulen verteilt 
sind. Allerdings ist der Bildungsrat anders als 
der Evers-Plan der Meinung, daß „eine volle 
Integration für die ganze Sekundarstufe II 
zumindest für die nähere Zukunft nicht emp-
fohlen werden kann" 121).  Die Bildungsgänge 
der Sekundarstufe II führen zu „berufsquali-
fizierenden Abschlüssen unterschiedlichen Ni-
veaus" 122 ) und zum Abitur II. „Das Abitur II 
ist nach inhaltlich bestimmten Profilen diffe-
renziert. Es eröffnet den Zugang zum Studium 
im Hochschulbereich, berechtigt jedoch nicht 
zur Wahl beliebiger Studiengebiete. Die Fest-
setzung der für ein bestimmtes Studiengebiet 
geforderten Leistungsgebiete und Leistungs-
grade erfolgt von Schule und Hochschule." 123) 
Damit ist die traditionelle Koppelung von 
„Abitur" und „allgemeiner Hochschulreife“ 
aufgegeben.

120) Carl-Heinz Evers, Modell eines neuen Gymna-
siums und einer neuen Gesamthochschule, in: be-
trifft: erziehung 1 (1968), S. 10—12.
121) Deutscher Bildungsrat: Strukturplan für das 
Bildungswesen. Empfehlungen der Bildungskoni- 
mission, Stuttgart 1970, S. 168.
122) Ebenda, S. 159.
123) Ebenda, S. 163.
124) S. B. Robinsohn, Bildungsreform als Revision 
des Curriculum, Neuwied 19702.

2. Zwei Schlüsselbegriffe der Studienreform: 
„Curriculum" und „Hochschuldidaktik“

Vorweg erscheinen einige Anmerkungen zur 
Abgrenzung zwischen „Curriculum“ (C) und 
„Hochschuldidaktik" (HD) nützlich, wobei dar-
an zu erinnern ist, daß terminologische Fragen 
Angelegenheiten der Zweckmäßigkei
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t und 
der Verständigung sind. Der Begriff „C“, von 
Saul B. Robinsohn ) wieder in die deutsche 
Pädagogik eingeführt, hat sich dank seiner 



Anwendung in den Ausschüssen und Arbeits-
gruppen des Deutschen Bildungsrats sehr 
schnell verbreitet. Mit „C“ soll bezeichnet 
sein, „was mit Bildungskanon, Lehrgefüge, 
Lehrplan jeweils ungenau oder nur partiell ge-
faßt ist" (Robinsohn). Diese Breite des Begriffs 
bewirkt, daß er zwar vielseitig verwendet 
werden kann (und wird), daß aber die jewei-
ligen Aussagen unspezifisch sind, soweit man 
sie nicht eindeutig aus dem Zusammenhang er-
schließen kann.
Ähnliche Unschärfen erschweren den Umgang 
mit dem Begriff „Didaktik". Zwar ist, wie 
Blankertz im Hinblick auf die allgemeine Di-
daktik bemerkt, das Interesse an ihr noch nie 
so groß gewesen wie heute, doch zugleich illu-
striert er an ihr eine Erkenntnis der Informa-
tionstheorie, „derzufolge sich die Häufigkeit, 
mit der ein Zeichen auftritt, umgekehrt pro-
portional zu seinem Bedeutungsinhalt ver-
hält 125“ ).
Zur Schwierigkeit der begrifflichen Abgren-
zung trug auch die Diskussion über die Auf-
gaben der Hochschuldidaktik bei. Am Anfang 
der Diskussion, die 1966 begann, standen Fra-
gen der Unterrichtsmethodik und -technik im 
Vordergrund, also das Problem der Vermitt-
lung. Die HD drohte, so mutmaßten Kritiker, 
zur „Unterrichtsmechanik" zu werden, zur 
„Ra 126tschlagswissenschaft" ),  die unbefragtes 
Wissen auf unbefragte Ziele hin vermittelt; 
HD solle vorzeitig verengt werden „auf eine 
Technik, die den bestehenden Betrieb rationa-
lisiert, aber grundsätzlich an ihm nichts än-
dert" 127 ). Damit verschob sich das Interesse 
der HD von den Techniken zu den Lernzielen 
und Leminhalten; die HD geriet in die Nähe 
des C. Huber hat schließlich eine mögliche 
Antwort auf die Frage nach der Abgrenzung 
zwischen C. und HD angeboten, indem er die 
Aufgaben, um die es der HD gehen muß, im 
Begriffssystem der Curriculumforschung zu lo-
kalisieren sucht (s. u.).

a) Curriculum 128)

Im anglo-amerikanischen Sprachra 129um ) gibt 
es eine Reihe von C-Theorien, die sich von der 

ursprünglichen Gleichsetzung von C. mit dem 
Stoffplan bis zur Definition des C. als Summe 
aller Lernerfahrungen (einschließlich der sozia-
len Erfahrungen), die der Schüler in der Schule 
und durch die Schule macht, erstrecken. In 
jüngster Zeit schränkt man den Begriff wie-
der ein, nämlich auf die Unterrichtsziele und 
deren detaillierte Beschreibung (bzw. die zu er-
werbenden Qualifikationen), auf Lehrinhalte 
und die Unterrichtsorganisation und -metho- 
den 1305). Das C. soll also Auskunft darüber ge-
ben, wer was wann auf welche Weise und 
wozu lernt. Der letzte Aspekt wird vom Be-
griff des „Lernziels" abgedeckt.

125) Herwig Blankertz, Didaktik, in: Handbuch der 
pädagogischen Grundbegriffe, Bd. I, München 1970, 
S. 240.
126) Volker Gerhardt, Die geschichtliche Funktion 
der „Hochschul"-Didaktik, in: Hochschuldidaktik. 
25 Dokumente zur Hochschul- und Studienreform, 
Hrsg. D. Spindler, Bonn 1968, S. 107.
127 Ebenda.
128) Einen wichtigen Aspekt der Curriculumfor-
schung hat Wolfgang W. Mickel an dieser Stelle

behandelt; vgl. W. W. Mickel, Curriculumforschung 
und politische Bildung, in: „Aus Politik und Zeit-
geschichte" B 19/71; vgl. auch Siegfried George, 
Zur Neufassung der Curricula für die politische 
Bildung, in: Soziale Welt 21/22 (1970/71), S. 90—99.
129) K. Huhse, Theorie und Praxis der Curriculum-
entwicklung. Ein Bericht über die Wege der Curri-
culum-Reform in den USA mit Ausblicken auf 
Schweden und England, Berlin 1968.
130) Doris Knab, Curriculumforschung und Lehr-
planreform, in: Neue Sammlung 9 (1969), S. 169 
bis 185; dies., Möglichkeiten und Grenzen eines 
Beitrages der Curriculumforschung zur Entwicklung 
von Bildungsplänen, in: Reform von Bildungsplä-
nen — Grundlagen und Möglichkeiten, Frankfurt/ 
Berlin/Bonn/München 1969, S. 26—40.
131) Robinsohn, a. a. O., S. 31.
132) Ludwig Huber, Hochschuldidaktik, in: Wissen-
schaftsdidaktik, 5. Sonderheft der „Neuen Samm-
lung", 1970, S. 47.

Anders als der „Lehrplan“ ist das C. also 
nicht traditionalistisch, sondern konstruktiv 
bestimmt. Ihm geht es, um mit Robinsohn zu 
sprechen, darum, die Entscheidung über Bil-
dungsziele und -Inhalte aus dem Bereich der 
„.Beliebigkeit', aus pädagogischem und politi-
schem Dezisionismus heraus in Formen eines 
rationalen gesellschaftlichen Konsens“ zu 
bringen131 ). Ziel curricularer Überlegungen 
ist es, neben der weitgehenden Objektivie-
rung des Lehrens die Individualisierung des 
Lernens zu erreichen. Auch an der Hochschule 
meint die Aufstellung eines C. die organisato-
rische und inhaltliche Gestaltung der Lehre. 
In fünf Punkten lassen sich die wesentlichen 
Schritte der C-Entwicklung zusammenfas-
sen 132 ):
1. Die theoretisch begründete Satzung der 

Lernziele oder ihre empirische Ermittlung 
(etwa durch Analyse der Tätigkeitsfelder, 
Expertenbefragungen etc.).

2. Die Auswahl und Organisation der zu ver-
mittelnden Inhalte (Grundbegriffe, Aufbau, 
spezielle Fakten, Methoden, Hilfsmittel).



3. Auswahl und Organisation der Lernsitua-
tionen und Lernverfahren (Selbststudium, 
Programmierter Unterricht, Gruppenunter-
richt, Vorlesungen, Beratung, Praktika 
etc.).

4. Auswahl und Organisation der Lehrstrate-
gien (d. h. die Anordnung des Stoffes und 
die Umsetzung von Inhalten von Prozessen 
und Aufgaben).

5. Empirische Erforschung des Lehr- und 
Lernerfolges, gemessen an den aufgestell-
ten Zielen (Evaluation).

Das C. stellt ein Regelkreissystem dar, d. h. 
zwischen den Teilen der Curriculum-Konstruk-
tion herrscht Interdependenz: Entscheidungen 
in (2), (3) oder (4) dürfen nur so getroffen 
werden, daß alle oder möglichst viele der in 
(1) aufgestellten Ziele erreicht werden; Ent-
scheidungen über die Inhalte stehen nicht 
über, sondern unter den Zielentscheidungen. 
„Ziele, zu denen sich in (2), (3) oder (4) keine 
geeigneten Inhalte, Lernsituationen und Lehr-
strategien finden lassen, müssen einstweilen 
anders gefaßt oder eben zurückgestellt wer-
den, wenn man nicht der Unredlichkeit verfal-
len will; dem Fegefeuer der Evaluation (5) 
müssen alle in (1)—(4) getroffenen Entschei-
dungen immer wieder unterworfen werden, 
um bereinigt und verände 133rt zu werden." ) 
Die Schritte (3)—(5) sind Gegenstand der HD; 
mit (1) und (2) werden Probleme angespro-
chen, die Hartmut von Hentig mit dem Be-
griff „Wissen
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schaftsdidaktik" thematisiert 

hat ).
Die Auswahl der Inhalte im Hinblick auf die 
Ziele verlangt die zielkritische Organisation 
der Wissenschaft unter dem Aspekt der Ver-
mittlung. Organisierbar ist Wissenschaft unter 
drei Aspekten: dem der optimalen Verwal-
tung, der optimalen Forschung und der opti-
malen Lehre, wobei sich ihre Struktur jeweils 
verschiebt. Wissenschaft didaktisch organisie-
ren heißt, sie auf Lernziele hin ordnen. Wis-
senschaftsdidaktik, die dies leisten könnte, 
würde damit zur „Wissenschaftswissenschaft", 
zur Metawissenschaft, die über die Beziehung 
zwischen Sach(-Wissenschafts)-Struktur und 
Denkstruktur nachdenkt; sie würde gleicher-
maßen fachspezifische Integrationswissen-
schaft, die den gemeinsamen Horizont der je-

weiligen Wissenschaft wieder-(oder erst)her. 
stellt, denn was als „eine Wissenschaft“ fir. 
miert, hat sich in Teilbereiche aufgelöst, in 
Spezialgebiete mit jeweiligen Erkenntnisinter-
essen und Fragestellungen. Wissenschafts, 
didaktik, so verstanden, müßte im Interesse 
der Vermittlung den vom Forschungsinteresse 
bestimmten Zentrifugalkräften und die intra-
disziplinären Verständigungsschwierigkeiten 
überwinden, die kaum geringer sind als die 
interdisziplinären.

Eine Didaktik, die dies leisten könnte, scheint 
einstweilen undenkbar; doch gilt für sie, was 
v. Hentig in anderem Zusammenhang be-
merkte: „Didaktik als Wissenschaft (und nicht 
als schöpferische Vermittlungskunst) ist im Be-
griff, sich wenigstens negativ durchzusetzen: 
Es wird immer mehr Lehrern und Wissen-
schaftlern bewuß 135t, daß sie uns fehlt.“ )

Zum Problem der Lernziele: die BAK hat 1968 
elf allgemeine Lernziele für ein Hochschul- 
Cu
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rriculum formuliert (wobei die Reihenfolge 
beliebig ist), in deren Mittelpunkt der Begriff 
des „wissenschaftlichen Verhaltens" steht ): 
Autonomie; Reflexion auf praktische Anwen-
dung und gesellschaftliche Relevanz; Ökono-
mie; methodische Sicherheit und methoden-
kritisches Bewußtsein; Anwendung des Ver-
fahrens „Hypothese — Verifikation und Falsi-
fikation; Kontrolle und Kritik; Kommunika-
tion; Kooperation; Motivation; Kreativität; 
fachspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten. 
Diese Lernziele sind notwendig sehr allgemein 
und fachunspezifisch. Aufgabe der einzelnen 
Fächer wäre es nun, diese Ziele anhand fach-
spezifischer Fragestellungen zu konkretisieren 
und zu operationalisieren, d. h. der Evaluation 
(5) zugänglich zu machen. Hier zeigen sich 
methodische Probleme, etwa die Reduktion 
der allgemeinen auf spezielle Lernziele, ihre 
Klassifikation und die Organisation des .di-
daktischen Regelkreises 137).
Bei diesen methodischen Problemen ist die C- 
Forschung im wesentlichen steckengeblieben 
und kann deshalb der Studienreform nur in 
begrenztem Maße Hilfe leisten. Curricula im 
beschriebenen Sinne wären in der IGH insbe-
sondere im Bereich der Grundstudiengänge zu

135) v. Hentig, Systemzwang, a. a. O., S. 113.
136) In: Hochschuldidaktik, a. a. O., S. 61 f.; vgl. 
auch: Kreuznacher Hochschulkonzept, Bonn 1968" 
(= Schriften der BAK 1), S. 15f.
137) Zu einigen Problemen des „Regelkreises" s. 
Brigitte Eckstein, Die Rückmeldung des Lehr- und 
Lernerfolgs an der Hochschule, in: Arbeitskreis für 
Hochschuldidaktik 21/März 1971. 

Ebenda.
134) H. v. Hentig, Wissenschaftsdidaktik, in: Wis- 
senschaftsdidaktik, a. a. O., S. 13—40; ders., Das 
Lehren der Wissenschaft (1969), in: Hochschuldi-
daktik, a. a. O., S. 7—16.



erstellen. Dabei geht es um die Entwicklung 
jeweils eines Fundamentalstudiengangs für 
die verschiedenen, stärker spezialisierten 
Fachstudien mit unterschiedlicher Länge 
und unterschiedlichen Qualifikationszielen. 
Im Grundstudium müssen die später not-
wendigen Spezialisierungsprozesse vorbe-
reitet und aus der Sache begründet werden: 
„Der Student muß also Einsicht in die Funk-
tion der Spezialisierung gewinnen, um jeweils 
den Stellenwert des Speziellen ermessen zu 
können und ein Bewußtsein für seine Teil-
funktion zu behalten. Gleichzeitig muß durch 
eine solche Orientierung über Notwendigkei-
ten und Möglichkeiten der Spezialisierung in 
einem Wissenschaftsbereich eine aufgeklärte 
Wahl des weiteren Studiums ermöglicht wer-
den." 138)  Ziel dieses Grundstudiengangs ist 
zudem die systematische Angleichung der 
Eingangspositionen, da ihm das konsekutive 
Modell die Funktion des .Filters' und .Ver-
teilers' zuschreibt. Dabei wird sich das Grund-
studium vor allem vor dem hüten müssen, was 
sehr plastisch als „Grundlagenid 139eologie“ 0) 
bezeichnet worden ist: das Angebot eines 
Stoffkanons, der unbefragt deklariert, was im 
jeweiligen Fach als „fundamental" und „unbe-
dingt wichtig" gilt.
Die C-Konstruktion erscheint ferner bei der 
Erstellung von Studieneinheiten
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 (etwa im 
Sinne der „Bausteine") wichtig, die auch im 
Rahmen des projektierten FIM-Systems 
(„Fernstudium im Medienverbund") ) ver-
wendet werden können, zudem bei der Er-
arbeitung objektivierter Studienmaterialien in 
verschiedenen Bereichen (vor allem in dem 
methodischen Einführungs- und Kernbereich 
eines Studiengangs, über den es einen inter-
universitären Minimalkonsens der Fachvertre-
ter gibt), die als „vorgefer

141
tigte Montageteile" 

überregional eingesetzt werden können ).

138) Jürgen Raschert, Reform des Curriculum, in: 
Evers/Rau, a. a. O., S. 4.

139)  „Grundlagenideologie“: Assistentenschaft der 
TU Berlin, Arbeitskreis „Didaktik des Ingenieur-
studiums", in: Hochschuldidaktik, a. a. O., S. 87 
bis 94; zum Problem des „Grundstudiums" vgl. auch 
Eckhard Sperling, Das Dilemma des Lehrens und 
Lernens, in: Neue Sammlung 11 (1971), H. 1, S. 84. 
140) Anfang 1971 wurde von den westdeutschen 
Hochschulen die „Hochschulvereinigung für das 
Fernstudium" gegründet 6/1971, S. 177). Da sich die 
FIM-Planungen erst in den Anfängen befinden, 
dürfte mit einer spürbaren Entlastung der Hoch-
schulen durch das ,multi-mediale Studium' in ab-
sehbarer Zeit nicht zu rechnen sein (vgl. Ingo Her-
mann, Bildungsfernsehen in den siebziger Jahren, 
in: Politik und Massenmedien, Hrsg. F. Hufen, 
Mainz 1970, S. 257—271; ders., Wie lange noch? — 

b) Hochschuldidaktik

Die Forderung nach HD gehört seit 1966 zu den 
Gemeinplätzen der Hochschulpolitik. Sie fehlt 
in keinem der bekannten Gesetze, Resolutio-
nen und GHS-Pläne. Dem Beobachter erscheint 
sie gelegentlich als deus ex machina, der die 
Probleme der Hochschule aus der Welt schaf-
fen soll, als handliche Formel, die Schwieri-
ges ungebührlich vereinfacht. Auch wer sich 
der eminenten Wichtigkeit der HD bewußt ist, 
wird sich gelegentlich fragen müssen, ob HD 
leisten kann, was von ihr erwartet wird (etwa 
die Reduzierung der drop out-Quote mit ihren 
nur schwer zu überschätzenden humanen und 
sozialen Kosten).

Was ist HD? Folgt man der Systematik Hubers 
(s. o,), so hat es HD mit der Auswahl und Or-
ganisation der Lernsituationen, Lernverfahren 
und Lehrstrategien zu tun, also mit der opti-
malen Umsetzung von Inhalten in Prozesse. 
HD fragt nach der jeweiligen Nützlichkeit der 
Medien wie ,direct teaching". Buch, Lehrbrief, 
Diapositiv etc., ferner nach der Wirksamkeit 
akademischer Lehrveranstaltungen und der 
optimalen Zuordnung von Lerngegenstand und 
Veranstaltungstypus (Übungen, Colloquien, 
Kompaktkurse etc.) 42). Dabei erweist sich 
.Lernen' als soziales Interaktionssystem mit 
hochkomplexen Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Faktoren.

Bemerkungen zum Aufbau eines Medienverbundsy-
stems, in: Frankfurter Hefte 26 (1971), H. 4, S. 338 
bis 340).
141) Günther Dohmen, „Universitätsfernsehen“ und 
„Fernstudium im Medienverbund", in: Hochschul- 
didaktik, Karlsruhe 1969 (= Universität Karlsruhe, 
Referate der Sitzung des Ehrensenats).
142) Harm Prior, Formen des Hochschulunterrichts. 
Ergebnisse einer Umfrage, Hamburg 1969 (= Blick-
punkt Hochschuldidaktik H. 2).

Im einzelnen hängt die Wirksamkeit von 
Lehrveranstaltungen ab:
„1. vom Inhalt des jeweiligen Lerngegenstan-
des und der in der jeweiligen Arbeitsweise 
verfolgten Absicht der Wissensvermittlung, 
Förderung des Problemdenkens oder von Mo-
tiven und Einstellungen,
2. von dem jeweiligen Adressaten, seinem 
Wissen, seiner Motivationslage, seinen Fä-
higkeiten und Absichten und
3. auch von dem jeweils tätigen Dozenten 
und seinen Wirkungsmöglichkeiten, deren 
Spielraum zwischen der Rolle des Informa-
tionsverarbeiters und -Vermittlers, des Grup- *



penführers und des 
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.Gruppentherapeuten' 
variieren kann.“ )
Zu 3. wäre zu ergänzen, daß .Lernen' auch 
mit dem Kontakt Student-Dozent außerhalb 
von Veranstaltungen Zusammenhängen kann 
— auch an der Universität bleibt das 
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Lernen 
dem Lehrer zuliebe als ein Teil der Motivation 
bestehen ). HD begreift Lernen also nicht 
nur als kognitiven, sondern auch als sozialen 
und affektiven Prozeß. Gerade dieser Hinweis 
auf die .emotionale' Komponente könnte dazu 
beitragen, das Sozialklima im Großbetrieb 
Hochschule freundlicher zu machen, nicht zu-
letzt auch im Hinblick auf Lerneffizienz. Vor 
allem die gruppe
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ndynamischen Arbeiten, die 

bei der HD immer mehr Interesse finden ), 
zeigen die enge Beziehung zwischen Lern-
fähigkeit Gruppensituation und Persönlich-
keitsstruktur: „Die frühere Auffassung, der 
Lehrstoff bilde den entscheidenden Inhalt, 
die Technik des Lehrens sei eine notwendige 
Ergänzung . . ., erfährt bei konsequenter An-
wendung gruppendynamischer Prinzipien fast 
eine Umkehr: Die Mitglieder einer Gruppe 
sind nicht ohne weiteres in der Lage, real zu 
lernen, bevor nicht ihre tatsächlichen Bezie-
hungserwartungen und -befürchtungen unter-
einander und den Lehrenden gegenüber so-
weit geklärt sind, daß si

146
e erwartungsfrei die 

Wirklichkeit wahrnehmen können". )

Auf die Beziehung zwischen Persönlichkeits-
struktur, Sozialerfahrung und Lernbereitschaft 
weist der Begriff der Motivation hin, der 
heute zum gängigen Vokabular der HD zählt; 
hier wird zwischen primärer (intrinsischer) 
und sekundärer (extrinsischer) Motivation un-
terschieden 147 ), wobei wiederum jeweils tätig- 
keits- und situationsspezifisch differenziert

143) Emil Schmalohr, Die Wirksamkeit akademi-
scher Lehrveranstaltungen, in: Zeitschrift für Päd-
agogik 15 (1969), S. 59; vgl. auch Johannes Wein-
berg, Uber den Zusammenhang von Lehrerverhal-
ten und Lernerfolg, in: Hans Tietgens, Lernen mit 
Erwachsenen, Braunschweig 1967, S. 247—262.
144) Was stört Studenten am Unterricht?, in: Neue 
Sammlung 9 (1969), S. 39.
145) Harm Prior, Gruppendynamik in der Seminar-
arbeit, Hamburg 1970 (= Blickpunkt Hochschuldi-
daktik H. 11).
146) Tobias Brocher, Gruppendynamik und Erwach-
senenbildung, Braunschweig 1967, S. 88.
147) Beispiel eines primär Motivierten ist ein Schü-
ler, der in einem selbsterrichteten Labor Experi-
mente durchführt; sekundär ist er motiviert, wenn 
er nur dann Schulaufgaben macht, weil die Eltern 
mit Strafen drohen oder weil er eine gute Note 
erhofft (Gerhard Portele, Intrinsische Motivation in 
der Hochschule, Hamburg 1970 (= Blickpunkt 
Hochschuldidaktik H. 12) S. 7). 

werden muß. Wenn auch die Beziehung zwi- 
sehen Motivation und Lernen

148
 eindeutig nach- 

gewiesen ist ), ist heute noch nicht zu sehen 
wie die Orientierung einer (einheitlichen) Stu-
dienorganisation an (unterschiedlichen) Moti-
vationen geleistet werden könnte. Zum Bei-
spiel hat Helge Pross mit dem Hinweis auf 
Leibfrieds und Lefevres Kritik an den Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrats zur Studien-
reform (1966), die eine strengere Reglementie-
rung der Studiengänge, besonders in den Phi-
losophischen Fakultäten vorsahen, darauf auf-
merksam gemacht, daß „Zwischenprüfungen 
und andere Leistungskontrollen ... für die 
durchschnittliche Studentin eine andere, posi-
tivere Bedeutung als für viele männliche Stu-
diere 149nde" haben ).

Ein anderes Arbeitsfeld der HD, das eng 
mit den Fragen der Motivation verbunden ist, 
ist die Problematik der Prüfungen. Steinbuch 
hat kürzlich auf ein Unding des bundesdeut-
schen Prüfungsmodus hingewiesen: „An ame-
rikanischen Universitäten ist es meist üblich, 
schriftliche Prüfungen ohne Aufsicht durchzu- 
führen, die Studenten gehorchen ihrem ,Ho- 
nor-Code', der sie dazu verpflichtet, illegale 
Methoden bei der Prüfung weder zu benutzen 
noch deren Benutzung durch andere zu dulden. 
Auch hier zeigt die Erfahrung, daß eine solche 
Art der Prüfung in unserem Land durch uralte 
Bräuche verhindert wird. Deshalb werden die-
selben Menschen, die wenige Monate später 
als .Akademiker' in unserer Gesellschaft einen 
relativ hohen Status beanspruchen, kurz vor-
her noch bei Prüfungen durch penible Aufsicht 
am .Spicken' gehindert. Es gibt wenig Tatbe-
stände, welche die Untauglichkeit unserer 
akademischen Tradition zur Erziehung intel-
lektuell und moralisch hochwertiger Akademi-
ker deutlicher demonstrier 150en." ) Es geht bei 
der hochschuldidaktischen Diskussion der Prü-
fung nicht um die polemische Alternative zwi-
schen Abschaffung oder Beibehaltung, sondern 
um die Frage nach ihrer Funktion, von der 
dann Prüfungsstruktur, -inhalt und -zeitpunkt

148) Heinz Heckhausen, Förderung der Lernmotivie-
rung und der intellektuellen Tüchtigkeiten, in: Be-
gabung und Lernen, a. a. O., S. 193—228; ders., Zur 
Bedeutung moderner Lernmotivationsforschung für 
die Hochschuldidaktik, in: Wissenschaftsdidaktik, 
a. a. O., S. 99—108: ferner :Manfred Sader u. a., 
Kleine Fibel zur Hochschuldidaktik, München 1970, 
S. 26 ff. Dieses Buch, das vier Psychologen geschrie-
ben haben, ist ohne Zweifel die z. Z. beste Arbeit 
zum Thema .Hochschuldidaktik'.
149) Helge Pross, a. a. O., S. 49 f.

150) Karl Steinbuch, Falsch programmiert, Stuttgart 
1968, S. 168.



abzuleiten sind. Insgesamt hat die HD 
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hier 
eine Reihe interessanter Ergebnisse und Vor- 
schläge vorgelegt ).
Im Vorhergehenden wurde deutlich, daß sich 
HD nicht nur mit den Adressaten, den Stu-
denten, beschäftigt, sondern auch, ein relativ 
wenig erörtertes Thema, mit dem Dozenten. 
Die akademische Lehre, die sich an den Ein-
sichten der HD orientiert, verlangt vom Do-
zenten ein erhebliches Enga 152gement ), wobei 
guter Unterricht im Universitätssystem bis-
lang kaum gelohnt wird153). „Eine entschei-
dende Beeinträchtigung jedes Engagements 

151) Prüfungen als hochschuldidaktisches Problem, 
Hrsg. M. Schütz, H. Skowronek, W. Thieme, Ham-
burg 1969 (= Blickpunkt Hochschuldidaktik 1); Sa- 
der, a. a. O., S. 95 ff.
152) Ein gutes Beispiel dafün gibt Horst Rumpf, Eine 
andere Hochschuldidaktik. Bericht von einem Kon-
stanzer Kompaktkurs, in: Frankfurter Hefte 26 
(1971) H. 5, S. 381—388.

153) Sperling, Was stört die Studenten am Unter-
richt?, a. a. O„ S. 39.
154) Ludwig Huber, Thesen zu den Aufgaben der
Hochschuldidaktik, in: Hochschuldidaktik, a. a. O.,
S. 61: vgl. auch Schelsky, Abschied, S. 22.
155) Carlo Schmid, Wissenschaft und Forschung, in: 
Perspektiven. Sozialdemokratische Politik im Über-
gang zu den siebziger Jahren, Reinbek bei Ham-
burg 1969, S. 72.

und erst recht einer ständigen Arbeit in didak-
tischen Fragen ergibt sich daraus, daß theore-
tische Reflexion der Wissensvermittlung . . . 
oder praktische, erfolgreiche Neuerungen im 
Unterricht . . . für die akademische Karriere 
gegenüber Leistungen in der Forschung nicht 
ins Gewicht fallen. Einer der objektiven 
Gründe dafür dürfte sein, daß sich die Leistun-
gen im Bereich der Lehre bisher nicht so mühe-
los objektiv nachweisen lassen. Hilfen zu die-
sem Punkt müssen noch erfunden wer
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den; 
.Lehrproben' allein wären ein zu fragwürdiges 
Mittel." )

„Die moderne Gesellschaft ist eine Gesell-
schaft der Massenausbildung auch auf der 
H 155ochschulstufe." ) Die Gesamthochschule, 
insbesondere in ihrer integrierten Form, ver-
steht sich als organisatorische Antwort auf 
diese politische Entscheidung. Sie will (im 
Vergleich zum bisherigen Hochschulsystem) 
für weniger Geld mehr Menschen besser aus-
bilden, zugleich, wenn auch mit unterschied-
lichen Schwerpunkten, an der .Einheit von 
Forschung und Lehre' festhalten. Ob sie diese 
Versprechungen einlöst oder vor ihren eige-
nen Aporien kapituliert, steht heute noch da-
hin. Zudem mag sich zeigen, daß das Engage-
ment der Politiker für Gesamthochschulen er-
lahmt, wenn sich die Erkenntnis durchsetzt, 
daß die bloße Integration des Mangels keinen 
Überfluß bringt.
Aber das sind Spekulationen. Heute stellt 
sich die sehr praktische Frage: Wer soll die 
Gesamthochschule verwirklichen, wer soll die 
Reformarbeit leisten? Die Kultusverwaltungen 
klagen über den Mangel an qualifizierten Mit-
arbeitern, desgleichen die Planungsstäbe der

VII. Fazit

Universitäten. An den Hochschulen führt das 
Übermaß der Ausschüsse zur permanen-
ten Überlastung der Engagierten. Sie können 
aus „Arbeitsüberlastung und auf Grund des 
mit ihrer Arbeit verbundenen Lernzwangs 
nicht ausreichend informiert sein, sie werden 
sich nicht genügend über ihre Ziele einig, und 
es ist aus allen diesen Gründen oft ein zu 
großer Entscheidungsaufwand und eine denn- 
noch geringe Entscheidungsqualität festzustel-
len'' 156).
Auf die Dauer dürften im Hochschulbereich 
die Appelle an die Freiwilligkeit abgenutzt 
sein; hier wäre zu prüfen, ob die Reformarbeit 
nicht honoriert werden könnte, etwa durch 
Sitzungsgelder oder durch Reduzierung der 
Lehrpflichten. Diese Leistungen müßten als 
.Innovationsinvestitionen' verstanden werden. 
Dies freilich würde die mögliche Frontbildung 
der Hochschule gegenüber den staatlichen In-
stanzen voraussetzen, die einen inneruniver-
sitären Konsens verlangt, der, abgesehen von 
der notorischen Unfähigkeit der Hochschulen 
zu korporativem Handeln, in der aktuellen 
Situation nicht leicht zu erzielen sein dürfte.
Nochmals: Wer soll die angestrebten ,in-
haltlichen' Reformen leisten? Erschwert wer-
den sie zudem durch Kontaktsperren — etwa 
durch Ressentiments und Sprachbarrieren — 
zwischen Hochschule und Kultusverwaltung, 
vielleicht auch zwischen den hauptamtlichen 
akademischen Planern und den akademischen 
Selbstverwaltungsorganen und zwischen den 
Lehrkörpern der künftigen Teilhochschulen.

156) Peter Jokusch, Entscheidungsbildung bei der 
Bedarfsplanung wissenschaftlicher Hochschulen, in: 
Konstanzer Blätter für Hochschulfragen VII (1969), 
S. 42.



Hinzu kommt, daß die Gesamthochdiskus-
sion vor einer Reihe von Fragen steht, auf die 
wir bestenfalls hypothetische oder Teilantwor-
ten haben. Ebensowenig wie heute ernsthafte 
Prognosen darüber angestellt werden kön-
nen, ob die Gesamthochschule die Hochschul-
probleme löst oder nur die alten durch neue 
ersetzt, ist die Gefahr von der Hand zu wei-
sen, daß der Erfolgszwang’ die politischen In-
stanzen verführt, Institutionen miteinander zu 
verklammern, ohne zuvor vom Arbeitsinhalt 
dieser Institutionen her die Voraussetzung 
dafür geschaffen zu haben. Dies freilich hieße, 

die inhaltliche Immobilität mit progressiven 
Begriffen zu verschleiern, was freilich nie-
mand außer den unmittelbar Beteiligten und 
(soweit es sich um Hochschulangehörige han-
delt) Betroffenen merkt, die es dann vermut-
lich vorziehen zu schweigen, sei es, weil sie 
sich ohnehin nicht zu Gehör bringen könnten, 
sei es, weil ihre Klagen als Plädoyer pro domo 
abgestempelt werden würden.
Noch ist also offen, ob sich die Gesamthoch-
schule als Königs- oder Holzweg in die Hoch-
schullandschaft der achtziger Jahre erweisen 
wird.



Rainer van Rin/Dietrich Urbach

Die Stiftungsuniversität 
in der bildungspolitischen Diskussion

Pro und Kontra

Einleitende Bemerkungen

In die bildungspolitische Diskussion der letz-
ten Zeit mischten sich zunehmend Überlegun-
gen zur Frage privater und gesellschaftlicher 
Initiativen in Wissenschaft, universitärer For-
schung und Hochschulwesen. „Stiftungsuni-
versität" bzw. „Privathochschule" — einerseits 
Begriffe aus der Tradition des deutschen Hoch-
schulwesens, andererseits Konzepte und Mo-
delle für ein zukunftsorientiertes Hochschul-
wesen — gehören dabei zu den umstrittensten 
Begriffen. Die Kontroverse der letzten fünf 
Jahre weist eine breite Skala von Motiven 
und Begründungen auf, die sich vom traditio-
nellen Verständnis von Wissenschaft und Uni-
versität bis zur reinen Gesellschaftsfunktiona-
lität erstredet. Darüber hinaus ist die Diskus-
sion bestimmt durch Interessenkonflikte und 
tiefgreifende ideologische Auseinandersetzun-
gen wissenschaftlicher Gruppen und gesell-
schaftlicher Organisationen.

Der umfangreiche Katalog von Argumenten für 
und wider eine Stiftungsuniversität zeigt, wel-
che nachdrückliche Unterstützung und Bereit-
schaft zur Förderung ein solches Projekt findet, 
aber auch, auf welche strikte Ablehnung es 
stößt. Die Argumente reichen von Innovation, 
neuen Impulsen für die Hochschulreform, Über-
windung der derzeitigen Hochschulsituation, 
Entlastung der Hochschulen, effektiver und 
praxisorientierter Bildung bis zu Kapitalab-
hängigkeit der Wissenschaft und Ausbildung 
sowie ihrer Manipulation durch die Geldgeber. 
Das Engagement im Hochschulwesen wird von 
den Befürwortern nicht zuletzt mit der ge-

samtgesellschaftlichen Verantwortung be-
gründet. Das umstrittene jüngste und zum 
Politikum gewordene Projekt des Wissen-
schaftszentrums in Berlin zeigt, wie schwierig 
der Versuch einer Realisierung ist; wobei 
es sich hierbei — das muß mit aller Deutlich-
keit betont werden — nicht um ein Modell-
beispiel der Stiftungs- bzw. Privatuniversität 
handelt. Es ist nicht unbegründet auf Wider-
stand und Ablehnung gestoßen. Als Beispiel

einer idealen Stiftungs- bzw. Privatuniversität, 
wie sie im folgenden diskutiert wird, kann es 
nicht dienen.

Der Begriff „Stiftungsuniversität" an sich be-
zeichnet nur die Rechtsform und die Art der 
Finanzierung. Die Kritik hingegen entzündet 
sich vor allem an dem Begriff „Privathoch-
schule", einer von außerstaatlichen, also ge-
sellschaftlichen Trägern unterhaltenen Bil-
dungsinstitution. Die Frage privater und ge-
sellschaftlicher Beteiligung im Hochschulwesen 
steht erneut und verstärkt zur Diskussion und 



bedarf einer gründlichen Analyse der bisheri-
gen Situation und einer eingehenden Beschäfti-
gung unter den Aspekten des gesellschaftli-
chen Anspruchs und der gesamtgesellschaftli-
chen Verantwortung gegenüber dem Bildungs-
wesen. In diesem Zusammenhang stehen die 
Fragen, ob und in welcher Form die Realisie-
rung privat- und gesellschaftsgetragener Pro-
jekte im Wissenschafts- und Hochschulbereich 
sinnvoll sind, worin die Probleme bestehen 
und welche Chancen es für eine Realisierung

Stiftungen

Das Stiftungswesen ist in der Bundesrepublik 
noch unterentwickelt, während es im öffent-
lichen Leben etwa der USA einen breiten 
Raum einnimmt. Nicht zuletzt den amerikani-
schen Stiftungen sind moderne Einrichtungen 
im bundesdeutschen Bildungswesen zu dan-
ken; so hat sich z. B. die Ford-Foundation stark 
für die Freie Universität Berlin engagiert.

Gernot Gather weist in einem Bericht über 
Stiftungsinitiativen im amerikanischen Bil-
dungswesen den Stiftungen als „Elementen 
der Unabhängigkeit" von der staatlichen 
Administration vor allem drei Funktionen zu:

1. Die initiative Funktion: „Die Stiftungen wir-
ken gegenüber staatlichen Tätigkeiten initia-
tiv. Sie wollen nur erste Anstöße geben in der 
Erwartung, daß später einmal der Staat Auf-
gaben übernimmt, auf deren Dringlichkeit die 
Stiftungen nur öffentlich aufmerksam machen 
wollen. Stiftungen verstehen sich also als eine 
Art .geistiger Entwicklungshilfe'. Den Stiftun-
gen ist die Beunruhigung der Öffentlichkeit 
über das bi

1

sherige Versagen des Staates auf 
diesen Gebieten gelungen. Der Staat wurde 
unter Druck gesetzt." )

2. Die Komplementä’-tunktion: „Stiftungen tre-
ten aber auch komplementär zum Staate auf, 
sei es, daß der Staat Stiftungsvorhaben unter-
stützt oder daß Stiftungen staatliche Aktivitä-

1) Gernot Gather, Stiftungsinitiativen im Bildungs-
wesen, in: Offene Welt, Nr. 72, Juni 1961, S. 145 f. 

gibt. Die Komplexität dieser Problematik kann 
hier keineswegs umfassend dargestellt, son-
dern bestenfalls an verschiedenen Stellen 
transparent gemacht werden.

Im folgenden wird versucht, die Bedeutung 
der Stiftung im öffentlichen Leben zu analysie-
ren und anschließend die Problematik staat-
liche Hochschule — gesellschaftsgetragene 
Hochschule zu untersuchen und die jeweiligen 
Merkmale zu verdeutlichen.

ten ergänzen. So beschränken sich Stiftungen 
nicht darauf, nur Lückenbüßer zu se

2

in, sondern 
sie erheben den Anspruch, als gleichwertige 
Partner anerkannt zu werden, und sie setzen 
sich auch als solche durch." )

3. Die kontradiktorische Funktion: „Schließlich 
sind Fälle nicht selten, in denen die Stiftungen 
kontradiktorisch zum Staat handeln. Erwähnt 
sei nur, daß zum Beispiel die von einer Stif-
tung getragene und aus privaten Mitteln finan-
zierte Tulane University in New Orleans dank 
dieser Unabhängigkeit die Möglichkeit hat, 
sich eindeutig gegen die Neger-Segregation 
zu stellen, während der benachbarten Staats-
universität diese Möglichkeit versagt ble

3

ibt, 
wollen die Professoren nicht Gefahr laufen, 
ihres Amtes verlustig zu gehen." )

Stiftungen sind so Ausdruck einer .mündigen 
Gesellschaft’, die auf dem Gebiet der öffent-
lichen Wohlfahrt der staatlichen Legislative 
und Exekutive eigene Maßnahmen voran- 
bzw. entgegengestellt. Die Gesellschaft zwingt 
damit den Staat — außer mit den in der parla-
mentarischen Demokratie üblichen politischen 
Mitteln —, sich mit speziellen Problemen und 
Mißständen auseinanderzusetzen und diese 
möglichst zu beheben. Während der Staat in 
der Regel auf dem Gebiet der öffentlichen 
Wohlfahrt statisch agiert, haben die Stiftun-
gen die Chance, neben der erwähnten Lücken-

2) Ders., a. a. O., S. 147 f.
3) Ebenda, S. 148. 



büßerfunktion’ eine .Schrittmacherfunktion' zu 
übernehmen. Die großen Stiftungen in der Bun-
desrepublik, insbesondere die Stiftung Volks-
wagenwerk mit ihren Initiativprojekten „Deut-
sches Institut für Fernstudien" und „Hoch- 
sdiul-Informations-System" (HIS), haben be-
reits vielfältige Anregungen für die staatliche 
Wirksamkeit gegeben.
Daneben führen Stiftungen oft auch Wettbe-
werbssituationen herbei und zwingen staat-
liche Institutionen zur Konkurrenz und Offen-
heit. So wird über die amerikanischen Stif-
tungsuniversitäten berichtet: „Diese Stiftun-
gen sind Ausdruck der Bürgerinitiative. Die 
von ihnen getragenen Anstalten konkurrieren 
untereinander und mit den staatlichen Institu-
tionen um qualifizierte Schüler, Studenten und 
Lehrer, um interessante Forschungsvorhaben, 
um Experimente und Neuerungen aller Art, 
— das gesamte amerikanische Bildungswesen 
befindet sich auf diese Weise in unaufhörlicher 
Bewegung. Und die Schulen, Hochschulen und 
Forschungsstätten müssen sich zugleich, eben 
wegen ihrer Konkurrenzlage, dem Verständ-
nis der Gemeindemitglieder, der potentiellen 
Stifter, kurz, der Bürger, transparent machen. 
Wo der Besucher in Deutschland oft anticham-
brieren und mühevoll Informationen erbitten 
muß — und sie oft nicht erhält —, findet er 
in Amerika allenthalben offene Türen." 4)

4) Christian Graf v. Krockow, Bürgerinitiative als 
Bildungs-Problem, in: Offene Welt, Nr. 97/98, Juni 
1968, S. 240.

Eine entsprechende Modell- und Wettbewerbs-
situation herbeizuführen ist die Absicht der 
Initiatoren einer Stiftungsuniversität in der 
Bundesrepublik.
Eine solche Privathochschule allerdings muß 
nicht unbedingt die Rechtsform einer Stiftung 
haben. Aus verschiedenen — u. a. steuerlichen 
— Gründen würde sich auch die Rechtsform 
eines eingetragenen Vereins empfehlen. Ent-
scheidend ist jedoch — deshalb der Begriff 
„Stiftungsuniversität" —, daß einmalig eine 
sehr große Summe von einem oder mehreren 
Spendern zur Verfügung gestellt wird, so daß 
der Unterhalt der Privathochschule allein aus 
den jährlichen Zinsen dauernd gewährleistet 
ist. Sind das Stiftungskapital und dessen regel-
mäßiger Ertrag gegeben, so entfält auch eine 
der heftigsten Kritiken, die sich an den Privat-
hochschulen der USA orientieren: Da dort oft-
mals das Stiftungskapital zu klein bzw. nicht 
vorhanden ist, sind jene Universitäten auf re-
gelmäßige und einmalige Spenden von Förde-
rern, Industrie und ehemaligen Studenten so-
wie auf staatliche Forschungsaufträge angewie-
sen. Die Abhängigkeit der Universität von 
ihren Geldgebern liegt in einem solchen Falle 
klar auf der Hand. Durch die „Stiftungs-
universität" mit einem ausreichenden Kapital 
soll einer solchen möglichen Abhängigkeit vor-
gebeugt werden.

Stiftungsuniversität und Hochschulreform

Stiftungsuniversitäten sind im deutschen 
Hochschulwesen keine Novität. Dennoch 
wird die gegenwärtige Forderung nach Ein-
richtung einer Stiftungsuniversität als Modell-
hochschule als neuartig, fremd und utopisch 
empfunden. Eine solche „staatsfreie" Institution 
würde aber in der jetzigen Hochschulreformdis-
kussion wesentliche Akzente setzen können. 
Entsprechende Anstöße könnten auch — noch 
ohne reale Gründung — bereits durch das Ge-
dankenmodell einer P-ivathochschule gege-

ben werden, besonders dann, wenn es als Poli-
tikum verstanden wird.
Die Forderung nach der Errichtung einer 
staatsfreien und gesellschaftsgetragenen Uni-
versität entstand erst — abgesehen von einer 
ersten Initiative der katholischen Kirche — 
während der Diskussion um die Hochschul-
und Studienreform. Die Krise der bundesdeut-
schen Hochschulen konnte, das zeigte sich be-
reits seit den Denkschriften des SDS von 1961, 
nicht mehr durch Einzelmaßnahmen der Hoch-
schulen selbst bewältigt werden. Die Probleme 
waren grundlegender Natur. Es bedurfte einer 
strukturellen Veränderung des gesamten 



Hochschulwesens. Dies wurde deutlich, als sich 
zunehmend politische Gremien mit diesen Pro-
blemen beschäftigten. Dennoch brachten nur 
wenige Politiker und Professoren Verständnis 
für die umfassende Krisis des Hochschulwe-
sens auf. Die Schuld beipielsweise an den an-
geblich überlangen Studienzeiten wurde den 
Studierenden zugeschoben. Eine Reformbewe-
gung anstelle reformistischer Einzelmaßnah-
men, die zu Lasten der Studenten gehen, ließ 
die Preisgabe traditioneller Bindungen, Ge-
wohnheiten und Vorrechte befürchten. Das 
vordringliche Problem schien für alle Seiten 
lediglich die Überprüfung der Universitäten zu 
sein, dem durch Zulassungsbeschränkungen, 
Befristung des Studiums, Zwangsexmatrikula-
tion und Stipendienentzug begegnet werden 
sollte. .Geregelte' Forschung und Lehre sollten 
durch Disziplinarmaßnahmen aufrechterhalten 
werden. Politiker und Professoren überspielten 
durch den Ruf nach Ordnung die Tatsache, daß 
das Recht der Studenten auf Ausbildung durch 
eine völlig .ungeordnete', unrationelle und 
nicht überprüfbare Forschung und Lehre von 
Seiten des akademischen Lehrkörpers seit län-
gerem nicht mehr gewährleistet war.

Neben dieser inneren Krise der Universitäten 
wurde, ausgelöst durch die ,Kuby-Affäre' an 
der Freien Universität Berlin, durch Demon-
strationen der Studenten, Assistenten und ein-
zelner Professoren die Öffentlichkeit auf einen 
weiteren Mißstand aufmerksam gemacht: das 
undemokratische Eigenleben der Universitäten 
und die mangelnde Verbindung zur Gesell-
schaft.

Während der zunehmend ideologischen Aus-
einandersetzung zwischen Traditionsbewah-
rung, Reform und revolutionärer Umgestal-
tung bemühten sich verschiedene Gruppen in 
den wissenschaftlichen Institutionen und Par-
teien wie auch einzelne Politiker um neue 
Konzeptionen und Modelle, die der bundes-
republikanischen Gesellschaftsordnung ent-
sprechen bzw. für deren Entwicklung eine 
Schrittmacherfunktion übernehmen sollten. 
Doch bewegten sich fast alle Vorschläge im 
Rahmen der traditionellen Universitätsstruk-

tur. Lediglich die Humanistische Studenten-
union (HSU) brachte einen kaum beachteten 
Vorschlag für eine genossenschaftlich getra, 
gene Universität zur Diskussion.

Auch die in erster Linie vom SDS begründete 
„Kritische Universität" war als Gegenuniver-
sität zur staatlichen Universität bzw. als wis-
senschaftliches Organ der Studentenschatt 
innerhalb der staatlichen Universität geschaf-
fen. Sie setzte sich damit der gleichen Kritik 
aus, die Kuby der als Gegenuniversität zur 
Ostberliner Humboldt-Universität gegründe-
ten „Freien Universität Berlin“ vorwarf: als 
Gegenuniversität unfrei zu sein. Wenngleich 
die „Kritische Universität“ als Gegenuniver- 
sität, als Interessenorgan und letztlich zur wis-
senschaftlichen Untermauerung außeruniversi-
tärer, politischer Aktivitäten geschaffen wurde, 
so wird hier doch der Ansatz deutlich, aus der 
staatlichen Universität auszubrechen bzw. ein 
Organ zu bilden, das die bestehende staat-
liche Universität völlig umstrukturiert. Dieser 
Versuch ist zwar gescheitert, aber durch die 
inzwischen eingetretene Bewußtseinsänderung 
der Studentenschaft nicht ohne Folgen geblie-
ben.

In der Motivation der Berliner „Kritischen 
Universität" war bereits ihr Ende angezeigt: 
Sie sollte bei den Studenten das „Interesse an 
Sicherheit und Erfolg in ihrer künftigen be-
ruflichen Entwicklung" als ein „unmittelbares 
Interesse an einem lebendigen und ökono-
misch organisierten Studium, unter Vermei-
dung sinnloser und unproduktiver Arbeit" und 
als ein „Interesse an der Erhaltung ihrer per-
sönlichen Freiheit und der politischen Grund-
rechte gegen staatliche Übergriffe und sozia-
len Druck" aufzeigen5). Es wurden damit aber 
lediglich Probleme der Studienreform und der 
Einsicht in gesellschaftliche Verhältnisse be-
rührt.

5) „Kritische Universität", hrsg. vom ASTA der 
FU, Berlin 1967, S. 2.

Eine grundsätzliche Kritik und der Ansatz zu 
einer genossenschaftlich getragenen außer-
staatlichen Universität findet sich dagegen bei



dem erwähnten Konzept der Humanistischen 
Studentenunion:

„Will man die bisherige Taktik engagierter 
Studenten und ihrer Studentenvertretungen 
kritisieren, so fällt neben der bereits fast über-
wundenen Form des unreflektierten, nicht 
gesellschaftsbezogenen Pragmatismus dessen 
neue, noch hilfloser anmutende Variante auf: 
die .Überbau-Revolution'. In einigen Universi-
täten scheint der Fehlschluß von der Unver-
änderbarkeit des Systems bereits so weit ver-
breitet zu sein, daß man sich als schönsten Er-
folg studentischer Politik den Auszug der 
.Antiautoritären' aus der Hochschule, etwa in 
Form einer permanenten (für die Masse erwie-
senermaßen nicht attraktiven) .Kritischen Uni-
versität' vorstellt, um dort den an sich selbst 
und vergeblich an die etablierte Universität 
gestellten wissenschaftlichen Ansprüchen ge-
recht zu werden. Wenn man davon überzeugt 
ist, daß z. B. das Ordinariatsprinzip entschei-
dend dazu beiträgt, Studenten und .Mittelbau' 
an ihrer wissenschaftlichen Entfaltung zu hin-
dern, kann man schon um der eigenen Glaub-
würdigkeit willen keine Vorschläge akzeptie-
ren oder gar selbst formulieren, die auf dessen 
Stützung oder Perpetuierung hinauslaufen, 
auch wenn dies mit dem, den Studenten mit 
Recht nicht einleuchtenden, Hausmitteichen 
der Parität (welcher auch immer) überspielt 
wird.

Die Negation der bestehenden Universität und 
die Strategie der Aufdeckung ihrer Wider-
sprüche wird nicht aufgegeben, sondern als in 
sich geschlossene, zu verwirklichende Utopie 
konkretisiert. Das hier vorgelegte Diskussions-
modell erhebt den Anspruch, die bestehenden 
und geplanten Formen der universitären Or-
ganisation an Rationalität zu übertreffen und 
in dem Sinne .rationell' zu sein, daß es das 
Niveau der wissenschaftlichen Arbeit durch 
die Kooperation der dabei Beteiligten verbes-
sern k 6ann." )

6) Humanistische Studentenunion, Bundesvorstand: 
Die Universität als Genossenschaft, Frankfurt/M., 
27. 6. 1968, S. 2 f.

Der Entwurf der HSU hat, und deshalb ist er 
— ansonsten leider unbeachtet — für die 
Hochschulreform und auch für die Privat-
universität von großem Interesse, das Prin-
zip der Hochschullehrer als Beamte auf Le-
benszeit aufgegeben.

Der § 14 des Verfassungs-Entwurfs lautet:

„Die Berufungsverträge können Kündigungs-
fristen von drei bis fünf Jahren vorsehen. In 
beiderseitigem Einvernehmen zwischen Dozent 
und Fachgruppe kann das Arbeitsverhältnis 
auch kurzfristiger beendet werden. Erfüllt ein 
Dozent Verpflichtungen seines Berufungsver-
trages wiederholt nicht, so kann die Vollver-
sammlung der Fachgruppe mit 2/3 Mehrheit 
seine Entlassung beschließen, die vom Ge-
schäftsführer des Fachbereichs im Einverneh-
men mit dem Universitäts-Rat vorgenommen 
wird.“

Obwohl die HSU eine staatliche Finanzierung 
ihrer .genossenschaftlichen' Universität vor-
sieht — an sich ein völlig neues Modell im 
Genossenschaftswesen —, fasziniert der in sich 
geschlossene Entwurf einer konkreten Utopie 
und der Ausbruch aus dem Beamtenrechts-Rah-
mengesetz; beides im Modell der Privathoch-
schule eingebaute Initiativen.

Bezeichneten die Studenten ihr Modell als 
.Utopie', die zu verwirklichen allerdings durch-
aus die zuständigen politischen Entscheidungs-
träger befugt seien, so waren bei den zu 
dieser Zeit gegründeten bzw. konzipierten so-
genannten .Reform-Universitäten' Bochum, 
Bielefeld, Konstanz und Dortmund grundle-
gende Reformen nicht zu verzeichnen. Die von 
der Politik angekündigten .Reformen' erstreck-
ten sich lediglich auf kleine organisatorische 
Änderungen und auf ausgeglichenere Arbeits-
möglichkeiten für die Professoren. Prof. 
Schelsky, Mitbegründer der tatsächlich tradi-
tionellen ,Reform'-Universität Bielefeld, weist 
der Politik den Mangel an Initiativen zu:

„Zumindest aber in einem Falle hätte eine de-
zidierte Reformpolitik den Landeskultusmini- 
stem und sogar dem Bund freigestanden: in 
der Errichtung neuer Universitäten. Selbst die 



Gutachten des Wissenschaftsrates haben im-
mer wieder darauf hingewiesen, daß die 
neuen Universitäten zu einem Experimentier-
feld und damit zu einem entscheidenden An-
satz der Hochschulreform genutzt werden soll-
ten. Obwohl bei diesen Neugründungen alle 
Entscheidungsgewalten bei den Landeskultus-
ministern lagen und auch der Bund über seine 
finanziellen Zuschüsse erheblichen Einfluß auf 
strukturelle Entscheidungen hätte nehmen 
können, ist dieses Instrument der Hochschul-
reform von den staa

7
tlichen Instanzen kaum 

genutzt worden." )
Schelsky will freilich trotz einer sonst so 
engagiert vorgetragenen Kritik lediglich inne-
re .strukturelle' Änderungen. Das System des 
staatlichen Hochschulmonopols, eingebettet in 
Hochschulgesetze, Beamtenrechts-Rahmenge-
setz sowie der den Universitäten außerwissen-
schaftliche Verpflichtungen auferlegenden 
staatlichen Prüfungsordnungen, wird in sei-
nem kürzlich erschienenen Buch „Abschied von 
der Hochschulpolitik" nicht einmal berührt.

Andere politisch aktive Wissenschaftler, wie 
etwa die Professoren Froese und Pöggeler, 
stellen dagegen das staatliche Hochschulmono- 
pol in Frage: „Bei den bisherigen Überlegun-
gen zur Hochschulreform ist in unserem Lande 
erstaunlich wenig erwogen worden, wie das 
Hochschulwesen durch freie Initiativen von 
Bürgern und Verbänden demokratisiert wer-
den kö 8nnte.“ )
Die Kritik von Prof. Abelein geht in die glei-
che Richtung: „Das deutsche Hochschulwesen 
befindet sich in einer wenig beneidenswerten 
Lage. Einerseits steigt die Zahl der Studie-
renden und Studienbewerber sprunghaft und 
wird sich Mitte nächsten Jahrzehnts auf eine 
Marge von etwa 500 000 Studenten einzu-
pendeln beginnen. Auf der anderen Seite 
sind weder die Bemühungen der staatlichen 
Träger erfolgreich, die Kapazitäten dem An-

7) Helmut Schelsky, Abschied von der Hochschul-
politik oder Die Universität im Fadenkreuz des 
Versagens, Bielefeld 1969, S. 83.
8) Franz Pöggeler, Hochschulen als Stiftungen, in: 
Politisch-Soziale Korrespondenz 1969/7/8. 

sturm auf die Hochschulen anzupassen, noch 
haben sich die Hochschulen selbst dazu in der 
Lage erwiesen, durch organisatorische Refor-
men und eine grundsätzliche Neuordnung des 
Studiums die Diskrepanz zwischen Nachfrage 
und Angebot zu verringern ... In der Debatte 
fehlt es an Modellvorstellungen konstruktiver 
Utopie. So kleben beispielsweise alle Reform-
konzepte an der Prämisse, daß Hochschulen 
vom Staat errichtet und unterhalten werden, 
wobei die Ansichten über die staatliche Ein-
flußnahme und Kontrolle dann weit auseinan-
derklaffen. Nicht zuletzt aufgrund ausländi-
scher Beispiele muß gefragt werden, wieso die 
staatliche Trägerschaft zum konstituierenden 
Merkmal der deutschen Hochschule gehört. 
Unverständlich ist, daß die .progressiven Stu-
denten’ zwar private Monopoltendenzen, nicht 
aber das unübersehbare staatliche Hochschul-
monopol b 9rechen wollen." )

Diese beiden Stimmen, herausgegriffen aus 
einer Vielzahl von Diskussionsbeiträgen, 
machen einen neuralgischen Punkt in der Re-
formkritik deutlich, der bislang kaum beachtet 
wurde: Das staatliche Monopol im Hochschul-
bereich ist eine wichtige Ursache der noch nicht 
bewältigten Hochschulkrise und ein Reform- 
hemmnis.

Die Kritik an den traditionellen Universitäten 
läßt sich, wenn auch nur sehr pauschal, unter 
wenigen Punkten zusammenfassen; gleichzeitig 
werden die Alternativfunktionen und Wesens-
merkmale einer Privathochschule sichtbar. 
Durch die Errichtung einer Privathochschule 
könnten überwunden werden:

1. „Die Tätigkeit der Hochschullehrer in der 
Regel als Beamte auf Lebenszeit bzw. in darauf 
gerichteten Vorbereitungspositionen (Assi-
stent, Privatdozent, außerplanmäßiger Profes-
sor) und ihre darauf basierende unkontrol-
lierte .absolutistische Machtausübung’;

2. der staatliche Einfluß auf die Hochschulen 
in ihrer Aufsichts- und Kontrollfunktion (durch

9) Manfred Abelein, Plädoyer für eine Stiftungsuni-
versität, in: Kulturpolitischer Informationsdienst 
1968/20.



die Genehmigungspflicht von Satzungen und 
Ordnungen, durch Einzelfinanzierung, durch 
die Berufungspraxis);

3. die mangelnde Mitwirkung aller betroffe-
nen Hochschulmitglieder an den Entscheidun-
gen der Hochschulorgane; dies betrifft sowohl 
die hochschulpolitischen Entscheidungen wie 
die Mitwirkung bei der Gestaltung der Stu-
diengänge und der Prüfungsordnung, wie die 
Mitwirkung in der Forschung.
4. die Negation bestehender Konflikte in der 
.Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden'; 
dargestellt in der akademischen Disziplinar-
ordnung, der Vertraulichkeit der Sitzungen der 
Hochschulorgane und dem Kollegial- und Ein-
stimmigkeitsprinzip (insbesondere in den Fa-
kultäten) ;
5. die fehlende Einheitlichkeit des tertiären 
Bildungssektors bzw. die Stufung des Hoch-
schulwesens in Universitäten, technische und 
andere wissenschaftliche Hochschulen, pädago-
gische Hochschulen, Fachhochschulen und hö-
here Fachschulen (einschließlich Akademien 
und Seefahrtschulen) — die Hochschulgesamt-
pläne von Dahrendorf und Evers haben hier 
bereits Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt;
6. der fehlende Praxisbezug des Studiums und 
die den späteren Berufsmöglichkeiten und 
-funktionen nicht mehr entsprechenden Stu-
diengänge und Prüfungsanforderungen.

Eine privatrechtliche Hochschule, die als An-
stalt des privaten Rechts keine beamteten 
Hochschullehrer kennt, die von gesellschaftli-
chen Gruppen getragen wird, die nicht durch 
Tradition und staatliche Auflagen b
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elastet ist 
und in deren Organen alle Hochschulmitglieder 
angemessen vertreten sind, könnte ein Modell 
zur Lösung dieser Probleme sein.“ )

Der Vorzug der privatrechtlichen Stiftungsuni-
versität besteht vor allem darin, daß sie un-
belastet von einer Tradition sich neue Ziele 
setzen und wegweisende Veränderungen vor-
nehmen kann. So werden sich hier leichter

10) Vgl. Dietrich Urbach, Die Stiftungsuniversität als 
Modell, in. Die neue Gesellschaft, 1968, H. 5, 
S. 384 f. 

eine demokratische Struktur, neue Ausbil-
dungsgänge, die Aufnahme neuer wissen-
schaftlicher Fachrichtungen, neue Abschlüsse 
des Studiums, bessere Curricula und ein neues 
Wissenschaftsverständnis schaffen lassen. Be-
sonders aber wird die Privathochschule einen 
wesentlichen Beitrag leisten zu einer größeren 
Praxisorientiertheit in Forschung, Lehre und 
Studium. Dies insbesondere durch die höhere 
und leichtere Mobilität des Lehrpersonals, das 
nunmehr wechseln kann zwischen wissen-
schaftlicher Tätigkeit, Staats- und Verbands-
verwaltung, Wirtschaft, Kultur und Presse. Daß 
der mit dieser personalen Mobilität verbun-
dene Vorzug einer stärkeren Verflechtung von 
Wissenschaft und Praxis, Hochschule und Ge-
sellschaft, nicht unerhebliche neue Probleme in 
der Frage der Anstellung, des Einflusses von 
außen her und Gefährdung der Autonomie 
etc. mit sich bringt, bleibt unübersehbar.

Ein besonderes Merkmal der Stiftungshoch-
schule aber ist das ihr vom Begriff her zuge-
wiesene Prinzip des gesellschaftlichen Bezugs, 
das in verschiedener Form sichtbar wird.

Dieses Prinzip ist auf die Funktion der .Stif-
tung' im öffentlichen Leben grundsätzlich zu-
rückzuführen. Denn ihre Funktionszuweisung 
erfährt die Stiftung von der Gesellschaft, die 
in einem ständigen Wandel begriffen ist: »So-
fern aber Stiftungen Veränderungen hervor-
bringen, zum gesamtgesellschaftlichen Wandel 
beitragen sollen, genügt es nicht, ihnen nur 
eine formale Position zuzusprechen, indem sie 
zum Staat ins Verhältnis gesetzt werden ... 
Vielmehr muß dann im Sinne des Dahrendorf- 
sehen Beispiels versucht werden, ein gesell-
schaftliches Bedürfnis als Wert zu artikulieren 
und die Gründe dafür herauszuarbeiten, war-
um diesem Bedürfnis in der gegebenen politi-
schen und sozialen Struktur 
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keine generelle 
Befriedigung zuteil werden kann.“ )

Es darf hier unterstellt werden — und die Dis-
kussionsbeiträge von Vertretern verschiede-
ner politischer Parteien, der Wirtschaft und

11) Theo Schiller, Stiftungen und gesellschaftlicher 
Wandel, in: Offene Welt, Heft 97/98, Juni 1968, 
S. 384.



der Studentenverbände belegen es —, daß ein 
gesellschaftliches Bedürfnis besteht, im Hoch-
schulwesen neue Modelle zu erproben und da-
bei auch den Weg über außerstaatliche, pri-
vate Stiftungsinitiativen zu gehen. Die Stif-
tungsuniversität soll dabei nicht nur initiativ 
und innovativ in einer .Schrittmacherfunktion' 
wirken, sondern ein Konkurrenzmodell gegen-
über den staatlichen Universitäten darstellen. 
Abgesehen von den erwähnten organisatori-
schen Reformen kommt durch die erweiterte 
Einbeziehung von qualifizierten Vertretern 
aus der Wirtschaft, Verwaltung, Politik und 
anderen Bereichen in Forschung und Lehre 
ein stärkerer Bezug der Wissenschaft zum ge-
sellschaftlichen und berufspraktischen Leben 
zustande. Daneben führt diese Offenheit und 
Mobilität zu einer höheren Leistungsetfizienz 
der Hochschule sowie zur politischen und ge-
sellschaftlichen Emanzipation und Verantwort-
lichkeit ihrer Mitglieder.

Der Stiftungsuniversität ist es möglich, eine 
Initiativfunktion zur Errichtung eines Gesamt-
hochschulmodells zu verwirklichen und damit 
zum Abbau der Rangordnung der verschiede-
nen Hochschuleinrichtungen beizutragen. Eine 
neue Rangordnung zwischen staatlichen und 
privaten Universitäten muß vermieden wer-
den. In einem kooperativen Gesamthochschul-
modell darf zwischen privaten und staatlichen 
Hochschulstiftungen kein Rangunterschied be-
stehen. Insbesondere wird es möglich sein, an 
einer solchen Privathochschule, die nicht den 
staatlichen Haushaltsbestimmungen und deren 
für die wissenschaftliche Arbeit unrationellen 
Auswirkungen unterliegt12 ), die in die Indu-
strie und andere hochschulfreie Institutionen 
abgewanderte Forschung wieder mit der Lehre 
und Ausbildung zu verbinden. Den — von der 
Stiftungshochschule aufzugreifenden — gesell-
schaftlichen Bezug der Forschung, die von 
ihrem Wesen her an den Universitäten wieder 
institutionalisiert werden sollte, betont auch 
eine Studie über die „Forschung und For-
schungsförderung in der Bundesrepublik“:
12) Vgl. Helmut Becker und Alexander Kluge, Kul-
turpolitik und Ausgabenkontrolle, Frankfurt/M. 
1961.

13) Dietrich Urbach u. a., Forschung und For-
schungsförderung in der Bundesrepublik. Zur Re-
form ihrer Organisation, IPK, Dezember 1968, 
S. 1 ff.

„Die Wissenschafts- und Forschungspolitik 
ihre Ziele und Mittel sind eingeordnet in die 
Gesellschaftspolitik. Ein autonomer, gesell-
schaftsunabhängiger Bereich der Wissenschaft 
existiert heute nicht mehr — weder für die 
Hochschulen noch für die Selbstverwaltungs-
organisationen der Wissenschaft. Wirkungs-
weise und Zielvorstellungen der Wissen-
schaftspolitik sind somit abhängig von den 
Zielvorstellungen der allgemeinen Politik 
... Diese Forschung nimmt damit vor allem 
eine gesellschaftsbezogene, zukunftsorientierte 
Funktion war. Aus diesem Grunde obliegen 
Gesellschaft und Staat besondere Pflichten ge-
genüber der Forschung un

13
d den sie durchfüh- 

renden Institutionen.“ )
Der Tenor des Vorschlags dieser Studien-
gruppe liegt darin, die Forschung soweit als 
möglich in eine veränderte, gesellschaftsinte-
grierte Hochschule zurückzuholen. Dieser Vor-
schlag wird voraussichtlich in nächster Zeit nur 
an einer Privathochschule oder einer neuge-
gründeten Hochschule mit neuer Organisation 
und Zielsetzung zu verwirklichen sein.

Das Problem der Forschung an einer Privat-
hochschule ist jedoch auch unter einem anderen 
Gesichtspunkt zu betrachten. Zur Zeit gibt es 
sehr viele Institute ,an' Universitäten und 
Hochschulen, die von der Wirtschaft, von Ver-
bänden oder Kommunen finanziert werden. 
Diese Institute, unter Leitung eines der Univer-
sität angehörenden Lehrstuhlinhabers, dienen 
in der Regel lediglich der zweckorientierten 
Forschung im Sinne ihrer Träger. Diese Insti-
tute profitieren zwar vom .Nimbus' der Univer-
sitäten, sind jedoch nicht deren Kontrolle unter-
worfen und dienen oft in geringem Maße der 
Ausbildung der Studenten. Ihr Anschluß an 
eine Universität ist von der traditionellen und 
gegenwärtigen Zielsetzung der Universität her 
sicher problematisch, fragwürdig und daher zu 
überprüfen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt 
deshalb auch eine Überprüfung der Stellung 
dieser Institute:



„Ein gemeinsames Kriterium für die Aufgaben 
der Institute, die diese Organisationsform 
haben, ist nicht erkennbar. Ebenso ist es 
schwer bestimmbar, welche spezifischen Auf-
gaben diese Form erfordern. Offenbar sind 
auch die Bedingungen, unter denen die Hoch-
schulen oder Hochschulverwaltungen rechtlich 
selbständigen Forschungseinrichtungen ge-
statten, sich als Institute ,an' der Hochschule 
zu bezeichnen, an
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 einer Reihe von Hochschulen 
nicht geregelt, jedenfalls scheinen sie von Ort 
zu Ort verschieden zu sein.“ )
Voraussichtlich wird in den nächsten Jahren 
die Rechtsstellung dieser Institute überprüft 
werden. Diese Institute, die aus verschiedenen, 
oft recht äußerlichen Motiven staatlichen Hoch-
schulen angegliedert sind, könnten in einer 
Privathochschule zusammengefaßt bzw. in sie 
integriert werden: „Grundsätzlich sollen die 
gruppengetragenen Forschungseinrichtungen 
stärker zur Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses eingesetzt werden, indem in 
ihnen Praktika und wissenschaftliche Qualifi-
zierungsarbeiten durchgeführt werden kön-
nen 15." )

Im Rahmen dieser Problemstellung ist auch zu 
verweisen auf die bestehenden Stiftungen von 
und für Hochschulen. Für die Bundesrepublik 
gibt es jedoch noch keine genaue Übersicht. 
Man schätzt jedoch bei einem angenommenen 
Gesamthaushalt der deutschen Hochschulen 
von vier bis fünf Milliarden DM pro Jahr den 
Anteil von Stiftungen auf sieben bis zehn 
Prozent. Eine Information des hessischen Kul-
tusministers über Stiftungseigentum an den

In der Bundesrepublik sind unter den gegebe-
nen verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
Gründungen von privatrechtlichen Stiftungs-
universitäten möglich. Zudem existieren be- 

Hochschuleinrichtungen des Landes Hessen ist 
jedoch aufschlußreich:
„Universität Frankfurt. Die Universität verfügt 
über die Erlöse aus 22 unselbständigen Stiftun-
gen mit einem Gesamtkapital von rund 2,1 Mil-
lionen DM. Die Stiftungen werden teils von 
der Universität, teils von der Stadt Frankfurt 
verwaltet. Es bestehen 13 selbständige Stiftun-
gen, die besonders aufgrund des Vertrages 
über die Gründung der Universität von 1912 
ihr bewegliches und unbewegliches Vermögen 
der Universität kostenlos zur Nutzung zur 
Verfügung stellen.
Universität Gießen. Es bestehen vier unselb-
ständige Stiftungen mit einem Gesamtvermö-
gen von 148 000,— DM.
Universität Marburg. Es bestehen zwei selb-
ständige Stiftungen mit einem Gesamtver-
mögen im Nennwert von rd. 900 000,— DM 
sowie elf un
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selbständige Stiftungen mit 
einem Gesamtvermögen im Nennwert von 
758 000,— DM.“ )
Für die Universität Frankfurt weist der ver-
hältnismäßig hohe Betrag darauf hin, daß die 
Universität ursprünglich im Jahr 1912 als 
Stiftungsuniversität gegründet wurde und 
noch heute Zuwendungen aus den Stiftungen 
Frankfurter Bürger erhält. Grundsätzlich ist 
jedoch dieser Übersicht zu entnehmen, daß 
auch Erträge aus bestehenden Stiftungen sowie 
die Nutzung unbeweglichen Vermögens zur 
Finanzierung der Arbeit an den bestehenden 
Universitäten beitragen. Auch die traditionel-
len Universitäten sind damit, wenngleich auch 
nur zu einem sehr geringen Teil der Gesamt-
finanzierung, Nutznießer von Stiftungen.

Die verfassunasrechtliche Situation

reits als kirchlich-theologische Hochschulen 
einige Privathochschulen, die allerdings nur 
der Ausbildung des theologischen Nachwuch-
ses dienen und deren Aufgabenbereich in Lan- 
desv Erfassungen und Konkordaten festgelegt 
ist.

16) Der Hessische Kultusminister, Informationen 
und Mitteilungen, 19. Mai 1969.

14) Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Aus-
bau der wissenschaftlichen Einrichtungen, Teil III, 
Bd. 1, S. 51.
15) Dietrich Urbach u. a., Forschung und For-
sch ngsförderung in der Bundesrepublik, a. a. O., 
S. 93.



Das Grundgesetz der Bundesrepublik enthält 
weder negative noch positive Äußerungen 
über private Hochschulen. Allerdings ist den 
Protokollen des Parlamentarischen Rates zu 
entnehmen, daß dessen Mitglieder sich gegen-
über privaten Hochschulen eher ablehnend 
verhielten und deshalb einen dem Art. 7,4 GG 
entsprechenden Passus über Privathochschulen 
ausklammerten. Das Grundgesetz verbietet je-
doch Privathochschulen nicht ausdrücklich; die 
positiven Artikel in einigen Landesverfassun-
gen widersprechen nicht dem Grundgesetz und 
lassen demzufolge Privathochschulen zu.

Bayern kennt als Hochschulen mit Sondersta-
tus nur kirchliche Hochschulen (Art. 150 Bay-
rische Verfassung). Privathochschulen der er-
wähnten Art sind deshalb zumindest proble-
matisch.

Baden-Württemberg legt sich in Art. 20 seiner 
Verfassung ausdrücklich auf staatliche Hoch-
schulen fest. Eine Verfassungsinterpretation, 
die private Hochschulen zuläßt, ist kaum mög-
lich.

Die Verfassungen von Hamburg und Berlin 
enthalten keine das Hochschulwesen tangie-
renden Artikel. Von der Praxis her wäre in 
Hamburg kaum, in Berlin nach den Erfahrun-
gen von amerikanischen Sondierungsgesprä-
chen her eine Privathochschule ebenfalls kaum, 
wie die gegenwärtige Situation aber zeigt, 
vielleicht möglich.

In Bremen wäre nach Art. 34 der Verfassung 
(„Die Hochschulen sind in der Regel staat-
lich.") eine Privathochschule zulässig, sie be-
dürfte jedoch eines Gesetzes. Die Auseinan-
dersetzungen seit 1961 um die Gründung der 
Universität Bremen haben immerhin dazu ge-
führt, daß im Gründungssenat und auch im 
Bundestag die Gründung einer Stiftungsuni-
versität in Bremen anstelle der geplanten 
staatlichen Universität in Erwägung gezogen 
wurde. Der Bildungssenator von Bremen, 
Thape, hatte diese Möglichkeit im Mai 1968 
angedeutet. Und auch nach Pressemeldungen 
vor einigen Monaten hat der Gründungs-
senat eine solche Entwicklung diskutiert.

Die niedersächsische Verfassung enthält keine 
Bestimmungen über das Hochschulwesen. Die 
Gründung einer Privathochschule nach Ver-
abschiedung eines entsprechenden Gesetzes 
wäre möglich.

Der Artikel 16 der Verfassung des Landes 
Nordrhein-Westfalen enthält keine Argumen-
tation für eine Privathochschule. Die politische 
Konstellation schließt wohl auch eine entspre-
chende Initiative aus, obwohl in Nordrhein- 
Westfalen in den kommenden zehn Jahren 
acht neue Universitäten gegründet werden 
sollen und der ehemalige nordrhein-west-
fälische Kultusminister Prof. Mikat als erster 
im Jahre 1965 die Errichtung von Privathoch- 
schulen vorschlug.

Im Land Rheinland-Pfalz sind Privathochsdiu-
len in der Verfassung ausdrücklich zugelas-
sen. Der Art. 30 lautet: „Privathochschulen 
als Ersatz für öffentliche Schulen, einschließ-
lich der Hochschulen, können mit staatlicher 
Genehmigung errichtet und betrieben wer-
den." Der derzeitige Kultusminister des Lan-
des, Dr. Vogel, unterstützt die Bemühungen 
um die Gründung einer Stiftungsuniversität 
nachdrücklich. Sein Land würde, auch aus geo-
politischen Gesichtspunkten, sicher einen gu-
ten Standort für eine Stiftungsuniversität bie-
ten.
Schleswig-Holstein hat in Artikel 7 seiner Ver-
fassung keine näheren Angaben über das 
Hochschulwesen des Landes. Eine Privatuni-
versität wäre möglich; ob opportun, erscheint 
fraglich.

Für Hessen läßt die Landesverfassung Privat-
hochschulen zu, auferlegt ihnen jedoch einige 
Bedingungen. Der Artikel 61 der Landesver-
fassung vom 22. Juli 1950 lautet: „Private 
Mittel-, höhere und Hochschulen und Schulen 
besonderer pädagogischer Prägung bedürfen 
der Genehmigung des Staates. Die Genehmi-
gung ist zu versagen, wenn die Privatschulen 
in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie 
in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer 
Lehrkräfte hinter den öffentlichen Schulen zu-
rückstehen, wenn sie eine Sondierung nach 
den Besitzverhältnissen der Eltern fördern 



oder wenn die wirtschaftliche und rechtliche 
Stellung nicht genügend gesichert ist. Das 
Nähere bestimmt das Gesetz."
In Hessen wäre damit grundsätzlich die Er-
richtung einer Stiftungsuniversität möglich. 
Das hierfür notwendige von der Verfassung 
vorgeschriebene Gesetz hat die Landtagsfrak-
tion der FDP, worauf noch zu verweisen ist, 
bereits im Inhalt angekündigt.
Für die von den Initiatoren geplante privat-
rechtliche Stiftungsuniversität sind von der 
Verfassungssituation her die Länder Nieder-
sachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, 
Bremen und Hessen besonders zu empfehlen. 
Allein von der Auslegung der Verfassung 
würden die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz

Im Pluralismus der Hochschulreformbestrebun-
gen findet das Modell einer privaten Hoch-
schule in den beiden letzten Jahren besonde-
res Interesse; die Diskussion setzte jedoch be-
reits vor fünf Jahren ein. 1964 sprach sich ein 
Vertreter der katholischen Kirche, der Aache-
ner Bischof Dr. Pohlschneider, auf dem 80. Ka-
tholikentag in Stuttgart für die Gründung 
einer privaten katholischen Universität an 
einer zentralen Stelle in der Bundesrepublik 
aus.
Ein Jahr später forderte der damalige nord-
rhein-westfälische Kultusminister Prof. Mikat 
dazu auf, im Rahmen einer breiten und grund-
legenden Bildungsreform eine .neue Univer-
sität' zu gründen, die von den organisierten 
gesellschaftlichen Gruppen, vor allem von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern, getragen wer-
den sollte. Die Angesprochenen vermuteten 
jedoch — zu unrecht —, daß der Staat lediglich 
die finanzielle Trägerschaft gesellschaftlichen 
Gruppen überantworten wolle und lehnten 
den Vorschlag ohne weitere Diskussion ab: 
„Kultusminister Mikat machte vor einiger Zeit 
den Vorschlag, die Finanzierung der deut-
schen Hochschulen teilweise aus privaten 
Quellen zu speisen. Uns scheint es bewun-
dernswert, welche Ideen produziurt werden, 

als beste Standorte für eine Privathochschule 
erscheinen.

Neben diesen verfassungsrechtlichen Erwä-
gungen bleibt in erster Linie die politische 
Diskussion von Interesse. Dabei dürfte auch 
von Bedeutung sein, daß die Forderung nach 
einer Stiftungsuniversität weder partei- noch 
landespolitisch geprägt ist. Die Möglichkeit 
einer außerstaatlichen Konkurrenz, die zu-
gleich Schrittmacherfunktionen übernehmen 
soll, interessiert die einzelnen Bundesländer 
und politischen Parteien gleichermaßen. Dabei 
muß jedoch betont werden, daß vor allem die 
liberale Partei das Modell einer außerstaat-
lichen, durch private Initiative geförderte Pri-
vathochschule besonders unterstützt hat,

Die bildungspolitische Diskussion 

um davon abzulenken, daß es Aufgabe des 
Staates ist, Wissenschaft und Forschung, Hoch-
schulen und Bildungswesen ausreichend mit 
Geld zu versorgen. Es fehlt eigentlich nur noch 
der Vorschlag, die Hochschulen sollten im 
Lotto spielen." )
Ähnlich lehnte damals die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände Mikats 
Vorschlag als „undurchführbar und abwegig" 
ab, während die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft erklärte, es sei eine Zumutung 
für den Steuerzahler, wenn er für die Gemein-
schaftsaufgabe der wissenschaftlichen Ausbil-
dung und Forschung „in k
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aritativer Weise" 

zusätzlich aufkommen müsse ).

1966 plädierte ein Vertreter der Industrie, 
Manfred Wahl von der Geschäftsleitung der 
Deutschen IBM, auf der Jahrestagung der deut-
schen Volks- und Betriebswirte in München 
für eine eigene Industrieuniversität. Wahl er-
neuerte seine Forderung im April 1968 und be-
gründete seinen Vorschlag insbesondere mit 
der unzureichenden Aus- und Weiterbildung 
des Industrie-Managements: „Je mehr ich dar-
über nachdenke, desto mehr komme ich zu der

17) DAG Korrespondenz, 3. 8. 1965.
18) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. 7. 1965. 



Überzeugung, daß nur eine eigenständige, 
großzügig ausgestattete .Stiftungsuniversität 
der deutschen Wirtschaft', frei von staatlichen 
Zuschüssen und damit Reglementierungen, die 
notwendige Flexibilität und Attraktivität für 
Lehrkräfte und Lernende haben wird, die er-
forderlich ist, um zu der notwendigen Breiten- 
und Tie 19fenwirkung zu kommen." )  öffentliche 
Reaktionen der Industrie waren jedoch nicht 
zu verzeichnen.
Als erster Politiker griff der Bildungsexperte 
der FDP-Bundestagsfraktion, Karl Moersch, das 
Problem auf einem Parteitag auf. Er wies auf 
die Notwendigkeit der Überwindung des staat-
lichen Hochschulmonopols hin und brachte da-
mit eine Grundlage für die weitgreifende Dis-
kussion ein. Moersch erklärte während des 
18. Parteitages der Freien Demokraten am 
3. April 1967 in Hannover: „Es sind große 
Aufgaben, riesengroße Aufgaben sogar, die 
gelöst werden müssen, wenn wir ein modernes 
leistungsfähiges Bildungswesen schaffen wol-
len. Ich fürchte fast, die staatlichen Instanzen 
allein sind dabei überfordert. Deshalb sollten 
wir entschlossen den Weg für die Privatini-
tiative ebnen, auch und gerade im Bereich der 
Hochschule und Wissenschaft. Warum eigent-
lich gibt es bei uns keine private Universität, 
warum kann sie nicht gegründet werden? Weil 
es keine großen privaten Stiftungen gibt wie 
in Amerika, weil es an den Geldmitteln fehlt, 
lautet die Antwort. Sie ist nur zum Teil rich-
tig. Eine private Universität, obwohl in eini-
gen Länderverfassungen zumindest rechtlich 
möglich, paßt nicht zur Tradition unseres Bil-
dungswesens.

Dennoch kann kein Zweifel daran bestehen, 
daß eine privatrechtliche und aus privaten 
Mitteln finanzierte Institution ein stimulieren-
des Element für alle Arten von Reformen in 
Lehre und Forschung sein könnte. Warum 
eigentlich sollte das Beispiel der so oft päd-
agogisch wegweisenden Privatschulen nicht in 
gewissem Umfang auch für den Hochschulbe- 
reich gelten können? Es wird einjewandt, daß

19)  Manfred Wahl, Wir brauchen eine Industrie- 
Universität, in: Die Zeit vom 19. 4. 1968. 

eine staatliche Anerkennung dieser Universi-
tät schwierig wäre. Zwei Dinge müssen hier 
klar unterschieden werden: die Staatsprüfun-
gen und die akademischen Prüfungen. Bei den 
Staatsprüfungen müßte es möglich sein, daß 
die staatlichen Prüfer genauso examinieren 
wie an den öffentlich-rechtlichen Anstalten 
wobei es der privaten Universität überlassen 
bliebe, zu bestimmen, in welcher Weise, auf 
welchem Weg das Prüfungsziel erreicht wird. 
Viel einfacher müßte es bei der akademischen 
Qualifikation sein. Die private Universität be-
stimmt selbt das Maß ihrer Anerkennung 
durch den wissenschaftlichen Leistungsnach-
weis derer, die sie absolviert haben. Die Pri-
vatuniversitätmuß auf ihren wissenschaftlichen 
Ruf sorgfältig achten, wenn sie ihre Geldgeber 
nicht enttäuschen und sich selbst nicht disqua-
lifizieren will.
Warum also kein Nebeneinander von öffent-
lich-rechtlicher und privater Hochschule? Das 
Haupthindernis in der Praxis wird die Finan-
zierung sein. Um so wichtiger ist es, durch ein 
verbessertes Stiftungsrecht, durch ein verän-
dertes Erbrecht und Steuerrecht den Anreiz für 
wirksame Privatstiftungen zu schaffen. Noch 
einmal: wenn keine staatlichen Mittel gefor-
dert werden, sollte der Staat auch hier der Pri-
vatinitiative freien Spielraum geben und freien 
Raum 

20

lassen. Ein Leistungswettbewerb muß 
gefördert werden, wo immer diese Förderung 
möglich ist." )
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
wissenschaftliche Forschung, von Heppe, un-
terstützte in einer Pressekonferenz im Februar 
1968 in Hannover die Initiativen für eine pri-
vatrechtliche Stiftungsuniversität nachdrück-
lich und bedauerte, daß hier die Stiftung 
Volkswagenwerk nicht initiativ geworden sei. 

Die Bundestagsfraktion der FDP griff diese 
Stellungnahme des Staatssekretärs auf und 
legte zur dritten Beratung des Bundeshaus-
halts 1968 einen Entschließungsantrag vor, in 
dem die Bundesregierung ersucht wurde,

20) Karl Moersch, Rationale Hochschul- und Wis-
senschaftspolitik, in: FDP-Information, XVIII. Bun-
desparteitag der Freien Demokraten in Hannover 
3. 4. 1967.



„1. entsprechend den Äußerungen des Staats-
sekretärs von Heppe vom Februar 1968 in 
Hannover in allen Gremien, in denen sie Ein-
fluß nehmen kann, die Gründung einer wis-
senschaftlichen Stiftungshochschule mit Mo-
dellcharakter nach Kräften zu fördern;

2. mit Nachdruck die Gründung einer wissen-
schaftlichen Hochschule in Bremen zu unter-
stützen;
3, die Rechtslage, insbesondere im Stiftungs- 
und Steuerrecht so zu ändern, daß sie einem 
Ausbau des Stiftungswesens im Bereich von 
Wissenschaft und Forschung nicht mehr ent-
gege 21nstehen." )
Bei der Bundestagsdebatte über Studenten-
unruhen und Hochschulreform am 7. Mai 1968 
vertrat Karl Moersch erneut seine Forderung 
nach einer Privathochschule: „Nun, ich glaube, 
wir sind in dieser Diskussion an dem Punkt, an 
dem wir uns überlegen müssen, ob es heute 
noch sinnvoll ist, das staatliche Bildungsmono-
pol im Hochschulbereich aufrechtzuerhalten ... 
Ich möchte ihnen dringend Vorschlägen, diesen 
Gedanken sehr ernst zu prüfen u
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nd uns auch 
in diesem Hause einmal speziell mit dieser 
Frage zu befassen." ) In seinen folgenden 
Ausführungen ging Moersch im einzelnen auf 
den Modellcharakter dieser Privathochschule 
ein und betonte, daß Bremen als Standort mög-
lich sei.

Die FDP hatte das ihr nahestehende „Institut 
für Politische Planung und Kybernetik" bereits 
zuvor beauftragt, ein Gutachten zur Entwick-
lung des Hochschulwesens in der Bundesrepu-
blik abzugeben und dabei auch die Gründung 
von Privathochschulen einzubeziehen. Der vom 
Institut vorgelegte und von den zuständigen 
Gremien der FDP übernommene Entwurf für 
ein Bundesrahmen-Hochschulgesetz wies den 
privaten Hochschulen folgende Aufgaben und 
Stellung zu:

»§ 29 Aufgabe und Stellung:
(1) Private Hochschulen müssen den Prinzi-

pien dieses Gesetzes, insbesondere den

3) Wissenschaftspolitischer Entschließungsantrag 
der FDP, in: fdk-tagesdienst, 3. April 1968.

§§ 1 und 2 genügen; sie sind in ein Hoch-
schulregister einzutragen.

(2) Sie können Teilbereiche der Wissenschaft 
und einzelne Studienstufen umfassen.

(3) Auch private Hochschulen müssen jede 
soziale Selektion vermeiden.

(4) Sie dürfen in den Anforderungen an die 
wissenschaftlichen Angestellten nicht hin-
ter denen öffentlich-rechtlicher Hochschu-
len zurückstehen.

(5) Sie müssen ausreichendes eigenes Vermö-
gen bzw. die Garantie regelmäßiger Zu-
wendungen haben. Sie haben Haushalts-
und Rechenschaftsberichte jährlich zu ver-
öffentlichen.

§ 30 Aufsicht
Private Hochschulen unterliegen der Fachauf-
sicht einer unabhängigen Kommissio
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n. Die 
Mitglieder der Aufsichtskommission werden 
vom Bundestag gewählt.“ )
In der beigefügten Begründung zu §§ 29 und 
30 wird die Bedeutung klar, die privaten Hoch-
schulen beigemessen wird. Hingewiesen wird 
aber auch auf die gemeinsam für staatliche und 
private Hochschulen verbindlichen Grundsätze. 
Es heißt dort:
„Nur wenige Länder lassen bisher in ihren 
Verfassungen private Hochschulen zu. Um Pri-
vatinitiativen zu ermuntern, um Reformver-
suche auch außerhalb des staatlichen Hoch-
schulwesens zu ermöglichen und dadurch Kon-
kurrenz zu schaffen, wird die Gründung pri-
vater Hochschulen generell erlaubt. Um Offen-
heit und Vergleichbarkeit zwischen den staat-
lichen Hochschulen und Hochschulen in priva-
ter Trägerschaft zu gewährleisten, werden die 
privaten Hochschulen an die Grundsätze dieses 
Gesetzentwurfs gebunden; dies betrifft die 
Aufgabenstellung und die Stellung im Hoch-
schulbereich sowie die Qualifikation der Stu-
dierenden und der wissenschaftlichen Ange-

22) Karl Moersch, Privste Modellhochschule, in: 
Das Parlament vom 15. 5. 1968, S. 5.
23) Wolfgang Heinz, Dietrich Urbach u. a., Hoch-
schulreform und Hochschulselbstverwaltung im de-
mokratischen Rechtsstaat, Bad Godesberg 1968, 
6. Abschnitt „Private Hochschulen“, S. 53. 



stellten. Darüber hinausgehende Vorschriften 
werden nicht erlassen, um den Spielraum pri-
vater Initiative und neuartiger Konzeptionen 
nicht einzuengen. Um eine Kontrolle der Pri-
vathochschulen zu ermöglichen, ohne sie dem 
direkten Einfluß der Kultusverwaltung auszu-
setzen, wird eine unabhängige Kommission ge-
bild 24et." )
Die angesprochenen Aufgaben der Hochschu-
len (§ 1) umfassen u. a.:
— Wissenschaft und Kunst durch Forschung, 
Lehre und Studium zu pflegen und zu verbrei-
ten,
— die gesellschaftlichen Auswirkungen der 
Wissenschaften aufzuzeigen und sie für die 
Verwirklichung freiheitlicher demokratischer 
Prinzipien einzusetzen,
— die Offenheit für alle, die entsprechende 
Qualifikationen besitzen, die Vorbereitung auf 
Funktionen und Positionen in der Gesellschaft, 
für die wissenschaftliches Arbeiten notwendig 
ist.
Die privaten Hochschulen gehören (nach § 2) 
wie die staatlichen in die tertiäre Stufe des Bil-
dungswesens, bauen auf Abschlüssen der End-
stufe des Sekundarschulwesens oder gleich-
wertigen Qualifikationen au

25
f und führen die 

Studierenden zu akademischen Examen ).
Im Januar 1969 legte die FDP-Fraktion des 
hessischen Landtages einen Gesetzentwurf für 
privatrechtliche Hochschulen vor, der auf dem 
Artikel 61 der Verfassung des Landes Hessen 
basierte und einzelne Punkte des Rahmen-
gesetzentwurfes des FDP-Bundesvorstandes 
näher erläuterte. Zur rechtlichen Stellung einer 
Privathochschule sieht dieser Entwurf eines 
.Privathochschulgesetzes' vor, daß die privat-
rechtlichen Hochschulen in ein beim Register-
gericht einzurichtendes Privathochschulregister 
einzutragen sind und die privatrechtlichen 
Hochschulen der Fachaufsicht einer unabhängi-
gen Kommission unterliegen, deren Mitglieder 
vom Landtag gewählt werden, die Hälfte aber 
nicht Mitglieder des Landtages sein darf. Sie 

soll aus 11 Mitgliedern bestehen. Vorsitzender 
ist der Kultusminister oder sein Stellvertreter 
Aufgabe der Kommission ist, fachlich die Ein-
haltung dieses Gesetzes zu prüfen. Werden die 
gesetzlichen Bedingungen erfüllt, „so ist die 
Hochschule staatlich anerkannt und kann aka-
demische Prüfungen durchführen und akade-
mische Titel verleihen". Damit ist sie den 
„staatlichen Hochschulen und deren Studien-
ordnungen gleichrangig und hat das Recht
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, in 
der Westdeutschen Rektorenkonferenz oder 
gleichwertigen Institutionen vertreten zu 
sein" ).
Der von der FDP-Bürgerschaftsfraktion Bre-
men vorgelegte Gesetzentwurf über die Uni-
versität Bremen sieht in ähnlicher Weise eine 
Rechtsgrundlage für die Gründung einer Pri-
vathochschule vor274). Die Bremer FDP orien-
tierte sich bei diesem Gesetzentwurf auch an 
der aktuellen Diskussion um die Gründung der 
Universität Bremen. „Der Bremer Bildungs-
senator hat in einem Appell an die Länder den 
Gedanken einer Stiftungsuniversität mit Be-
teiligung des Bundes, der schon vor Jahren 
einmal im Gespräch war, wieder aufgegriffen. 
Man 
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sollte diesen zunächst etwas abstrakt 
wirkenden Plan in einen konkreten Entwurf 
verwandeln. Vielleicht bekäme er dadurch 
mehr Anziehungskraft." ) Dazu kam es aber 
nicht.

24) Vgl. Wolfgang Heinz u. a., a. a. O., Begründung 
zu §§ 29 und 30, S. 72 f.
25) Ebenda, S. 40.

26) Entwurf für ein Privathochschulgesetz des Lan-
des Hessen. Vorgelegt von der Fraktion der FDP, 
Wiesbaden, Januar 1968.
27) Gesetzentwurf über die Universität Bremen, in: 
Sofortprogramm der Bremer Freien Demokratischen 
Partei zur Bildungspolitik, Bremen 1969.
28) Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 3 . 5. 1968.
29) Frankfurter Rundschau vom 22. 5. 1968, S. 5.

Der Vorstand des Verbandes Deutscher Stu-
dentenschaften begrüßte zwar grundsätzlich 
eine Privathochschule als Reformmodell, mel-
dete aber einige Bedenken an: „Der VDS ist 
nicht gegen Pläne für eine private Modell-
universität, glaubt aber, daß deren Verwirk-
lichung zu 29lange dauern würde." )
Von Seiten der CDU wurde die Projektion 
einer Stiftungsuniversität grundsätzlich be-
grüßt. Der Kultusminister des Landes Rhein-



land-Palz, Dr. Bernhard Vogel, brachte in ver-
schiedenen Diskussionsbeiträgen neue Vor-
schläge für eine Reform des Hochschulwesens 
durch das Modell einer Privathochschule ein: 
„Die Grundfigur von mir ist, daß, wenn alles, 
was über Demokratie und Pluralismus im 
Augenblick gesagt wird, einen wahren Kern 
hat, es nicht nur im Bereich der Schule, son-
dern erst recht im Bereich der Hochschule 
einen gesellschaftlichen Wettbewerb geben 
muß. Daß wir das staatliche Schulmonopol des 
19. Jahrhunderts nicht mehr brauchen können, 
wird langsam Allgemeingut. Ich meine, daß 
wir aber auch ein Hochschulmonopol in dieser 
Form nicht mehr brauchen können, zumal es 
ganz offensichtlich dem Staat außerordentlich 
schwerfällt, den kranken Patienten Hochschule 
gesund zu bekommen. Ich kann mir aber vor-
stellen, daß durch eine Konkurrenz, indem sich 
ja eine Hochschule herausbildet, die frei ist 
von einer ganzen Reihe von staatlichen Bin-
dungen, daß durch eine solche Konkurrenz 
auch ein Gesundungsprozeß für die staatliche 
Hochschule eingeleitet wird. Um ein Beispiel 
zu nennen: Nichts würde eine private Hoch-
schule zwingen, ihren Dozenten, ihren Profes-
soren den Status von Beamten zu geben. Sie 
könnte, und hier ist der Markt glaube ich 
nicht schlecht, Wissenschaftler auf fünf oder 
sieben Jahre verpflichten, zu einem entspre-
chend hohen Gehalt, zu einem Vertrag, der 
verlängert werden kann, der aber solchen 
Kräften dann auch die Rückkehr an ihr bishe-
riges Tät 30igkeitsfeld ermöglicht." )

An einer anderen Stelle dieses Interviews be-
tonte Minister Dr. Vogel nochmals die ange-
strebte Konkurrenz- und Modellsituation: „Ich 
möchte die Stiftungsuniversität nicht mit der 
Aufgabe belasten, den staatlichen Universitä-
ten vorzumachen, wie sie es machen sollen. 
Sondern ich möchte sie nur in die Konkurrenz 
schicken mit den anderen Universitäten. Mag 
sein, daß sie im Laufe der Zeit auch Modelle 
entwickelt, die dann von staatlichen Univer-
sitäten übernommen werden könnten. Aber

30) Die Universitäten brauchen Konkurrenz, Publik 
vom 29. 11. 1969, S. 15.

mein erster Impuls dafür, um es noch einmal 
klar zu betonen, ist, daß eine mündig ge-
wordene Gesellschaft sich meiner Überzeu-
gung nach auch in diesem Bereich 
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aus der 
alleinigen Zuständigkeit des Staates lösen 
soll." )

Unterstützt wurde Kultusminister Vogel in 
seinen Vorstellungen von anderen kulturpo-
litischen Sprechern der CDU, Dr. Abelein, Dr. 
Dichgans und dem zuständigen Referenten 
Bergsdorf. Eine entscheidende Förderung er-
hielt die Diskussion um die Stiftungsuniversi-
tät durch die Vorschläge zur Konzeption, Fi-
nanzierung und Institutionalisierung der Pri-
vathochschule des „Berliner Bildungspoliti-
schen Arbeitskreises" ). Waren dessen Vor-
stellungen auch nur temporär von Bedeutung, 
so brachten sie doch inhaltliche Vorstellungen 
zur Konzeption der Stiftungsuniversität und 
gleichzeitig einen Beitrag zur allgemeinen 
Hochschulreformdiskussion. Eine erste Diskus-
sion wurde im November 1968 in der Evange-
lischen Akademie Loccum33 ), eine zweite im 
September 1969 in der Theodor-Heuss-Akade-
mie in Gummersbach veranstaltet. Bei diesen 
Tagungen traten auch die widersprüchlichen 
Meinungen der Vertreter der großen Stiftun-
gen und der Wissenschaft zutage.

31) Ebenda.
32) Vgl. „Entwurf einer Stiftungsuniversität. Der 
Plan des Berliner Bildungspolitischen Arbeitskrei-
ses", Handelsblatt vom 2. 12. 1968, S. 17. Ferner 
Dietrich Urbach, Modell einer privaten Stiftungs-
universität, X-Informationen, Berlin 12. 8. 1968.
33) Vgl. Die Finanzierung öffentlicher Aufgaben. 
Loccumer Protokolle 24/1968.

Der Generalsekretär des Stifterverbandes für 
die deutsche Wissenschaft unterstützte die Ini-
tiative für eine Stiftungsuniversität, warnte 
jedoch vor einer Vermischung mit einer staat-
lichen Finanzierung. Prof. Dr. Sohn, damals 
Vorstandsmitglied der Alfred Krupp von Boh-
len und Halbach-Stiftung, jetzt Staatssekretär 
im Entwicklungshilfe-Ministerium, unterstützte 
die Konzeption des „Berliner Bildungspoliti-
schen Arbeitskreises". Prof. Sohn führte an 
anderer Stelle aus: „Die Kompetenz des Staa-
tes und seiner Organe für das Hochschulwesen 



kann gewiß nicht in Frage gestellt werden. 
Andererseits ist der Staat jedoch gut beraten, 
wenn er auch solche Initiativen in seine Über-
legungen zur Reformation des Hochschulwe-
sens einbezieht, die nicht von ausschließlich 
staatlichen, sondern auch von privaten Hoch-
schulmodellen ausgehen. Entscheidende Ver-
änderungen im Hochschulwesen — vor allem 
in der Hochschulverfassung — können mei-
nes Erachtens nur von außen eingeleitet und 
verwirklicht werden. Die für die bisherige 
Struktur des Hochschulwesens und damit auch 
für seine Mängel verantwortlichen Personen 
und Institutionen haben sich so stark mit den 
geltenden Prinzipien und Ordnungen identifi-
ziert, daß sie eine wirklich durchgreifende Ver-
änderung selbst kaum vornehmen können: Sie 
würd
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en damit ja ihre eigene Leistung und 

ihr eigenes Konzept in Frage stellen." )

Der Gründungstektor der Universität Biele-
feld, Prof. Mestmäcker, äußerte dagegen 
grundsätzliche Vorbehalte gegen eine Privat-
universität und forderte eine konzentrierte 
Reform an den bestehenden Universitäten. 
Vertreter der Stiftung Volkswagenwerk berie-
fen sich bei der Ablehnung der Stiftungsuni-
versität vor allem auf finanzielle Erwägungen.

In den am 5. Februar 1970 vom Bundesmini- 
sterium für Bildung und Wissenschaft Vorge-
legten 14 Thesen zur Vorbereitung eines Hoch-
schulrahmengesetzes war die Möglichkeit, pri-
vate Hochschulen Zu errichten, vorgesehen. 
Nach These 1 Absatz 4 können die Länder Ein-
richtungen, die nicht von ihnen getragen wer-
den, „als Hochschulen anerkennen, wenn ihre 
Aufgaben denen der staatlichen Hochschulen 
entsprechen und ihre Struktur die Wahrneh-
mung dieser Aufgabe gewährleistet. In diesem 
Fall gelten die Bestimmungen des Gesetzes 
sinngemäß, soweit sie nicht an den staatlichen 
Charakter der Hochschulen gebunden sind." 
Nach These 4 sollte die Anerkennung einer 
privaten Hochschule von der Stellungnahme

34) Karl-Heinz Sohn, Außerstaatliche Initiativen zur 
Hochschulgründung, in: Die neue Gesellschaft, 1969, 
H. 1, S. 48.

einer zentralen Stelle abhängig gemacht wer-
den 35 ).
Auffallend jedoch ist, daß in dem Hochschül. 
rahmengesetzentwurf des Bundesministetiums 
für Bildung und Wissenschaft im Juli 1970 ent-
sprechende Formulierungen, die private Stif-
tungs-Hochschulen ermöglichen, fehlen. In 
der Begründung zu § 7 „Rechtsstellung 
der Hochschulen" wird sogar ausdrücklich 
festgestellt, daß Hochschulen Einric

36

h
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tungen 
des Staates sind und der Staat als Träger der 
Hochschulen die Verantwortung und die Pflicht 
für ihre finanzielle Ausstattung hat ). Audi 
im Referentenentwurf vom 2. Oktober 1970 
ist keine Formulierung enthalten, die die 
Gründung privater Hochschulen ermöglicht, 
bzw. zuläßt ).  Im Entwurf des Hochschulrah-
mengesetzes sind Hochschulen in Form priva-
ter Stiftungen in § 54 jedoch kurz angespro-
chen.
Diese Änderung geschah nicht zuletzt aufgrund 
des scharfen Protestes und des harten Wider-
standes det Studentenverbände gegen die Er-
richtung privater Hochschulen. In diversen 
Studentenzeitschriften wurde U. a. an entspre-
chenden Formulierungen kritisiert, nach deneh 
private Einrichtungen in den Geltungsbereich 
des Hochschulrahmengesetzes fallen könnten. 
Die Deutsche Studentenunion (DSU) befürch-
tete, daß es sich in These 1 (4) um „sogenaiinte 
Stiftungsuniversitäten“ handeln könnte, und 
wandte sich wiederholt gegen solche Einrich-
tungen, gestand aber zu, wenn sich Einrich-
tungen von Stiftungsuniversitäten nicht ab-
wenden ließen, zumindest gewährleistet sein 
müßte, „daß der Stifter keinen Einfluß auf die 
Entscheidungsfreiheit der Hochschule ausüben

35) 14 Thesen zur Vorbereitung eines Hochschul-
rahmengesetzes. Leitlinien des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft, in: Bulletin des Presse- 
und Informationsamtes, Nr. 18, S. 169, Bonn 11. 2 
1970, Z 1988 B.
36) Der Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft, Entwurf eines Hochschulrahmengesetzes, 
Stand 1. Juli 1970; Entwurf der Begründung zum 
Refetentenentwurf des Hochschulrahmengesetzes 
nach dem Stand vom 1. Juli 1970.
37) Entwurf eines Hochschulrahmengesetzes, Stand 
2. Oktober 1970.



kann". Darüber hinaus müsse sichergestellt 
werden, „daß ihre Struktur nicht zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben ausreicht, s
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ondern diese 
Struktur einer demokratisch organisierten 
Hochschule entspricht" ).

Noch radikaler abgelehnt und bekämpft wurde 
der Versuch, private Einrichtungen im Hoch-
schulbereich zu schaffen und anzuerkennen, 
vom Verband Deutscher Studentenschaften 
(VDS) und dem Sozialdemokratischen Deut-
schen Hochschulbund (SHB). Ihr Mißtrauen 
richtete sich grundsätzlich gegen ein Ausbil-
dungssystem und ein Forschungswesen, das 
noch mehr auf die „Bedürfnisse der kapitali-
stischen Gesellschaft zugeschnitten“ werden 
solle. Den staatlichen Einrichtungen wird so-
gar vorgeworfen, als „quasi-Privatuniversitä- 
ten“ zu fungieren und in Forschung (insbeson-
dere durch die Drittmittelforschung) und Aus-
bildung Zulieferer für die „profitmaximieren-
de" Industrie zu sein, Industrie- und Kriegs-
forschung zu betreiben und eine angepaßte 
Elite „hera
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uszufiltern" sowie unkritische 
Hochschulabsolventen für die Wirtschaft und 
den Staat zu produzieren ).

Neutral und sachlich kommentierend nahm 
die Bundesassistentenkonferenz (BAK) die An-
erkennung nicht-staatlicher Einrichtungen zur 
Kenntnis (These 1 [4]), forderte aber, daß sie 
„neben gleichen Aufgaben eine Struktur und 
Rechtsform voraussetzte", welche die „Frei-
heit der Forschung, der Lehre und des Ler-
nens gewährleistet". Zur Anerkennung soll die 
Stellungnahme einer Bundeshochschulkonfe-
renz eing 40eholt werden ).
Mit der Gründung des Wissenschaftszentrums 
GmbH in Berlin41) am 3. Februar 1969 wurde 

38) Deutsche Studenten Union, 14 Antithesen zur 
Vorbereitung eines Hochschulrahmengesetzes, 
Bonn, März 1970.
39) Verband deutscher Studentenschaften, Vorläu-
fige Kritik der Thesen zum Hochschulrahmengesetz, 
Bonn, 24, 2. 1970. Stellungnahme des SHB zu 
Leussinks Thesen.
40) Bundesassistentenkonferenz, Antithesen zum 
Hochschulrahmengesetz in der 5. Vollversammlung, 
Bonn, März 1970.
41) Siehe hierzu u. a.: Die GmbH-Universität für 
die Mandarine der Zukunft, Sonderdruck der Mar-

von namhaften Vertretern aus Industrie und 
Politik ein in der Diskussion heiß umstritte-
ner Versuch unternommen, private Initiati-
ven im Wissenschaftsbereich zu realisieren. 
Dieses neueste, größte und gleichsam umstrit-
tenste Projekt im Bereich von Forschung und 
Ausbildung steht in der Reihe vieler anderer 
Realisierungsversuche: Gründung einer privat-
wirtschaftlichen Volkswirtschaftsuniversität in 
Düsseldorf 1968, Aufbau einer Management- 
Universität in Kassel, Errichtung einer Mana-
gement-Fakultät in Augsburg, Gründung einer 
„Elite-Universität" für das Rhein-Ruhr-Gebiet 
in Essen und verschiedene Realisierungsan-
sätze, etwa: Universitätsseminar der Wirt-
schaft in der Universität Köln, Stiftungslehr-
stühle und Stiftungen für Forschungsprojekte 
an staatlichen Universitäten.
Einen völlig neuen Aspekt in der Diskussion 
um die nicht-öffentliche Hochschule bringt der 
am 15. Juni 1971 veröffentlichte Vorschlag der 
vom Verteidigungsminister eingesetzten 
„Kommission zur Neuordnung der Ausbildung 
und Bildung in der Bundeswehr". Die Kommis-
sion unter Leitung von Prof. Ellwein schlug 
vor, in Hamburg und München bundeswehr-
eigene Hochschulen zu errichten. Das Studium 
an den direkt dem Verteidigungsminister un-
terstehenden Hochschulen soll nach drei Jah-
ren zu einem Diplom führen; die drei Studien-
jahre sollen zeitlich acht Semestern entspre-
chen.
Das Studium an den Bundeswehrhochschulen 
soll auf die praktischen Anforderungen der 
Bundeswehr vorbereiten. Eine Hochschule für 
technische Disziplinen bietet Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Bauingenieurwesen sowie Luft- 
und Raumfahrttechnik, die zweite für Führung 
und Organisation Ausbildungsgänge in Be-
triebswissenschaft, Organisationswissenschaft, 
Informatik und Pädagogik.
Die Hochschulen werden nur eine Teilautono-
mie erhalten; die Ergänzung des Lehrkörpers

burger Blätter, 15. 5. 1970 (mit Dokumentation). 
Wissenschaftszentrum Berlin GmbH, in: Presse-
dienst des Bundesministeriums für Bildung und 
Wissenschaft, Nr. 10/70, 13. Mai 1970. 



z. B. bleibt dem Verteidigungsministerium Vor-
behalten. Der Zugang steht nur Angehörigen 
der Bundeswehr offen.
Die vorgeschlagene Errichtung bundeswehr-
eigener Hochschulen würde nach diesem Kon-
zept nicht dem Hochschul-Rahmengesetz des 
Bundes entsprechen: die Hochschulen haben 
keine wissenschaftliche Autonomie; der Zu-
gang steht nicht allen qualifizierten Studien-
willigen offen und zudem bleibt fraglich, ob 
Bundeswehr-Hierarchie und Gehorsamspflicht 
der Freiheit von Lehre und Studium entspre-
chen.

Die Konzeption der Bundeswehr-Hochschulen 
widerspricht damit den wichtigsten Forderun-
gen der Befürworter einer nicht-öffentlichen 
Hochschule, nach denen die private Hochsdiule 
wissenschaftlich und haushaltspolitisch auto-
nom, allgemein zugänglich und nicht einem 
bestimmten Personenkreis Vorbehalten sein 
soll.
Im Mai 1971 haben der Verband der Kriegs-
beschädigten, Kriegshinterbliebenen und So-
zialrentner Deutschlands und die Heidelberger 
Stiftung Rehabilitation vorgeschlagen, auf 
privater Basis eine Gesamthochschule für Be-
hinderte zu errichten. Neben den von der 
Stiftung Rehabilitation bereits geschaffenen 
400 Fachhochschulplätzen sollen weitere 600 
Studienplätze im universitären Bereich errich-
tet werden. An dieser Gesamthochschule sol-
len in erster Linie Studenten mit Lähmungen 
aller Art und andere Schwerbehinderte studie-
ren können.
Hochschullehrer der Freien Universität Berlin 
hatten im Februar 1971 erwogen, die medizi-
nischen Fachbereiche aus der Freien Universi-
tät auszugliedern und in Berlin eine „Freie 
Medizinische Akademie" zu errichten. Dieser 
Vorschlag wird von 52 der 59 Klinikdirektoren 
und Abteilungsleitern getragen, die befürchten, 
daß der Medizin im Universitätsbereich von 
„sachfremden, zum Teil ideologisierten Instan-
zen und Gremien Strukturen und Organi-
sationsformen aufgezwungen werden, die zur 
Minderung der Krankenversorgung, der Lehre 
und der Forschung führen". Die vorgeschla-

gene Akademie sollte eine medizinische Ge-
samthochschule sein und damit ein erstes Mo-
dell für die akademische Ausbildung nichtärzt. 
licher medizinischer Mitarbeiter.

Bei der Eröffnung des 20. Deutschen Kongres-
ses für ärztliche Fortbildung am 2. Juni 1971 
in Berlin wurde kritisiert, daß der Staat zu-
wenig Ausbildungsplätze für Zahnmediziner 
bereitstelle. Professor Gotthard Schettler (Hei-
delberg) schlug deshalb vor, auch in der Bun-
desrepublik private Ausbildungsstätten für 
Zahnmediziner nach amerikanischem Muster 
zu errichten.
Am 24. Juni 1971 verabschiedete der Bundes-
tag ein Gesetz, mit dem die Ausbildungsvor-
schriften für den juristischen Nachwuchs ge-
ändert wurden. In dieses Gesetz wurde der 
Vorschlag des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Hans Dichgans aufgenommen, nach dem neben 
den Universitäten private Rechtsschulen an 
der Ausbildung der Juristen mitwirken kön-
nen. Der Besuch dieser Privathochschulen kann 
bis zu einem Jahr auf ein Universitätsstudium 
angerechnet werden. Die bisher von den Stu-
denten vielfach besuchten, offiziell nicht an-
erkannten Repetitorien können nach dem 
neuen Gesetz von den Landesjustizministem 
künftig als private Rechtshochschulen aner-
kannt werden. Mit diesem Gesetz ist erstmals 
in der Bundesrepublik das staatliche Ausbil-
dungsmonopol für Juristen vor der Referen-
darprüfung durchbrochen.

Auf einen weiteren Ansatz zu einer Privat-
hochschule in der Bundesrepublik sei kurz 
hingewiesen. Die private Ingenieurschule für 
Bergwesen in Bochum wird von der west-
fälischen Berggewerkschaftskasse, einer Ge-
meinschaftsorganisation des Ruhrkohlenberg-
baus, getragen. Es wird erwogen, nach der 
bevorstehenden Umwandlung in eine Fach-
hochschule diese Institution zu einer privaten 
Gesamthochschule auszubauen.
Einen aktuellen Überblick über den Stand der 
Diskussion über private Initiativen im Hoch-
schulbereich gab zuletzt die Jahrestagung des 
Deutschen Verbandes Technisch-Wissenschaft-
licher Vereine am 12. Juli 1971 in Düsseldorf, 



die unter dem Thema stand „Nichtstaatliche 
Initiativen zur Förderung von Wissenschaft 
und Ausbildung".
Das Wissenschaftszentrum entstand mit dem 
erklärten Ziel, das wissenschaftliche und kul-
turelle Leben in Deutschland zu fördern, das 
man durch die harten Auseinandersetzungen 
an den deutschen Universitäten gefährdet sah. 
Gesellschafter dieser Unternehmung sind: Dr. 
W. Pohle, Dr. A. Möller, A. Horten, Prof. Dr. 
Dr. h. c. S. Balke, Prof. G. Stein, F. Amrehn, 
F. v. Eckardt, L. Pieser, Dr. K. P. Scholz, 
A. Voelker, Dr. J. B. Gradl, E. Franke, H. 
Hermsdorf, G. Jahn, F. Seume, H. W. Rubin; 
Geschäftsführer wurde Dr. G. Brand.

Konzipiert wurde das Wissenschaftszentrum 
als „verhaltenswissenschaftliche Privatuniver-
sität“. Von den vorgesehenen acht Projekten: 
Deutsche Fakultät, Deutsches Kolleg, Interna-
tionales Zentrum für fortgeschrittene Studien, 
Berlin-Preis der deutschen Wissenschaft (3 mal 
100 000 DM im Jahr), Institut für Linguistik und 
Lebensweltforschung, Institut für Urbanistik, 
wurden bisher nur das Institut für Friedens- 
und Konfliktforschung und das Internationale 
Institut für Management und Verwaltung ver-
wirklicht. Die Anfangsfinanzierung geschah 
durch private Spenden der Gesellschafter in 
Höhe von 107 000 DM. Vom Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft wurden für Ende 
1969/Anfang 1970 ca. 260 000 DM zur Ver-
fügung gestellt. Außerdem sollte eine Finan-
zierung mit 2,5 Millionen für das Jahr 1970 er-
folgen. Erst ein Jahr nach der Gründung wurde 
das Vorhaben in der Öffentlichkeit bekannt. 
Die Berliner Universitäten, WRK, BAK und 
GEW und andere Gruppen und Institutionen, 
Wissenschaftler, Studentenverbände etc. be-
kämpften und boykottierten das Projekt.

Eine weitere Unterstützung des Management- 
Instituts durch das Bundesministerium für Bil-
dung und Wissenschaft wurde daraufhin von 
folgenden Voraussetzungen abhängig gemacht, 
die deutlich auf die Problematik verweisen: 
Vereinbarung und Zusammenarbeit mit der 
Technischen und Freien Universität in Berlin; 
die innere Struktur des Instituts müsse die Un-

abhängigkeit der wissenschaftlichen Arbeit 
unter verantwortlicher Mitwirkung seiner Mit-
arbeiter gewährleisten; Anstellungsverfahren 
hätten über öffentliche Ausschreibungen zu er-
folgen und der internationale Charakter müsse 
in der Zusammensetzung seiner Mitarbeiter 
deutlich werden. Die staatliche Förderung des 
Wissenschaftszentrums wurde von den Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrates abhängig 
gemacht.

Die Gründung des Wissenschaftszentrums 
zeigt deutlich die Problematik, die Motive und 
die Wesensmerkmale der Konzeption, private 
Einrichtungen im Hochschulbereich für Aus-
bildung, Forschung und Wissenschaft zu schaf-
fen. Nicht von ungefähr aber geriet die Grün-
dung des Wissenschaftszentrums ins Kreuz-
feuer der Kritik. Es wurde hier versucht, eine 
private, aus öffentlichen Mitteln unterstützte 
„Industrie-Universität" bzw. Elite-Universität 
zu errichten. Forschung und Lehre sollten 
getrennt werden, durch Promotions- und Ha-
bilitationsrecht aber den anderen Universitäten 
gleichgestellt werden. Sie wurde aber als Kon-
kurrenz, als Gegenuniversität empfunden. Der 
Exklusivitätscharakter, die hohen Dotierungen, 
Domestizierung der Wissenschaft durch Wis-
senschaftsprominenz, die vorgesehenen Elite- 
Studiengänge etc. waren hinreichende Gründe 
für den Widerstand.

Es war unklug, unter Geheimhaltung, ausge-
rechnet in Berlin in der Zeit tiefgreifender und 
politisierter Universitätsreformen, eine von der 
Industrie getragene Wissenschaftseinrichtung 
zu gründen. Dieses Projekt entspricht keines-
wegs dem idealtypischen Modell einer Stif-
tungsuniversität.

Eines der letzten Gespräche, in denen die Pro-
blematik und Chancen der Stiftungsuniversi-
täten zwischen Wirtschaftlern und Wissen-
schaftlern zur Sprache kam, fand am 7. Juli 
1970 in Köln statt. In diesem Jahresgespräch 
Wirtschaft/Wissenschaft der Walter Raymond- 
Stiftung mit dem Thema „Phänomen Sozialkri-
tik — Objekt Wirtschaft" wurde deutlich, 
welche Bedeutung Vertreter der Wirtschaft 
dieser Thematik beimessen. Dabei kam zum 



Ausdruck, daß man in Wirtschaftskreisen be-
stimmte Schwerpunkte in Forschung, Lehre 
und Ausbildung in einer solchen privaten In-
dustrie-Universität verwirklicht sehen möchte. 
Während man in der Wirtschaft auf der einen 
Seite kritisch, auf der anderen Seite aber 
mit größerer Bereitschaft in der Diskussion 
einer Stiftungsuniversität gegenüberstand, war 
bei den Professoren mehr Skepsis vorhanden. 
Im folgenden einige Stimmen zur Problematik: 
Ausgehend von einer Analyse und der Funk-
tion des Ordnungsbegriffs in der Sozialkritik 
und der Frage nach der Rolle des Intellektuel-
len in der derzeitigen Gesellschaft übte Prof. 
Dr. Balke Kritik an der quantitativen Bildungs-
politik und der Extrapolation des Status quo. 
Aufgabe der Wirtschaft sei es, zu einer quali-
tativen Bildungspolitik beizutragen und das 
Humboldtsche Bildungssystem zu überwin-
den, das dadurch gekennzeichnet sei, daß der 
Staat Bildungssysteme anbot, damit die Wirt-
schaft das Sozialprodukt zur Existenz des Vol-
kes leisten konnte. Dieses System stehe der 
Wirtschaft nicht mehr zur Verfügung und die 
gegenwärtige Bildungspolitik biete keine hin-
reichenden und entsprechenden Möglichkeiten 
an, so daß sie zur Selbsthilfe greifen und 
Ubergangsmöglichkeiten schaffen müßte. So 
seien Laufbahnen für Abiturienten und Kon-
kurrenzeinrichtungen für die bestehenden 
Hochschulen, vor allem in den Fächern, die 
nicht mehr oder noch nicht gelehrt werden, zu 
erstellen. Die nicht unerheblichen Kosten müß-
ten dafür aufgebracht werden. Dafür seien 
— wie für andere Investitionen — steuerliche 
Erleichterungen notwendig. Steuermittel für 
solche Bildungseinrichtungen direkt einzuset-
zen, sei besser, als ein kompliziertes Steuer-
verteilungssystem in die Hochschulen zu ge-
ben, die damit nichts mehr anfangen könnten. 
Peter von Siemens war der Ansicht, daß die 
Wirtschaft zunehmend zu der Auffassung über 
die Notwendigkeit einer Stiftungsuniversität 
komme. Diese Meinung vertrete auch der Vor-
sitzende des Wissenschaftsrates, Prof. Lüst. 
In diesem Zusammenhang kritisierte Peter von 
Siemens die mangelnde Berufsplanung und 
-Beratung, die mangelnde Kenntnis der wirt-

schaftlichen Zusammenhänge und des Wesens 
der Wirtschaft wie die daraus resultierende 
Fehlinterpretationen, insbesondere an den 
Technischen Hochschulen.
Mit großen Bedenken stand jedoch Prof. Dr. 
Rüthers der Stiftungsuniversität gegenüber. Er 
sah sie nicht als einen möglichen Ausweg aus 
der derzeitigen Universitätssituation. Eine Stif-
tungsuniversität sei nicht in der Lage, das ge-
samte Bildungssystem aufzufangen und zu re-
formieren und zur Lösung des gesamtgesell-
schaftlichen Problems der Bildungskatastrophe 
beizutragen. Lediglich für einen bestimmten 
Kreis von Unternehmern sei es möglich, in 
einer solchen Stiftungsuniversität Führungs-
kräfte auszubilden. Hinter der Meinung Pro-
fessor Rüthers steht die Befürchtung, daß die 
staatliche Universität die letzten noch vorhan-
denen Widerstandskräfte verliert und daß 
sich die Revolutionierung der Hochschulen und ; 
der Abbau des Leistungsprinzips sich dann 
noch schneller vollziehen würden. Er warnt 
vor allzu viel Sympathie für die private Stif-
tungsuniversität und spricht sich für eine Ent-
kräftung der revolutionären Angriffe in den 
bestehenden Institutionen aus. Seine Alter-
native zur Stiftungsuniversität ist das Heraus-
treten gesellschaftlicher Gruppen aus der bil-
dungspolitischen Passivität.
Die Konzeption einer privatrechtlichen Univer-
sität in der Bundesrepublik wird grundsätzlich 
von den politischen Entscheidungsträgern ak-
zeptiert. In einer kurzen Diskussion unter Teil-
nahme von Vertretern aller Parteien im Bun-
destag aufgrund einer Anfrage der FDP wurde 
die Privathochschule prinzipiell unterstützt. 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
wissenschaftliche Forschung, von Heppe, be-
tonte dies ausdrücklich: „Es ist anzustreben, 
daß zur Gewinnung der erforderlichen Kapa-
zität weitere neue Hochschulen gegründet wer-
den. In diesem Zusammenhang ist auch der Ge-
danke einer privaten Hochschule seit einiger 
Zeit mehrfach erörtert worden ... Bei den heu-
tigen Kosten einer Universität würde eine pri-
vate Universität wahrscheinlich sehr bald auf 
hohe öffentliche Zuschüsse angewiesen sein. 
Wenn diese Fragen ... befriedigend geklärt 



sind und eine entsprechende Empfehlung des 
Wissenschaftsrates vorliegt, wäre es durchaus 
möglich, ein solches Vorhaben durch einen fi-
nanziellen Beitrag des Bundes zu unterstüt-
zen 42." )
Aus der bildungspolitischen Diskussion bis 
zum letzten Jahr ist demnach zu entnehmen, 
daß sich einige Abgeordnete der im Bundestag 
vertretenen politischen Parteien, die Bundes-
regierung, Wirtschaftsvertreter und einige 
Stiftungen für die Errichtung einer Privat-
hochschule als Reformmodell einsetzen. 
Widerstand kommt hauptsächlich von den 
Studentenverbänden und überwiegend von 
Seiten der bestehenden Universitäten wie der 
von ihnen getragenen Institutionen.

Vorübergehend schien die Auseinanderset-
zung um die Stiftungsuniversität in der Öffent-
lichkeit, in der Hochschulreform wie der ge-
samten bildungspolitischen Diskussion zur 
Ruhe gekommen zu sein. Man sieht die „Sen-
depause" als symptomatisch für den Zustand 
der westdeutschen Bildungspolitik an.

Der rheinland-pfälzische Kultusminister B. 
Vogel will in der nächsten Zeit dieses Projekt 
wieder in die Diskussion bringen. Geplant ist 
eine Tagung, an der potentielle Interessenten 
und Stifter zusammengeführt werden sollen, 
um über die Realisierung eines solchen Pro-
jektes zu beraten. Dagegen werden jedoch Be-
denken geäußert: „Ob Vogels geplante Stif-
tungsuniversitätskonferenz oder ein dort zu 
gründender Arbeitsausschuß in allen diesen 
Fragen alle Interessenten unter einen Hut 
bringen kann, ist zweifelhaft. Sicher ist: Eine 
Stiftungshochschule wird nur dann zustande 
kommen, wenn sie auch langfristig finanziell 
gesichert und politisch realisierbar ist. Vogels

In vergleichbaren ausländischen Staaten gibt 
es verschiedene Formen von Privatuniversi-
täten. In einigen Ländern, wie z. 
42)

B. Japan, 
"  Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode, 240. Sit-
zung, Bonn, 18. 6. 1969.

Vorschlag: „Der gesellschaftliche Pluralismus 
müsse auch in der Trägerschaft einer Stif-
tungsuniversität zum Ausdruck kommen, da-
mit wäre auch eine einseitig orientierte Ein-
flußnahme der Geldgeber ausgeschlossen.“ 
Eine überraschende Meldung eines Informa-
tionsdienstes Ende letzten Jahres, nachdem die 
Industrie und Verbände Anfang dieses Jahres 
unter der Federführung des Deutschen Indu-
strie- und Handelstages (DIHT) über die Grün-
dung privater Universitäten sprechen wollten, 
hat sich — zumindest nach außen hin — nicht 
bestätigt. Dennoch entfachte diese Meldung 
erneut die Diskussion. Dem DIHT war über 
diesen oben genannten Sachverhalt nichts be-
kannt. Und auch die beiden anderen Spitzen-
verbände der deutschen Wirtschaft sollen sich 
sehr zurückhaltend geäußert haben. Einzelne 
Unternehmer stünden der Idee zwar positiv 
gegenüber, und man habe sich auch mit dem 
Problem beschäftigt, von konkreten Plänen 
und Initiativen könne aber nicht die Rede sein. 
Der Bildungsexperte des BDI, Uthmann, be-
trachte Stiftungsuniversitäten in Deutschland 
„für eine utopische Angelegenheit" (Wirt-
schaftswoche, „Sandkastenspiele", 2. 4. 1971). 
In der Fondation Europeenne pour l’Economie 
(F.E.E.) befaßte sich zu Beginn dieses Jahres 
die deutsche Gruppe in Köln mit der Frage 
.unternehmerische Wirtschaft und Hochschul-
wesen'. Dabei wurden ebenfalls die verschiede-
nen Möglichkeiten des privaten und gesell-
schaftlichen Engagements im Hochschulbereich 
erörtert. Die weiteren Gespräche sind mit Auf-
merksamkeit zu verfolgen. Darüber hinaus ist 
die Frage der Stiftungsuniversität verschie-
dentlich im Zusammenhang der Gründung 
einer europäischen Universität aufgeworfen 
worden.

Privathochschulen im Ausland

überwiegt diese Rechtsform; in anderen Län-
dern, z. B. USA, sind die qualitativ an der 
Spitze stehenden Hochschulen privatrechtlich. 
In Großbritannien hat eine kürzlich gegrün-
dete Privatuniversität den staatlichen Univer-



sitäten neue Wege zur Hochschulreform auf- 
gezeigt
In den Niederlanden ist die Gründung privater 
Hochschulen gesetzlich garantiert. „Das Recht 
zur Errichtung einer privaten Hochschule wird 
durch die Krone verliehen, wenn bestimmte, 
gesetzlich festgelegte Voraussetzungen gege-
ben sind: Jede private Universität muß minde-
stens drei Fakultäten mit mindestens je drei 
Lehrstühlen haben: es muß ein bestimmter Ga-
rantiefond zur freien Verfügung stehen und 
bestehenbleiben. Es müssen Vorschriften über 
den Erwerb der akademischen Grade beste-
hen.“ 43)  Ferner sind Aufsichtsgremien einge-
setzt, die die Arbeit der Privathochschulen 
überprüfen. Die Privathochschulen haben das 
Recht, Prüfungen abzunehmen und Zeugnisse 
zu erteilen. Nach zehn Jahren haben sie das 
Anrecht auf Zuschüsse vom Staat.

In Japan gab es im Jahr 1966 74 staatliche, 235 
private und 37 von lokalen Behörden unter-
haltene Universitäten. „Die privaten Univer-
sitäten haben in den letzten Jahren stark zu-
genommen (Verdoppelung innerhalb von zehn 
Jahren). Sie haben den größten Teil der stark 
anwachsenden Studentenzahl aufgenommen. 
Die privaten Universitäten unterhalten sich 
weitgehend aus privaten Mitteln (die Studien-
gebühren sind deshalb etwa fünfmal so hoch 

wie bei den staatlichen Universitäten), jedoch 
werden über eine besondere Organisation auch 
staatliche Zuschüsse gewährt. Der trotz Grün-
dung zahlreicher und zum Teil sehr guter pri-
vater Universitäten bestehende starke An-
drang zu den staatlichen Universitäten, die ein 
besonderes Prestige genießen, stellt die japani-
sche Wissenschaftspolitik vor ernste Schwie-
rigk 44eiten." )

In den USA sind die Privathochschulen wissen-
schaftlich am besten qualifiziert45). Zu diesen 
renommierten Universitäten gehören Harvard, 
Yale, Stanford, Princeton, The Universities of 
Chicago, Rochester N. Y. und andere. Sie sind 
durch ihre Bedeutung eine belebende Kon-
kurrenz gegenüber den staatlichen Universitä-
ten. Die Stiftungen für das Bildungswesen in 
den USA we

46

rden steuerrechtlich bevorzugt 
und erfreuen sich in der Öffentlichkeit eines 
besonderen Interesses ).

44) Bundesbericht Forschung III, Bonn 1969, S. 167f.
45) Vgl. Klaus Neuhoff, Amerikanische Stiftungen, 
Baden-Baden 1968.
46) Vgl. Werner Kalb, Stiftungen und Bildungswe-
sen in den USA. Institut für Bildungsforschung in 
der Max-Planck-Gesellschaft, Studien und Berichte, 
Bd. 11, Berlin 1968.

Abgesehen von der Stiftungstradition im deut-
schen Hochschulwesen zeigen auch diese weni-
gen Beispiele aus dem westlichen Ausland, daß 
dort die Wirksamkeit von Privathochsdiulen 
allgemein anerkannt wird und daß die Privat-
hochschulen in Ausbildung und Forschung so-
gar besonders qualifiziert sind. Das Konkur-
renzprinzip scheint sich weitgehend zu bewäh-
ren.

Deutsche Beispiele

Auf die Tradition der Stiftungsuniversitäten 
im Mittelalter wurde bereits verwiesen.

Doch auch in diesem Jahrhundert wurden eini-
ge Stiftungs- und Privathochschulen errichtet, 
die mit ihrer Modellfunktion richtungweisend 
waren. Hierzu gehören die Universitäten in 
Frankfurt/M. und Köln sowie die Wirtschafts-
hochschule Mannheim. Diese Hochschulen wur-
den nicht aus prinzipiellen, sondern lediglich 
aus finanziellen Gründen in die staatliche 
Trägerschaft überführt

43) Werner Thieme, Deutsches Hochschulrecht, Ber- 
lin/Köln 1956, S. 386.

Ein besonders interessantes Beispiel für die 
Modellfunktion einer privatrechtlichen Hoch-
schule ist die ehemalige „Deutsche Hochschule 
für Politik" in Berlin. Ursprünglich von Fried-
rich Naumann im Rahmen der Volkshochschul- 
Bewegung als .Staatsbürgerschule' gegründet, 



wurde diese Bildungsinstitution unter Leitung 
von Prof. Jäckh und unter der Mitarbeit von 
Theodor Heuss zu einer hochschulähnlichen 
Ausbildungsstätte, die mit der Berliner Uni-
versität eng kooperierte. Die Beamten des aus-
wärtigen Dienstes der Reichsregierung wurden 

regelmäßig zu Schulungskursen an die „Deut-
sche Hochschule für Politik" delegiert. Kurz 
vor der Übernahme durch nationalsozialisti-
sche Instanzen erhielt diese privatrechtliche 
Hochschule das Recht, ihre Absolventen mit 
einem Diplom zu graduieren.

Der breite Aufriß der bildungspolitischen 
Diskussion läßt über das Pro und Contra und 
den umfangreichen Katalog von Ursachen, 
Motiven und Zielen, die entscheidend sind für 
Förderung und Ablehnung einer Stiftungsuni-
versität, hinaus deutlich die sozialethischen 
Auffassungen von Wissenschaft erkennen; fer-
ner die sozialkritischen Standorte, die Inter-
essen und Ideologien gesellschaftlicher Grup-
pen, die Befürchtungen und Ängste durch Ein-
schränkung traditioneller Kompetenzen bei der 
Mitwirkung von Studenten an Forschung, 
Lehre und hochschulpolitischen Entscheidun-
gen sowie der Einführung von Kontrollmecha- 
nismen durch den Prozeß der Demokratisie-
rung wie durch die Verwirklichung des Offent- 
lichkeitsprinzips und die Politisierung der Wis-
senschaft. Dahinter stehen aber auch kon-
struktive bildungspolitische Auffassungen und 
Ziele. Die konkreten Reformziele basieren auf 
der Konzeption, nach der Bildung eine gesell-
schaftliche Aufgabe ist und die freien Träger 
der Gesellschaft aufgerufen und legitimiert 
sind, aus ihrer gesamtgesellschaftlichen Ver-
antwortung heraus sich aktiv an der Gestal-
tung des Bildungswesens zu beteiligen.

Wird versucht, diese Auffassung institutionell 
in Form einer Stiftungsuniversität oder wie 
auch immer zu realisieren, werden sofort 
gravierende Einwände angemeldet, weil man 
den Einfluß dieser Gruppen, vor allem des 
Kapitals befürchtet. Zweifellos wäre es un-
realistisch, das idealtypische Modell einer 
Stiftungsuniversität, aus dem jeder Einfluß 
ausgeschaltet wäre, zu verwirklichen zu versu-
chen. Dafür fänden sich sicher keine Geld-
geber. Aber auch die staatliche Universität

Zusammenfassung

ist nicht vor diesem Einfluß geschützt. Außer-
dem würde eine solche Stiftungsuniversität 
sich zur gleichen sterilen Universität im Elfen-
beinturm entwickeln, wie staatliche Univer-
sitäten gegenwärtig in der Kritik erscheinen.

Bei dem Argument des unkontrollierten Ein-
flusses handelt es sich im wesentlichen um ein 
stereotypes negatives Vorurteil und um eine 
Verwechslung bzw. Gleichsetzung von Einfluß 
mit Umsetzung und Realisierung legitimer ge-
sellschaftlicher Anforderungen im Hochschul-
bereich. In der stärkeren Gesellschafts- und 
Praxisorientierung liegt gerade ein Positivum 
der Stiftungsuniversität. Diese Praxisorientie-
rung wird heute für die Studiengänge aller-
seits gefordert. Entgegenzuwirken gilt es viel-
mehr dem direkten Einfluß und Mißbrauch, 
bzw. Unterwerfung der Wissenschaft unter 
gruppenspezifische Ziele, die zu „Manipula-
tion" und „Repression“ führen. Gemeint ist 
die einseitige ungesicherte Abhängigkeit der 
Forschung und Ausbildung wie der Betrof-
fenen von den Geldgebern. Das bedeutet aber 
wiederum nicht, daß man die Spender von 
einer Mitwirkung und ihrer Verantwortung 
entbinden sollte und kann.

In diesem Zusammenhang muß darauf hinge-
wiesen werden, daß sowohl durch einen ge-
meinsam zu setzenden Stiftungszweck wie 
durch organisatorische Sicherungen (Kurato-
rium) und Kontrollmechanismen mit entspre-
chenden Verfahren (Ausschreibung etc.) der 
befürchtete „Einfluß" weitgehend neutralisiert 
werden kann. Wichtig ist, daß ausreichendes 
Stiftungs-Startkapital vorhanden ist, das den 
laufenden Unterhalt, die Folgekosten deckt. 
Die Rechtsform der Stiftungsuniversität könnte 



insofern sehr viel geeigneter sein, als die der 
GmbH.
Der Gedanke der Stiftungsuniversität ist nicht 
neu. Vorbilder befinden sich in der deutschen 
Universitätsgeschichte und im Ausland. Nahe-
zu in allen Gruppen, Wissenschaft, Politik, 
Wirtschaft, Kirche, Gewerkschaften und Stu-
dentenverbänden wurde mit unterschiedlicher 
Intensität und teilweise großer Zurückhaltung 
das Problem Stiftungsuniversität diskutiert.

Größte Aufgeschlossenheit und Bereitschaft 
gegenüber der Realisierung eines solchen Pro-
jekts wäre möglicherweise von Seiten der 
Wirtschaft zu erwarten. Doch gibt es auch hier 
gegensätzliche Auffassungen.

Großer Widerstand gegen eine Realisierung 
wurde von den Studentenverbänden ausge-
löst.

Die Bedenken gegen eine Privatuniversität 
sind weit verbreitet und bei vielen als er-
heblich einzuschätzen. Ein wesentliches Pro-
blem liegt in der Frage der Finanzierung. Er-
forderlich wäre einmal, die Stiftungsbereit-
schaft für ein solches Projekt zu mobilisieren, 
zum anderen sind die gegenwärtigen Stiftungs- 
und steuerlichen Voraussetzungen nicht geeig-
net. Es bedürfte eines attraktiveren Stiftungs- 
und Steuerrechts. Durch eine neue Steuer-
rechtsreform müßte ermöglicht werden, Steu-
ern direkt für solche Zwecke abzuführen und 
nicht über ein kompliziertes Steuerverteilungs- 
system; außerdem sollte das Stiftungskapital 
für gemeinnützige Zwecke nicht wie bisher 
mit 10%, sondern mit 20 bis 30% steuerlich 
abzusetzen sein. Dies würde die Chance einer 
Realisierung wesentlich erhöhen. Nötig wäre 
auch eine entsprechende Stiftungspolitik, die 
Stiftungskapitalien für ein solches Projekt zu-
sammenführt.

Entscheidende Probleme stellen die Fragen der 
Finanzierung des Studiums (Bezahlung der 
Studiengebühren), der Austausch bzw. das 
überwechseln der Studierenden zwischen Stif-
tungsuniversität und staatlichen Universitäten, 
die Gestaltung und Anerkennung der Ab-
schlußqualifikationen und Examina etc. dar.

Ein notwendiges Stiftungskapital für eine Uni- 
versität mit drei- bis fünftausend Studenten 
(ohne medizinische Fakultät) wird nach Kul-
tusminister Vogel auf 450 bis 500 Millionen 
DM berechnet. Aus den Zinsen sollen die lau-
fenden Unterhaltskosten gedeckt werden. Er-
forderlich wären dazu Investitionskosten für 
die Erstausstattung, die vom betreffenden Bun-
desland bzw. vom Bund aufgebracht werden 
müßten. Wie die Erfahrungen aus den Neu-
gründungen von Universitäten der letzten 
Jahre zeigen, wäre sicher mit einem Kapital 
von mindestens ca. zwei Milliarden zu rech-
nen, wenn eine völlige finanzielle Absiche-
rung erfolgen und sie eine größere Kapazität 
an Studierenden besitzen soll.

Betrachtet man dagegen die jährlich in 
Deutschland aus freien Förderungsmitteln auf-
gebrachten 250 Millionen DM, so wird deut-
lich, daß für ein solches Projekt Stiftungsuni- 
versität bzw. einen solchen Zweck ein in der 
Bundesrepublik fast aussichtslos erscheinendes 
Stiftungsengagement erforderlich wäre.

Stellt man die Frage nach den potentiellen 
Geldgebern, so sind sie hauptsächlich im Be-
reich der Wirtschaft zu suchen. Die bestehen-
den Stiftungen wären überfordert und sind an-
deren Projekten verpflichtet. Die aus der In-
dustrie stammenden größeren Stiftungskapi-
talien würden aber in unserer derzeitigen Re-
formsituation, die gekennzeichnet ist durch 
ideologische Konflikte und den Versuch, Wis-
senschaft, Forschung und Ausbildung einseitig 
zu beeinflussen, besondere Aufmerksamkeit 
und Mißtrauen auf sich ziehen. Die Ziele der 
Gesellschaftsveränderung auf der einen Seite 
und der Erhaltung und Stabilisierung unserer 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung auf der 
anderen Seite spielen in dieser Auseinander-
setzung um die Stiftungsuniversität eine.ent- 
scheidene Rolle. Die in Frage kommenden 
Geldgeber sind natürlich nur dort zu einer fi-
nanziellen Förderung von Wissenschaft be-
reit, wo gesellschaftspolitische Ziele nicht auf 
die Zerstörung der bestehenden Gesellschafts-
ordnung gerichtet sind. Der Gedanke einer 
Stiftung unter Beteiligung aller gesellschaft-



liehen Gruppen, z. B. der Wirtschaft mit der 
Gewerkschaft, wäre in der gegenwärtigen Si-
tuation sicher nicht denkbar.

Die Realisierung eines gesamten Projekts 
Stiftungsuniversität' ist zwar z. Z. nicht un-
möglich, sicher aber sehr umstritten und auch 
politisch problematisch. Die private, gesell-
schaftliche Beteiligung bzw. der Stiftungsge-
danke läßt sich aber zweifellos modifiziert viel 
günstiger realisieren durch Errichtung von Stif-
tungslehrstühlen, Stiftungsinstituten, For-
schungsprojekten und im Fernstudienbereich.

Als ein entscheidendes und breites Feld pri-
vater und gesellschaftlicher Initiativen und 
Beteiligung wird der Bereich Weiterbildung 
betrachtet, soweit diese zum Hochschulstudium 
hinführt oder an Hochschulqualifikationen an-
schließt (Kontaktstudium, berufsbegleitendes 
Studium etc.). Diesem Bereich wird man sich 
im Zusammenhang der Frage Privat- bzw. 
Stiftungsmodell in der nahen Zukunft mit gro-
ßer Aufmerksamkeit widmen. Zunächst wäre 
eine Bestandsaufnahme sicher von Wichtig-
keit und großem Interesse.

Unabhängig von der Frage der Realisierung 
hat die Stiftungsuniversität als Politikum in 
unserer derzeitigen Reformauseinandersetzung 
wesentliche Bedeutung. Allein als Denkmodell 
kann sie initiativ und wettbewerbsfördernd 
auf die Entwicklung und die undemokratische, 
immobile und zu wenig flexible Struktur der 
staatlichen Hochschule einwirken. Sie hat 
keine Ersatz-, sondern „Schrittmacher-Funk-
tion". Als konkurrierendes und innovatives 
Element könnte sie das im gesamten Bildungs-
wesen einzig im Hochschulbereich bestehende 
Staatsmonopol in Frage stellen. Die privat-

rechtliche Stiftungsuniversität wäre damit eine 
geeignete Möglichkeit für die Entfaltung ge-
sellschaftlicher Initiative im Bildungswesen. 
Auswirkungen wären auf die Hochschulgesetz-
gebung und Beamtengesetze zu erwarten. Die 
Auswirkungen richteten sich auch auf den Auf-
gabenkatalog, die Gestaltung der Studien-
gänge und die Qualifikationen. Der Aufgaben-
katalog der traditionellen staatlichen Hoch-
schulen umfaßt neben der Forschung nach 
selbstgesetzten Schwerpunkten die Ausbil-
dung des wissenschaftlichen Nachwuchses für 
die Hochschulen selbst, für staatliche und 
kirchliche Funktionen und für den medizini-
schen Dienst. Andere gesellschaftliche Bedürf-
nisse, Erwartungen und Anforderungen wer-
den nicht oder nur unzureichend erfüllt. Die 
notwendig bessere Praxis- und Gesellschafts-
orientierung vollzieht sich auch durch einen 
leichteren personalen Austausch von Hoch-
schule und Berufspraxis. Nicht zuletzt kann 
die Stiftungsuniversität eher und in stärkerem 
Maße „offene" Hochschule sein, Erwachsenen-
bildung betreiben und Erwachsenen ohne Abi-
tur mit entsprechenden beruflichen Qualifika-
tionen ein Studium ermöglichen. Die Stiftungs-
universität wäre damit gleichsam Modell, Poli-
tikum und realisierbare neue Universitätsform.
Um dem, was das Modell der Stiftungsuniver-
sität will, zur Realisierung zu verhelfen, wäre 
es vielleicht ratsam, den Begriff Privat- bzw. 
Stiftungsuniversität oder -hochschule aus der 
Diskussion zu nehmen. Begriffe werden zu ex-
plosiven Konfliktstoffen und können der Sache 
und der bildungspolitischen Zielsetzung ab-
träglich sein. Vielleicht bieten sich Begriffe wie 
gesellschaftsgetragene oder Versuchs- oder 
Modellhochschule an.
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